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KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN!

Das bedruckte Papier, das ihr mit diesem Kollektivvertrag in Hdnden
haltet, ist sehr viel mehr wert, als es auf den ersten Blick scheint: Es
bedeutet geregelte Einkommen und faire Arbeitsbedingungen fir alle
Arbeiterinnen und Arbeiter in vielen Branchen. Es schafft auBerdem
fur die Betriebsratinnen und Betriebsréte die Mdglichkeit, zusétzlich
maBgeschneiderte Betriebsvereinbarungen abzuschlieBen.

Was auf diesen Seiten geschrieben steht, ist Ergebnis gemeinsamer
Verhandlungen der Gewerkschaft PRO-GE und der Betriebsratinnen
und Betriebsrdte der einzelnen Branchen mit den jeweiligen
Verhandlungsteams der Unternehmen. Bei diesen Verhandlungen,
die jedes Jahr aufs Neue stattfinden, zeigt sich immer wieder: Je
starker eine Gewerkschaft ist — also je mehr Mitglieder es in einer
Branche gibt — umso erfolgreicher kénnen wir verhandeln. Weil viele
Mitglieder das Ass im Armel der Gewerkschaften sind!

Auch jene Kolleginnen und Kollegen, die nicht Mitglieder einer
Gewerkschaft sind, kommen in den Genuss von Lohnerhéhungen
und Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen. Wenn wir sie
dafir gewinnen kénnen, uns ebenfalls mit ihrer Starke bei den
Verhandlungen zu unterstltzen, hat das fUr uns alle Vorteile! Denn wir
konnten noch starker verhandeln, wenn wir noch mehr waren — und
das ist wohl das beste Argument, um viele Kolleginnen und Kollegen
davon zu lberzeugen, Mitglied der Gewerkschaft zu werden!

Der Bundesvorstand der Gewerkschaft PRO-GE.



RAHMEN-
KOLLEKTIVVERTRAG

abgeschlossen zwischen dem

Fachverband der Textil-, Bekleidungs-, Schuh- und
Lederindustrie, Berufsgruppe Textilindustrie

und dem

Osterreichischen Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft PRO-GE

far die Arbeiterinnen und Arbeiter der
Osterreichischen Textilindustrie

vom 1. April 2016

in der ab 1. April 2026 geltenden Fassung



Bei den Kollektivvertragsverhandlungen 2026
wurde erreicht:
+ 2,5 % IST-Léhne mit 1.4.2026
+ 2,9 % KV-Léhne/Gehélter mit 1.4.2026
+ 2,9 % Lehrlingseinkommen mit 1.4.2026
+ 2,5 % Aufwandsentschadigungen mit 1.4.2026
+ Kilometergeld-Erhéhung wird unbefristet.

Gilltig ab: 1. April 2026
Laufzeit: 12 Monate
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RAHMENKOLLEKTIVVERTRAG

abgeschlossen zwischen

Fachverband der Textil-, Bekleidungs-, Schuh- und Lederindustrie,
Berufsgruppe Textilindustrie

und dem

Osterreichischen Gewerkschaftsbund,
Gewerkschaft PRO-GE

fir die Arbeiterinnen und Arbeiter der dsterreichischen Textilindustrie

gultig ab 1. April 2026

§ 1 GELTUNGSBEREICH

Der Kollektivvertrag gilt:
Raumlich: Fir alle Bundeslénder der Republik Osterreich;

Fachlich: Fir alle dem Fachverband der Textil-, Bekleidungs-, Schuh-
und Lederindustrie, Berufsgruppe Textilindustrie angehérenden Betrie-
be bzw. selbstandigen Betriebsabteilungen, ausgenommen die Stick-
ereiindustrie Vorarlbergs;

Personlich: Fir alle Arbeiter und Arbeiterinnen sowie gewerblichen
Lehrlinge, im Folgenden Arbeitnehmer/in genannt.

§ 2 NORMALARBEITSZEIT

(1) Die wochentliche Normalarbeitszeit darf, soweit im Folgenden nicht
anders bestimmt, 38,5 Stunden nicht Uberschreiten.

Die Verteilung der wochentlichen Normalarbeitszeit auf die einzelnen
Wochentage, der Beginn und das Ende der téglichen Arbeitszeit sowie
die Lage der Pausen sind unter Berticksichtigung der betrieblichen Er-
fordernisse und der gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere geman
§ 97 (1) 2. ArbVG) zu vereinbaren.

Bei einschichtig geflihrten Betrieben ist die wdchentliche Normalar-
beitszeit grundsatzlich auf 5 Arbeitstage in der Woche aufzuteilen.



Geman § 11 Abs. 2 KUBG kann die wéchentliche Normalarbeitszeit ins-
besondere zur Erméglichung einer langeren Wochenendruhe an jene
der erwachsenen Arbeitnehmer/innen angeglichen werden. Erfolgt eine
ungleichméBige Verteilung der wochentlichen Normalarbeitszeit iber
einen durch diesen Kollektivvertrag erméglichten Durchrechnungszeit-
raum, so kann auch die Wochenarbeitszeit jugendlicher Arbeitnehmer/
innen geman § 11 Abs. 2a KJBG abweichend von den Bestimmungen
des § 11 Abs. 1 dieses Gesetzes ungleichmaBig verteilt werden sowie
geman § 19 Abs. 7 KUBG das Ausmaf3 der Wochenfreizeit in einzelnen
Wochen auf 43 zusammenhangende Stunden verkiirzt werden.

(2) a) Die wochentliche Normalarbeitszeit kann, soweit in diese regel-
maBig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft fallt, fir Portier/
innen und Nachtwachter/innen bis zu 53,5 Stunden und fir Kraftfah-
rer/innen und Mitfahrer/innen bis zu 50,5 Stunden ausgedehnt werden.
Far die so ausgedehnte wdchentliche Normalarbeitszeit gebihrt diesen
Arbeitnehmer/innen fir die vereinbarte Normalarbeitszeit ein Wochen-
lohn, der dem entsprechenden Vielfachen des kollektivvertraglichen
Stundenlohnes ihrer Lohngruppe ohne jeden Zuschlag entspricht.
Daruber hinaus kann fiir Portier/innen und Nachtwéchter/innen die Wo-
chenarbeitszeit durch Mehrarbeit im Sinne des § 3 (Mehrarbeit) und
Uberstunden bis zu 60 Stunden ausgedehnt werden.

b) Fallt in die Arbeitszeit nicht regelméBig und in erheblichem Umfang
Arbeitsbereitschaft, kann die wochentliche Arbeitszeit durch Mehrarbeit
gemanR § 3 und Uberstunden fir Portier/innen und Nachtwéchter/innen
bis zu 53,5 Wochenstunden sowie fiir Kraftfahrer/innen und Mitfahrer/
innen bis zu 50,5 Wochenstunden ausgedehnt werden.

(3) Der 24. und 31. Dezember ist unter Fortzahlung des Stundenlohnes
bzw. Akkorddurchschnittsverdienst arbeitsfrei. Arbeiter, deren Arbeits-
zeit am 24. bzw. 31. Dezember zu entfallen hatte, gebuhrt fir jede im
Rahmen der sonst flr den betreffenden Wochentag festgesetzten Nor-
malarbeitszeit aus Betriebserfordernissen geleistete Arbeitsstunde, ein
Uberstundenzuschlag von 50 % ohne Grundvergitung.

Wird am 24. bzw. 31. Dezember Uber die sonst fur den betreffenden
Wochentag festgesetzte Normalarbeitszeit hinaus gearbeitet, so ge-
bihrt fir solche Uberstunden die Uberstundengrundvergitung mit
100% Zuschlag.



(4) Aufrechterhaltung der Betriebslaufzeit

1. Zur Aufrechterhaltung der Betriebslaufzeit oder zur Einarbeitung in
Verbindung mit Feiertagen kann die woéchentliche Normalarbeitszeit
bis zu 40 Wochenstunden ausgedehnt werden, wenn dafir ein Zeitaus-
gleich in ganzen Arbeitstagen innerhalb 13 Wochen erfolgt.

2. Dieser Ausgleichszeitraum beginnt mit Geltungsbeginn dieser Ver-
einbarung, ansonsten mit Ablauf eines solchen unmittelbar zuvor ver-
einbarten Ausgleichszeitraumes.

3. Mittels Betriebsvereinbarung oder — wenn kein Betriebsrat besteht —
mittels schriftlicher Einzelvereinbarung, kann der 13-Wochenzeitraum
bis zu 52 Wochen ausgedehnt werden.

4. Grundsatzlich ist die Lage des Zeitausgleichs bereits in der Vereinba-
rung des Ausgleichszeitraumes festzulegen.

Wird der Zeitausgleich nicht von vornherein festgelegt, ist dieser mittels
gesonderter Betriebsvereinbarung bzw. einvernehmlich zwischen dem/
der Arbeitgeber/in und den Arbeitnehmer/innen festzulegen. Erfolgt kei-
ne einvernehmliche Festlegung des Zeitausgleichs vor Ende des ver-
einbarten Ausgleichszeitraumes, so hat der Zeitausgleich vor dem En-
de des Ausgleichszeitraumes zu erfolgen, wobei in diesem Fall bei Ur-
laub, Feiertagen oder bezahlter Arbeitsverhinderung vor Ende des Aus-
gleichszeitraumes der Zeitausgleich unmittelbar vorher bzw. nachher
zu erfolgen hat.

Ist dies aus wichtigen Griinden im Sinne des § 20 Arbeitszeitgesetz
nicht mdglich, kann der Zeitausgleich in die dem vereinbarten Aus-
gleichszeitraum folgende betriebliche Lohnabrechnungsperiode vorge-
tragen bzw. ausgeglichen werden.

5. Ist die Lage des Zeitausgleichs nicht im Voraus festgelegt, entsteht
fr Tage des Gebuhrenurlaubs kein Anspruch auf Zeitausgleich.

Wird der Zeitausgleich aus Griinden, die auf Seiten des Arbeitgebers/
der Arbeitgeberin liegen, nicht méglich, ist mit Ablauf des vereinbarten
Ausgleichszeitraumes bzw. nach Ablauf voranstehender Erstre-
ckungsfristen die uber 38,5 Stunden pro Woche bzw. die tUber die Zeit
des vereinbarten Schichtturnus geleistete Arbeitszeit mit dem entspre-
chenden Uberstundenzuschlag zu bezahlen. Gleiches gilt bei Beendi-
gung des Arbeitsverhalinisses vor Inanspruchnahme des Zeitaus-
gleichs.



6. Zeiten des Urlaubs fur den gesamten Betrieb oder flr Betriebsabtei-
lungen sind bei Vereinbarung von Ausgleichszeitrdumen auszunehmen
und es gilt die wéchentliche Normalarbeitszeit geméan Abs. 1.

(5) Durchrechenbare Normalarbeitszeit

1. Mittels Betriebsvereinbarung oder — wenn kein Betriebsrat besteht —
mittels schriftlicher Einzelvereinbarung, kann die woéchentliche Normal-
arbeitszeit innerhalb eines Zeitraumes von 26 Wochen ungleichméBig
so verteilt werden, dass sie im wochentlichen Durchschnitt die in Abs. 1
festgelegte wochentliche Normalarbeitszeit von 38,5 Stunden nicht
Uberschreitet.

Dabei kann die wochentliche Normalarbeitszeit (38,5 Stunden) zuséatz-
lich zu einer méglichen Mehrarbeit geman § 3 (wochentlich 1,5 Stunden)
flr insgesamt 40 Stunden innerhalb von 26 Wochen in einzelnen Wo-
chen bis zu 48 Stunden ausgedehnt werden, wobei die Mehrarbeit ge-
man § 3 in der Betriebs- bzw. Einzelvereinbarung zu regeln und geson-
dert festzuhalten ist.

Mittels Betriebsvereinbarung und Zustimmung der Kollektivvertrags-
partner kann dieser Durchrechnungszeitraum bis zu 52 Wochen und
die Stundenzahl auf 80 erweitert werden. Erfolgt innerhalb von 2 Wo-
chen nach Einlangen der Betriebsvereinbarung bei den Kollektivver-
tragspartnern kein Widerspruch, gilt dies als Zustimmung.

2. Das Ausmaf3 und die Lage der Arbeitszeit in den einzelnen Wochen
kann im Durchrechnungszeitraum mindestens 14 Tage, jeweils im Vor-
hinein, festgelegt werden. In der Betriebsvereinbarung (bzw. schriftli-
chen Einzelvereinbarung) ist zu regeln, wie bei der Festlegung der zu-
séatzlichen Arbeitsschichten pro Woche, soweit diese kurzfristiger als
3 Wochen im Vorhinein erfolgt, auf familiar bedingte Umstande der Ar-
beitnehmer/innen Riicksicht genommen wird.

3. Zeiten des Urlaubs fiir den gesamten Betrieb oder fur Betriebsabtei-
lungen sind bei Vereinbarung solcher Durchrechnungszeitrdume aus-
zunehmen und es gilt hieflr die wéchentliche Normalarbeitszeit geman
Abs. 1.

4. Bei Zusammentreffen einer vereinbarten durchrechenbaren Normal-
arbeitszeit geman Abs. 5 und einer Einarbeitungsvereinbarung geman
§ 4 Abs. 3 Arbeitszeitgesetz dirfen 48 Stunden pro Woche nicht tber-
schritten werden.



5. Wahrend des Durchrechnungszeitraumes geblhrt das Entgelt fur
das Ausmaf3 der durchschnittlichen Normalarbeitszeit.

Bei leistungsbezogenen Entgeltformen (Akkord- oder Pramienentloh-
nung) ist eine Regelung zu treffen, die ein Schwanken des monatlichen
Entgelts auf Grund der ungleichméaBigen Verteilung der wéchentlichen
Normalarbeitszeit méglichst vermeidet.

Wenn keine andere Vereinbarung zu Stande kommt, ist die eingearbei-
tete Arbeitszeit mit dem Stundenverdienst zuriickzustellen und im Ab-
rechnungszeitraum, in den die geringere Normalarbeitszeit fallt, auszu-
zahlen.

Zulagen und Zuschlédge sind in jenem Lohnabrechnungszeitraum zu
bezahlen, in dem die Arbeitsstunden geleistet werden.

6. Scheidet ein/e Arbeitnehmer/in wahrend des vereinbarten Durch-
rechnungszeitraumes, ausgenommen durch unberechtigten vorzeiti-
gen Austritt oder verschuldeter Entlassung aus, so gebuhrt fir die bis
zum Ausscheiden im Verhéltnis zur durchschnittlichen Normalarbeits-
zeit zu viel geleisteten Arbeit Uberstundenentlohnung.

Der Uberstundenzuschlag entfallt bei unberechtigtem vorzeitigen Aus-
tritt oder verschuldeter Entlassung.

7. Den im Verhaltnis zur geleisteten Arbeit bis zum Ausscheiden gegen-
Uber der durchschnittlichen Normalarbeitszeit zu viel bezahlten Ver-
dienst hat der/die Arbeitnehmer/in dann zurliickzuzahlen, wenn er/sie
selbst kundigt, ohne wichtigen Grund vorzeitig austritt oder aus sei-
nem/ihrem Verschulden entlassen wird.

8. FUr ab dem 1.4.2006 beginnende Durchrechnungszeitrdume gilt: Ist
am Ende des Durchrechnungszeitraumes der Zeitausgleich nicht voll-
standig erfolgt, kdnnen Zeitsalden im Ausmaf von bis zu 40 Stunden
in den ndchsten Durchrechnungszeitraum Ubertragen werden.

(6) Schichtarbeit

1. Bei Schichtarbeit ist die Arbeitszeit so einzuteilen, dass im Durch-
schnitt die wdchentliche Normalarbeitszeit geman Abs. 1 innerhalb
des Schichtturnus nicht Uberschritten wird. Eine Verklrzung der unun-
terbrochenen Ruhezeit gem. § 12 (2) AZG auf zehn Stunden ist zulas-
sig. In Betrieben mit Zwei- oder Dreischichtsystemen kénnen die Be-
stimmungen des Abs. 5, durchrechenbare Normalarbeitszeit, angewen-
det werden.
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2. Schichtsysteme mit mehr als drei Schichten (teilkontinuierliche Ar-
beitsweise) kénnen mittels Betriebsvereinbarung eingefiihrt werden.
Bei betrieblicher Nichteinigung sind die Kollektivvertragspartner beizu-
ziehen.

3. Wenn es die betrieblichen Verhéltnisse erfordern, kann im Drei- oder
Mehrschichtbetrieb die wdchentliche Normalarbeitszeit geman Abs. 1
innerhalb des Schichtturnus ungleichméaBig so verteilt werden, dass
sie im Durchschnitt des Schichtturnus 42 Stunden nicht Uberschreitet.
In Schichtsystemen mit mehr als drei Schichten (teilkontinuierliche oder
vollkontinuierliche Arbeitsweise) kann die Normalarbeitszeit in einzel-
nen Wochen auf bis zu 56 Stunden ausgedehnt werden.

Die sich daraus ergebenden Uber- oder Unterschreitungen der wé-
chentlichen Normalarbeitszeit gemaB Abs. 1 sind innerhalb eines
26 Wochen nicht (bersteigenden Durchrechnungszeitraumes auszu-
gleichen.

Eine Verlangerung dieses Durchrechnungszeitraumes bis zu 52 Wo-
chen ist nur mittels Betriebsvereinbarung und Zustimmung der Kollek-
tivvertragspartner rechtswirksam.

Erfolgt innerhalb von 2 Wochen nach Einlangen der Betriebsvereinba-
rung bei den Kollektivvertragspartnern kein Widerspruch, gilt dies als
Zustimmung.

4. Die Bestimmungen des § 3 Mehrarbeit dirfen im Dreischichtbetrieb
nur angewendet werden, wenn im Durchschnitt des Schichtturnus
40 Stunden pro Woche nicht Gberschritten werden.

5. Soweit der geman Ziffer 3 erforderliche Zeitausgleich nicht in der Be-
triebsvereinbarung oder dem Schichtplan festgelegt wird, hat die Fest-
legung des Zeitausgleiches unter Berlcksichtigung der betrieblichen
Erfordernisse einvernehmlich zu erfolgen.

Dieser Zeitausgleich hat mdéglichst in ganzen Arbeitstagen zu erfolgen.
Kommt ein Einvernehmen nicht zustande, hat der Zeitausgleich vor En-
de des vereinbarten Durchrechnungszeitraumes zu erfolgen. Bei Vor-
liegen betriebswichtiger Griinde kann der Zeitausgleich nur in den
néachsten Durchrechnungszeitraum, langstens jedoch 13 Wochen, vor-
getragen werden.

(7) Vereinbarungen gemaf Abs. 4-6 kdnnen fir den gesamten Betrieb
oder Teile desselben abgeschlossen werden.
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(8) Vollkontinuierliche Arbeitszeit

1. Mittels Betriebsvereinbarung kann unter Mitwirkung der Kollektivver-
tragspartner”) und Beachtung der Bestimmungen des Arbeitsruhege-
setzes in der jeweils geltenden Fassung, eine werk- und sonntags
durchlaufende Arbeitszeit (vollkontinuierliche Arbeitsweise) vereinbart
werden.

2. Bei vollkontinuierlichen Schichtsystemen darf an folgenden Feierta-
gen keine Schicht begonnen, jedoch die am Vortag begonnene Schicht
zu Ende gefuhrt werden, sofern die erforderliche Betriebsvereinbarung
nicht eine andere, gleichwertige Regelung vorsieht (z.B. Schichtbeginn
am Feiertag ab 21 Uhr nach einer vorangegangenen vierundzwanzigs-
tindigen Arbeitsruhe):

1. Januar, Ostersonntag und -montag, 1. Mai, Pfingstsonntag und -mon-
tag, 25. und 26. Dezember.

(9) Die in vollkontinuierlichen Schichtsystemen beschaftigten Arbeit-
nehmer/innen erhalten fir Schichtarbeit am Samstag vormittags bis
13 bzw. 14 Uhr einen Zuschlag von 25% zu ihrem Stundenlohn bzw.
Akkorddurchschnittsverdienst. Dieser Zuschlag erhéht sich nachmit-
tags ab 13 bzw. 14 Uhr auf 50%. Dieser Zuschlag gilt nicht fir Arbeit-
nehmer/innen, die in Form von Einschiebeschichten nur an Wochenen-
den beschéftigt werden.

(10) Soweit bei mehrschichtiger Betriebsweise Ruhepausen gem. § 11
(1) AZG betrieblich nicht festgelegt werden, sind Essenspausen**) bei
laufenden Maschinen zu gewéhren. Wenn Arbeitsbereitschaft vorliegt,
gelten die Essenspausen bei laufenden Maschinen als Arbeitszeit.

(11) Die Putzzeit fir die Reinigung von Maschinen und Werkzeugen gilt
als Arbeitszeit.

*) Auslegung zu § 2 Absatz 8; Vollkontinuierliche Arbeitsweise: Die Vertragspartner

stimmen Uberein, dass unter dem Ausdruck ,,Mitwirkung” nicht ,,Zustimmung* zu

verstehen ist.

**) Auslegung zu § 2 Absatz 10; Essenspausen:

a) Einvernehmlich wird festgestellt, dass § 2 Absatz 10 Rahmenkollektivvertrag
nicht zur Interpretation herangezogen wird, ob § 11 Arbeitszeitgesetz erflillt ist.

b) Es wird festgehalten, dass § 11 Arbeitszeitgesetz jedenfalls erfiillt ist, wenn die
vorhandenen Essenspausen von Arbeitnehmer/innen zur Erholung verwendet
werden kénnen.

12



§ 3 MEHRARBEIT

1. Das Ausmaf3 der mit 1. Janner 1990 durchgefiihrten Verklrzung der
gesetzlichen wdchentlichen Normalarbeitszeit (bei vorher 40 Stunden
1,5 Stunden in jeder Woche) ist Mehrarbeit, fir die ein Zuschlag von
50% gebihrt.

2. Diese Mehrarbeit wird auf das gesetzlich mégliche Uberstundenaus-
maf nicht angerechnet. Dieser Grundsatz gilt auch bei anderer Vertei-
lung der Normalarbeitszeit (z.B. Schichtarbeit) ab der verteilten Normal-
arbeitszeit. Durch Mehrarbeit darf die tagliche Arbeitszeit von neun
Stunden nicht Uberschritten werden. Ausgenommen davon sind jene
Félle, in denen eine Ausweitung der taglichen Normalarbeitszeit tber
neun Stunden durch diesen Kollektivvertrag (z.B. Portier/innen) zulés-
sig ist.

Die tagliche Normalarbeitszeit kann bei regelmaBiger Verteilung der
Gesamt-Wochenarbeitszeit auf 4 Tage durch Betriebsvereinbarung, in
Betrieben ohne Betriebsrat durch Einzelvereinbarung, auf bis zu
10 Stunden ausgedehnt werden. Der arbeitsfreie Tag darf nicht auf ei-
nen Feiertag fallen.

3. AuBerdem kann die kollektivvertragliche Mehrarbeit nur dann ange-
wendet werden, wenn diese Mehrarbeitsstunden nicht auf Sonntage,
Feiertage und in die Nacht (22 bis 6 Uhr) fallen.

4. Eine solche Mehrarbeit kann mit Betriebsvereinbarung oder Einzel-
vereinbarung durch Zeitausgleich im Ausmaf 1 : 1 vergltet werden.

§ 4 KURZARBEIT*)

Im Falle geringerer Beschéftigung auf Grund einer empfindlichen Sto-
rung der Wirtschaft kann unter Beiziehung der beiderseitigen Organisa-
tionen zwischen Firmenleitung und Betriebsrat, wo ein solcher nicht be-
steht, zwischen Firmenleitung und den betroffenen Arbeitnehmer/in-
nen, Kurzarbeit vereinbart werden. Falls die Voraussetzungen fur die
Gewéhrung der staatlichen Kurzarbeitsbeihilfe gegeben sind, werden
im Sinne des § 29 Abs. 1 lit. b des Arbeitsmarktférderungsgesetzes zwi-
schen dem Fachverband der Textil-, Bekleidungs-, Schuh- und Lederin-

*) Auslegung zu § 4; Kurzarbeit: Die durchschnittliche wchentliche Arbeitszeit kann
wéhrend der Kurzarbeitsperiode bis auf 24 Stunden reduziert werden.
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dustrie, Berufsgruppe Textilindustrie und der Gewerkschaft PRO-GE
die nétigen Gesamtvereinbarungen getroffen.*) Sobald eine Kurzar-
beitsvereinbarung geschlossen wurde, ist die Belegschaft von deren In-
halt zu versténdigen.

§ 4a ALTERSTEILZEIT

(1) Wird zwischen Arbeitgeber/in und Arbeitnehmer/in vereinbart, Al-
tersteilzeit im Sinne des § 27 AIVG oder § 37b AMSG (beide in der Fas-
sung BGBI | Nr. 106/2015 bzw. 3/2013) in Anspruch zu nehmen, gelten
die nachstehenden Regelungen, solange die genannten Bestimmun-
gen in dieser Fassung auf laufende Altersteilzeit-Vereinbarungen anzu-
wenden sind. Die nachstehenden Regelungen gelten nur fir ab dem
1.4.2001 abgeschlossene Vereinbarungen oder sofern die Partner fri-
her abgeschlossener Altersteilzeit-Vereinbarungen dies bis langstens
1.6.2001 vereinbaren.

(2) a) Der/die Arbeitnehmer/in hat bis zur Hochstbeitragsgrundlage ge-
man § 45 ASVG Anspruch auf Lohnausgleich von mindestens 50% des
Unterschiedsbetrages zwischen dem vor der Herabsetzung der Nor-
malarbeitszeit gebuhrenden (bei Altersteilzeitbeginn ab 1.1.2004:
durchschnittlichen) Entgelt (einschlieBlich pauschalierter oder regelma-
Big geleisteter Zulagen, Zuschlage und Uberstunden — entsprechend
den Richtlinien des Arbeitsmarktservice) und dem der verringerten Ar-
beitszeit entsprechenden Entgelt.

b) Der/die Arbeitgeber/in hat die Sozialversicherungsbeitrage (Pen-
sions-, Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung) entsprechend
der Beitragsgrundlage vor der Herabsetzung der Normalarbeitszeit zu
entrichten.

c) Eine bei Beendigung des Arbeitsverhéltnisses zustehende Abferti-
gung ist auf der Grundlage der Arbeitszeit vor der Herabsetzung zu be-

*) Das Begehren der Kurzarbeit soll drei Wochen vor Einflihrung unter gleichzeitiger
Verstédndigung des Betriebsrates beim Arbeitsmarktservice eingebracht werden.
Aus Arbeitsmarktférderungsmitteln kann fir eine im Normalfall drei Monate nicht
libersteigende Zeit eine Kurzarbeitsbeihilfe gewahrt werden, wenn der/die Arbeitge-
ber/in den Arbeitnehmer/innen eine Kurzarbeiter/innenunterstiitzung bezahit. Ferner
ist der Beschdftigtenstand wéhrend der Kurzarbeit und eine ebenso lange Zeit nach
deren Beendigung grundsétzlich unter Beachtung der vorgesehenen Ausnahmebe-
stimmungen aufrechtzuerhalten.
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rechnen. In die Berechnung der Abfertigung sind regelmaBige Entgelt-
Bestandteile (z.B. Uberstunden) in jenem Ausmaf3 einzubeziehen, in
dem sie vor Herabsetzung der Arbeitszeit geleistet wurden.

d) Sieht die Vereinbarung unterschiedliche wdchentliche Normalar-
beitszeiten, insbesondere eine Blockung der Arbeitszeit vor, so ist
das Entgelt fir die durchschnittliche Arbeitszeit fortlaufend zu zahlen.

e) Vor Abschluss einer Altersteilzeit-Vereinbarung ist der Betriebsrat zu
informieren.

(3) Die Vereinbarung kann unterschiedliche wdchentliche Arbeitszeiten
vorsehen. Insbesondere kann vereinbart werden, dass so lange im Aus-
maf der Normalarbeitszeit weiter gearbeitet wird (Einarbeitungsphase),
bis gentigend Zeitguthaben erarbeitet wurden, um anschlieBend durch
den Verbrauch dieser Zeitguthaben den Entfall jeder Arbeitspflicht bis
zum Pensionsantritt zu erméglichen (Freistellungsphase).

In diesem Fall gilt:

— Urlaubsanspriiche, die wahrend der Einarbeitungsphase entstanden
sind, kdnnen jedenfalls vor deren Ende, bei Nichteinigung unmittelbar
davor, verbraucht werden.

— Bei Beendigung des Arbeitsverhéltnisses bestehende Zeitguthaben
an Normalarbeitszeit sind auf Grundlage des zu diesem Zeitpunkt ge-
blhrenden Stundenentgelts (ohne Lohnausgleich), jedoch ohne Be-
rechnung des in § 19e AZG vorgeschlagenen Zuschlags, auszuzah-
len. Endet das Arbeitsverhaltnis durch den Tod des/der Arbeitneh-
mers/in, gebuhrt diese Abgeltung den Erben.

— Bei Abwesenheitszeiten ohne Entgelt-Anspruch werden keine Zeit-
guthaben erworben. Dementsprechend endet die Einarbeitungspha-
se, wenn fir die Freistellung ausreichende Zeitguthaben erworben
sind.

— Fr in der Vereinbarung im Vorhinein festgelegte, Uber das durch-
schnittliche ArbeitszeitausmafB hinaus geleistete Stunden geblhrt
kein Mehrarbeitszuschlag gem. § 19d Abs. 3a AZG. Diese Regelung
tritt mit 1.1.2008 in Kraft.
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(4) Empfehlungen:
Die Kollektivvertragspartner empfehlen:

(a) Hinsichtlich Zusatzpensionen innerbetrieblich eine Regelung zu tref-
fen, die eine Minderung der Versorgung mdglichst vermeidet.

(b) Bei Blockung der Altersteilzeit eine Regelung fir den Urlaub in der
Freistellungsphase vorzusehen (z.B. vorzusehen, dass sich fur jede Ur-
laubswoche, die in der Freistellungsphase entsteht, die Einarbeitungs-
phase um die vereinbarte durchschnittliche Wochen-Arbeitszeit ver-
kirzt, so dass der Urlaub in den Zeitrdumen jeden Urlaubsjahres der
Freistellungsphase, die den nicht erworbenen Zeitgutschriften entspre-
chen, verbraucht werden kann und wird).

(c) Eine Regelung zu treffen, die die Ruckkehr zur Vollbeschaftigung
wahrend der Laufzeit der Vereinbarung aus auBerordentlich wichtigen
personlichen Grinden (wirtschaftliche Notlage z.B. aus familidren
Griinden) ermdglicht, soweit den/der Arbeitgeber/in dadurch keine
Pflicht zur Rickzahlung der bereits auf Grund der Altersteilzeit erhalte-
nen Leistungen trifft und dem nicht betriebliche Griinde entgegenste-
hen.

§ 5 UBERSTUNDEN, SONN- UND FEIERTAGSARBEIT,
SCHICHT- UND NACHTARBEIT

(1) Uberstunden fiir den ganzen Betrieb oder einzelne Betriebsabteilun-
gen kdnnen in jenen Betrieben, in denen ein Betriebsrat besteht, nurim
Einvernehmen mit diesem angeordnet werden.

(2) Als Uberstunde gilt jede ausdriicklich angeordnete Arbeitsstunde,
durch die das Ausmaf3 der auf Basis der 38,5-stlindigen Normalarbeits-
zeit sowie der Mehrarbeit geméan § 3 und unter Berlcksichtigung der
Bestimmungen der im § 2 festgelegten taglichen Arbeitszeit tiberschrit-
ten wird. Bei Kurzarbeit und bei Arbeitnehmer/innen mit Teilzeitbeschéf-
tigung liegen Uberstunden erst vor, wenn das Ausmaf der fiir die Voll-
beschaftigung der Arbeitnehmer/innen sonst festgelegten Normalar-
beitszeit sowie die Mehrarbeit gemé&B § 3 Uberschritten werden. Bei Ar-
beitnehmer/innen im Sinne des § 2 (2) a) gilt als Uberstunde erst die
Uberschreitung der geméB § 2 (2) a) geltenden wéchentlichen Normal-
arbeitszeit sowie der Mehrarbeit geman § 3.
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(3) Bei Anordnung von Uberstunden sind die gesetzlichen Bestimmun-
gen, insbesondere jene des Arbeitszeitgesetzes, zu beachten.

(4) Die Leistung von Uberstunden kann verweigert werden, wenn den
Uberstunden beriicksichtigungswirdige Interessen des/der Arbeitneh-
mers/in entgegenstehen.

(5) Fur Uberstunden, die in der Zeit zwischen 6 Uhr frilh bis 20 Uhr
abends geleistet werden, gebuhrt ein Zuschlag von 50%.

Far Uberstunden, die in der Nachtzeit von 20 Uhr abends bis 6 Uhr friih
geleistet werden, geblhrt ein Zuschlag von 100%; haben die Arbeitneh-
mer/innen den Betrieb bereits verlassen und werden sie zur Leistung
solcher NachtUberstunden zurlickgeholt, so wird die Wegzeit zu und
von der Arbeit in die Uberstundenarbeitszeit eingerechnet.

Wird der/die Arbeitnehmer/in nach Verlassen des Betriebes bzw. der
Arbeitsstéatte zwischen 6 Uhr frih und 20 Uhr abends zur Leistung
von Uberstunden zuriickberufen, so sind diese in jedem Fall mit einem
Zuschlag von 100% zu verguten. Bestehen im Betrieb fur die Arbeitneh-
mer/innen fur solche Einsatze insgesamt glnstigere Regelungen, so
gelten diese anstatt des obigen Satzes.

Ab 1.1.2020 gilt weiters: Fur die 11. und 12. Arbeitsstunde an einem
Tag gebuhrt, ausgenommen Arbeitsstunden im Rahmen gleitender Ar-
beitszeit, ein Zuschlag von 100 %. Dies gilt auch bei gleitender Arbeits-
zeit, sofern Uberstunden ausdriicklich angeordnet werden. Werden in
einer Arbeitswoche mehr als 50 Stunden geleistet, so geblhrt, ausge-
nommen Arbeitsstunden im Rahmen gleitender Arbeitszeit, ab der 51.
Arbeitsstunde, sofern es sich um eine Uberstunde handelt, ein Zu-
schlag in H6he von 100 %. Dies gilt auch bei gleitender Arbeitszeit, so-
fern Uberstunden ausdriicklich angeordnet werden.

Pausen:

Werden Uberstunden geleistet, so ist nach Ende der achten und vor Be-
ginn der elften Arbeitsstunde eine bezahlte Pause von mindestens zehn
Minuten zu gewéhren, die in die Arbeitszeit einzurechnen ist. Innerbe-
trieblich bereits bestehende gleichwertige oder gunstigere Regelungen
— aus welchem Titel auch immer — sind auf diese Pause anzurechnen.
Kein Anspruch auf diese Pause besteht, wenn die nach der zehnten
Stunde zu erbringende Arbeitsleistung voraussichtlich nicht langer als
60 Minuten dauert.
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Die Uberstundengrundvergiitung betragt 1/143 des monatlichen Lohns
(Stundenlohn x 167) ohne Zulagen und Zuschlége.

Bei leistungsbezogenen Entgelten gemani § 96 Abs. 1 Ziffer 4 ArbVG
wird die Uberstundengrundvergiitung so ermittelt, dass der Akkord-
bzw. Pramienverdienst pro Stunde (Uberstunde) oder ein sonstiges
leistungsbezogenes Entgelt pro Stunde um 16,8% erhdht wird. Diese
Berechnungsart kann durch Betriebsvereinbarung anders geregelt wer-
den, sofern dadurch ein gleichwertiges Ergebnis zustande kommt.

Mit der Festsetzung dieser Berechnungsgrundlage sind die Sonderzah-
lungen (Urlaubszuschuss und Weihnachtsremuneration) aliquot in der
Uberstundenvergiitung beriicksichtigt.

(6) Fur Arbeiten an Sonntagen gebUhrt ein Zuschlag von 100%.

(7) Fur die Entlohnung an gesetzlichen Feiertagen gelten die diesbezi-
glichen Bestimmungen des Arbeitsruhegesetzes in der jeweils gelten-
den Fassung.

Als Feiertage im Sinne des Arbeitsruhegesetzes gelten folgende Tage:
1. Januar (Neujahr)

6. Januar (Heilige Drei Kdnige)

Ostermontag

1. Mai (Staatsfeiertag)

Christi Himmelfahrt

Pfingstmontag

Fronleichnam

15. August (Maria Himmelfahrt)

26. Oktober (Nationalfeiertag)

1. November (Allerheiligen)

8. Dezember (Maria Empfangnis)

25. Dezember (Christtag)

26. Dezember (Stefanitag)

(8) Fallt die Normalarbeitszeit eines/einer Arbeitnehmers/in infolge
Schichtbetriebes in die Zeit von 22 Uhr abends bis 6 Uhr friih, so ge-
bihrt fur derartige Stunden ein Nachtschichtzuschlag. Dieser betragt
fir standige Nachtschichtarbeiter/innen 30%, fir wechselnde Tag-
und Nachtschichtarbeiter/innen 20%.

Wird aus Griinden des Energiemangels die normale Tagesarbeitszeit in
die Nachtstunden verlegt, so gebihrt fir die von 22 Uhr abends bis 6
Uhr friih geleisteten Arbeitsstunden ein Zuschlag von 30%.
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Wird mit dem Betriebsrat ein Arbeitsbeginn vor 6 Uhr oder ein Arbeits-
ende nach 22 Uhr vereinbart, so gilt die Zeit vor 6 Uhr bzw. nach 22 Uhr
nicht als zuschlagspflichtig.

(9) Portier/innen und Nachtwachter/innen haben keinen Anspruch auf
einen Nachtschichtzuschlag im Sinne des Abs. (8); sie haben auch kei-
nen Anspruch auf einen Sonntagszuschlag im Sinne des Abs. (6), wenn
sie Sonntagsarbeit im Rahmen ihrer wéchentlichen Normalarbeitszeit
leisten. Arbeit an einem gesetzlichen Feiertag ist jedoch auch solchen
Arbeitnehmer/innen geman Abs. (7) zu entlohnen.

(10) Bei Zusammentreffen mehrerer der oben genannten Zuschlage ge-
blhrt nur der jeweils héchste in Betracht kommende Zuschlag.

(11) Verbrauch von Zeitguthaben:

Waurde die Abgeltung fir Uberstunden durch Zeitausgleich vereinbart,
so legt der Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin den Verbrauch der
Zeitguthaben fest, doch hat er bzw. sie sich um das Einvernehmen
mit dem Arbeitgeber zu bemthen. Kommt das Einvernehmen nicht zu-
stande, kann er bzw. sie mit einer Vorankindigungszeit von vier Wo-
chen den Verbrauchszeitpunkt flr jeweils bis zu funf Arbeitstage bzw.
finf Schichten einseitig festlegen. Bei Beendigung des Arbeitsverhalt-
nisses werden nicht verbrauchte Zeitguthaben ausbezahlt.

§ 5a NACHTARBEIT

(1) Nachtarbeit ist nur zulassig, soweit eine freiwillig abgeschlossene
schriftliche Vereinbarung (Dienstzettel) vorliegt.

Lehnen Arbeitnehmer/innen eine solche Vereinbarung ab, darf aus die-
sem Grund das Arbeitsverhaltnis nicht beendet werden; Glaubhaftma-
chung genigt. Eine unzuldssige Beendigung liegt nicht vor, wenn eine
héhere Wahrscheinlichkeit fir ein anderes, vom/von der Arbeitgeber/in
glaubhaft gemachtes Motiv spricht. Unkenntnis des/der Arbeitgebers/in
von der Ablehnung kann nicht geltend gemacht werden. Die Unzulas-
sigkeit der Beendigung kann nur binnen 14 Tagen bzw. unverzuglich
nach Wegfall eines unvorhergesehenen oder unabwendbaren Hinde-
rungsgrundes und nur gerichtlich geltend gemacht werden.

(2) Der/die Arbeitgeber/in ist nach Ma3gabe der betrieblichen Méglich-
keiten verpflichtet, Arbeitnehmer/innen auf deren Verlangen auf einem
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geeigneten Tagesarbeitsplatz fir die Dauer nachfolgender Hinderungs-
grinde zu verwenden:

Wenn nach einer arztlichen Feststellung die Fortsetzung der Nachtar-
beit den/die Arbeitnehmer/in in seiner/ihrer Gesundheit gefahrdet,

die Betreuung eines unter 12-jahrigen im Haushalt des/der Arbeitneh-
mers/in lebenden Kindes wéahrend der Nachtarbeit und fiir mindestens
8 Stunden wéhrend des Tages nicht gewéhrleistet ist,

oder der/die Arbeitnehmer/in einen pflegebedurftigen nahen Angehdri-
gen (§ 16 UrlG) ab der Pflegestufe 3 versorgt.

Die beiden letzten Griinde kdnnen nicht herangezogen werden, wenn
im gemeinsamen Haushalt eine andere Person lebt, die die entspre-
chenden Betreuungs- und Sorgepflichten durchfiihren kann.

Weitere gleichwertige Griinde kénnen durch Betriebsvereinbarung ge-
regelt werden.

Umsténde, die beim Abschluss der Vereinbarung bereits vorgelegen
sind, kénnen nicht herangezogen werden.

Ist eine Versetzung auf einen anderen geeigneten Tagesarbeitsplatz
aus betrieblichen Griinden nicht méglich, oder erfolgt sie nicht binnen
14 Tagen, ist der/die Arbeitnehmer/in zum vorzeitigen Austritt berech-
tigt.

(3) Der/die Arbeitgeber/in hat bei Einteilung der Nachtarbeit nach Mog-
lichkeit die Beduirfnisse der Arbeitnehmetr/innen, die eine berufsbilden-
de Weiterbildungseinrichtung oder Schule besuchen, oder dies beab-
sichtigen, zu berlcksichtigen.

(4) Wird im Betrieb ein Tagesarbeitsplatz frei, ist er innerbetrieblich aus-
zuschreiben. Arbeitnehmer/innen, die Nachtarbeit leisten und die frei-
werdende Arbeit — allenfalls nach zumutbarer Umschulung — verrichten
kdnnen, sind vorrangig zu bericksichtigen.

(5) Die Arbeitgeber/innen haben daflr zu sorgen, dass Arbeitnehmer/in-
nen, die Nachtarbeit ausiiben oder austiben sollen, sich auf eigenen
Wunsch vor Aufnahme dieser Tétigkeit sowie bei Fortdauer der Tétig-
keitim Sinne des § 12b AZG, BGBI 1/122/2002 arztlich untersuchen las-
sen kénnen.

Der/die Arbeitgeber/in hat dem/der Arbeitnehmer/in allféllige Kosten zu
erstatten. Die erforderliche Zeit ist auf die Arbeitszeit anzurechnen.
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(6) Abgesehen von den in § 97 Abs. 1 Ziffer 6a ArbVG erfassten Fallen
(Nachtschwerarbeit) kénnen Betriebsvereinbarungen Uber MaBnah-
men zum Ausgleich bzw. zur Milderung von Belastungen der Arbeitneh-
mer/innen durch Nachtarbeit abgeschlossen werden.

§ 6 MEHRSTELLENARBEIT

Zur Sicherung der notwendigen Rationalisierung der Betriebe sind die
Firmenleitungen zur Einfihrung der Mehrstellenarbeit (mehr Maschi-
nen, mehr Aggregate, mehr Spindeln usw.) unter Berlcksichtigung
der Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgesetzes berechtigt.

Dabei ist der jeweilige Stand der technischen Entwicklung in maschine-
ller und materialmaBiger Hinsicht, die Arbeitsmethoden, die Art der Ar-
beitsorganisation und alle sonstigen mafBgeblichen Umstande zu be-
ricksichtigen.

§ 7 REISEKOSTEN- UND AUFWANDSENTSCHADIGUNG
FUR ARBEITER/ARBEITERINNEN

(gilt fur alle Bundeslander)
siehe Anhang 5 (Seite 51)

§ 8 ENTLOHNUNG

(1) Die Mindestldhne sind jeweils im geltenden Lohntarif geregelt; die-
ser ist ein Bestanteil des Kollektivvertrages.

(2) Fur die sechs Lohngruppen sind im ,Lohntarif* tarifliche Stundenléh-
ne festgesetzt.

(3) Der tatsachliche Lohn von Vorarbeiterinnen hat 15% Uber dem
Durchschnittslohn der Abteilung zu liegen. Wird in diesen Abteilungen
ausschlieBlich oder berwiegend im Akkord oder in Prdmienentlohnung
gearbeitet, dann hat der tatséchliche Lohn dieser Person mindestens
um 15% Uber dem Durchschnittsverdienst ihrer Abteilung zu liegen.

(4) gilt nur fiir Tirol und Vorarlberg:

Je nach der personlichen Leistung und Tlchtigkeit des/der Arbeitneh-
mers/in kann auf die tariflichen Stundenléhne eine Leistungszulage
im Einvernehmen mit dem Betriebsrat gewéhrt werden. Die tatsé&chli-
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chen Stundenléhne missen sowohl fiir die Arbeitnehmer/innen einer
Lohngruppe zusammen als auch fir die Arbeitnehmer/innen einer be-
stimmten Arbeitskategorie, sofern ihr mindestens 5 Arbeitnehmer/innen
angehoren, im Durchschnitt 7,5% Uber dem tariflichen Stundenlohn lie-
gen; der garantierte Durchschnittslohn muss in diesen Féllen als
107,5% des tariflichen Stundenlohnes betragen (garantierter Gruppen-
durchschnitt).

Einstufung

(5) Die Arbeitnehmerinnen sind von dem/der Arbeitgeberin unter Mitwir-
kung des Betriebsrates in eine der sechs Beschéftigungsgruppen ein-
zustufen.

(6) Die Einstufung hat unter Berticksichtigung

— der Gesamtheit der verrichteten Téatigkeiten, und dartber hinaus

— wo vorgesehen, einer abgeschlossenen (Berufs-)Ausbildung,

— wo vorgesehen, das Ausmalf3 an Selbstandigkeit und Verantwortung
zu erfolgen.

(7) Die Einstufung darf nicht dazu fihren, dass gleiche oder im Sinne
des Gleichbehandlungsgesetzes gleichwertige Tatigkeiten, die vorwie-
gend Méanner bzw. Frauen verrichten, unterschiedlich eingestuft oder
bezahlt werden.

Lohngruppendefinitionen

(8) Die Lohngruppen sind wie folgt definiert:

Lohngruppe A

Tatigkeiten einfacher Art, auch mit kurzer Einarbeitung und Einweisung
Lohngruppe B

Tatigkeiten mit kurzer Zweckausbildung verrichten

Lohngruppe C

Tétigkeiten mit lAngerer Zweckausbildung und Fachkenntnissen
Lohngruppe D

Téatigkeiten mit l1&ngerer Zweckausbildung, die entsprechende Fach-
kenntnisse, selbstandige Ausflihrung sowie Verantwortung erfordern
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Lohngruppe E

Facharbeiter/innen oder Arbeitnehmer/innen, die Téatigkeiten austben,
fur die typischerweise der Abschluss einer einschléagigen Berufsausbil-
dung erforderlich ist

Lohngruppe F
Spitzenfacharbeiterlnnen

§ 8a INTEGRATIVE BERUFSAUSBILDUNG

(1) Bei Verlangerung eines Lehrverhaltnisses gem. § 8 Abs. 1 BAG idF
BGBI | 78/2015 werden fiir die Bemessung der Hohe des Lehrlingsein-
kommens die Lehrjahre aliquot im Verhaltnis zur Gesamtlehrzeit verlan-
gert; ergeben sich Teile von Monaten, gebihrt das ganze Monat (das
hoéhere Lehrlingseinkommen. Bei nachtraglicher Verlangerung bleibt
das dem Lehrlingseinkommen zugrunde liegende Lehrjahr so lange un-
verandert, bis sich nach dem vorstehenden Satz Anspruch auf das
Lehrlingseinkommen eines hdheren Lehrjahres ergibt.

(2) Bei Abschluss eines Ausbildungsvertrages zu einer Teilqualifizie-
rung gem. § 8b Abs. 2 BAG idF BGBI | 78/2015 geblihrt das Lehrlings-
einkommen des ersten Lehrjahres. Nach einem Jahr erhdht sich dieser
Anspruch um ein Drittel der Differenz zwischen dem Lehrlingseinkom-
men fUr das erste Lehrjahr und jener fiir das zweite Lehrjahr, nach zwei
Jahren um ein weiteres Drittel dieser Differenz.

(3) Anrechnung von integrativer Berufsausbildung:

Wird die teilqualifizierte Ausbildung (einschlieBlich der Berufsschule im
Sinne der Anforderungen des BAG) erfolgreich zuriickgelegt, ist sie bei
spaterer Absolvierung einer Lehrausbildung im gleichen oder einem
verwandten Lehrberuf mindestens im Ausmaf3 des 1. Lehrjahres anzu-
rechnen. Besteht kein Anspruch auf diese Anrechnung, darf das spéate-
re Lehrlingseinkommen jedenfalls nicht niedriger sein als die wahrend
der Teilqualifizierungs-Ausbildung zuletzt bezahlte.
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§ 8b PRUFUNGSVORBEREITUNG/STUDIENFREIZEIT

(1) Priifungsvorbereitung*)

Zur Prufungsvorbereitung im Rahmen einer ausnahmsweisen Zulas-
sung zu einer facheinschlagigen Lehrabschlussprifung ist Arbeitneh-
merlnnen, die die Voraussetzungen des § 23 Abs. 5 lit. a BAG erfillen,
fir das erstmalige Antreten zur Lehrabschlussprifung eine Woche Frei-
zeit unter Fortzahlung des Entgelts zu gewahren. Der Anspruch betragt
dabei, gleichgltig ob die Prifung in einem oder in Teilprifungen abge-
legt wird, insgesamt eine Woche. Uber den Zeitpunkt der Inanspruch-
nahme ist das Einvernehmen herzustellen. Kann dieses nicht erzielt
werden, umfasst der Freistellungszeitraum die letzten 7 Kalendertage
vor der Prifung bzw. der letzten Teilprifung.

Gleiches gilt sinngemas fir Arbeitnehmerinnen, die sich zuséatzlich zu
ihrer Beschéaftigung auf die Ablegung einer HTL-, HAK-Matura oder
Meisterpriifung vorbereiten.

(2) Studienfreizeit

Zur Prifungsvorbereitung im Rahmen einer facheinschlagigen Weiter-
bildung an einer berufsbildenden mittleren oder hdheren Schule, einer
Hochschule bzw. einer Fachhochschule, der Vorbereitung auf die Be-
rufsreifeprifung oder Studienberechtigungsprifung ist Arbeitnehmerin-
nen auf ihr Verlangen unbezahlte Freizeit insgesamt im Ausmaf bis zu
zwei Wochen im Kalenderjahr zu gewahren. In Anspruch genommene
Freistellungen gem. Abs. 1 sind auf diesen Anspruch anrechenbar.

Uber den Verbrauch ist das Einvernehmen mit dem Arbeitgeber herzu-
stellen. Diese Zeiten gelten nicht als Unterbrechung des Arbeitsverhalt-
nisses. Fur den Fall der Nichteinigung gelten die Schlichtungsregelun-
gen des Urlaubsgesetzes (§ 4) sinngeman.

§ 8c ERFOLGSPRAMIE FUR LEHRLINGE

Lehrlinge, die die Lehrabschlussprifung mit gutem Erfolg absolvieren,
erhalten eine einmalige Pramie in H6he von € 200,—. Lehrlinge, die
sie mit Auszeichnung absolvieren, erhalten eine Pramie von € 250,—.

*) Durch diese Regelung wird die Bestimmung des § 2d AVRAG nicht einge-
schrénkt.
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Die betragsméaBige Verringerung der geférderten Pramie geman der
Richtlinie des Bundesberufsausbildungsbeirates zur Férderung der be-
trieblichen Ausbildung von Lehrlingen gemaf § 19¢ BAG vom 2.4.2009
flhrt zur entsprechenden Anpassung, die Aufhebung fiihrt zum Entfall
dieses Anspruchs. Bestehende betriebliche Regelungen bleiben auf-
recht, kdnnen aber der Hé6he nach darauf angerechnet werden.

§ 8d INTERNATSKOSTEN UND FAHRTKOSTEN ZUM
BERUFSSCHULINTERNAT

1. Die Internatskosten, die durch den Aufenthalt des Lehrlings in einem
fir die Schiler(innen) der Berufsschule bestimmten Schilerheim zur
Erflllung der Berufsschulpflicht entstehen, hat der (die) Lehrberechtigte
dem Lehrling so zu bevorschussen und so zu ersetzen, dass dem Lehr-
ling far den Zeitraum, der der Dauer des Internats entspricht, das volle
Lehrlingseinkommen verbleibt.

2. Zusétzliche Kosten des gunstigsten éffentlichen Verkehrsmittels, die
Lehrlingen durch die Anreise zur bzw. Abreise von der in Internatsform
geflihrten Berufsschule bis zu einmal pro Kalenderwoche nachweislich
entstehen, sind vom Unternehmen zu ersetzen. Auf diesen Anspruch
kénnen die dem Lehrling geblihrenden Férderungen angerechnet wer-
den. Voraussetzung fur diesen Anspruch auf Fahrtkostenersatz ist der
Bezug der Familienbeihilfe. Bei Verringerung oder Wegfall &ffentlicher
Férderungen fur derartige Fahrtkosten, bleibt der anteilige Fahrtkosten-
ersatz unverandert. Auf Verlangen des Arbeitgebers/ der Arbeitgeberin
sind entsprechende Belege vorzulegen.

Gleiches gilt fir Lehrlinge, die eine integrative Berufsausbildung (auch
Vorlehre) absolvieren.

§ 8e PFLICHTPRAKTIKANTEN/
PFLICHTPRAKTIKANTINNEN

Schilern/Schilerinnen von mittleren und héheren Schulen, die auf-
grund schulrechtlicher Vorschriften ein Betriebspraktikum ableisten
mussen, gebuhrt abweichend von den Regelungen dieses Abschnittes
fir die Dauer eines vorgeschriebenen Betriebspraktikums (maximal
1 Monat pro Kalenderjahr — ausgenommen langere Betriebspraktika
aufgrund des Schulversuchs bei vierjéhrigen technischen Fachschulen)
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ein Monatslohn in H6he des Lehrlingseinkommens im 2. Lehrjahr (laut
Tabelle bei 3- bzw. 4-jahriger Lehrzeit). Dies gilt auch, wenn nur eine
teilweise Arbeitspflicht besteht. Sehen die Praktikumsvorschriften eine
Anwesenheit im Betrieb von weniger als 38,5 Stunden pro Woche vor
(z.B. vier Tage pro Woche), so gebuhrt der der vorgesehenen Anwe-
senheitszeit entsprechende Teil des Monatslohns.

§ 9 AKKORDE UND PRAMIEN

(gilt fur alle Bundeslander,
ausgenommen Tirol und Vorarlberg)

A. Akkorde und akkordahnliche Pramien

(1) Pramien im Sinne des Abschnittes A (akkordahnliche Pramien) sind
solche, die nach arbeitstechnischen Grundsatzen &hnlich wie ein Ak-
kord erstellt werden, so dass nach Erreichen einer Grundleistung fir ei-
ne vom/von der Arbeitnehmer/in beeinflussbare Mehrleistung ein ver-
schieden hohes Entgelt zusétzlich zu einem Grundstundenlohn ver-
dient werden kann.

(2) Der Akkord- bzw. Pramiendurchschnittsverdienst der Gesamtheit
der Arbeitnehmer/innen, die der gleichen in der Lohngruppeneinteilung
angeflhrten Arbeitstatigkeit zuzuordnen sind, muss im Durchschnitt der
eben genannten Arbeitnehmer/innengruppe um 25% tber dem jeweili-
gen tariflichen Stundenlohn unter Anwendung der unter (3), (4) und (5)
angefuhrten Grundsatze zu liegen kommen. Bei Erstellung von Akkor-
den und Prémien ist von der Normalleistung auszugehen, fir welche
der tarifliche Stundenlohn gebuhrt.

Bei Entlohnungsformen, bei denen sich der Gesamtverdienst aus ei-
nem Akkordverdienst und einem Pramienverdienst zusammensetzt,
muss der sich ergebende Gesamtdurchschnittsverdienst ebenfalls
25% uber dem tariflichen Stundenlohn liegen.

(8) Am Ende des betrieblichen Lohnabrechnungszeitraumes, wobei
zwischen den Uberpriffungen mindestens 4 Wochen liegen miissen,
ist zu prufen, ob diese Bedingung erfillt ist. Fur diesen Vergleich ist
bei unveréndert gebliebenen Akkorden der Akkord- bzw. Prémien-
durchschnittsverdienst der letzten voll gearbeiteten 13 Wochen heran-
zuziehen. Bei Akkorden bzw. Prémien, die wahrend der letzten 13 Wo-
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chen neu erstellt wurden oder eine Anderung erfahren haben, die den
Verdienst beeinflusst, ist nur der Zeitraum ab der endgliltigen Erstellung
bzw. Abanderungen zu bertcksichtigen, sofern dieser Zeitraum 4 Wo-
chen Ubersteigt. Werden die Geldsétze, z.B. Minutenfaktoren, abgeéan-
dert, sind die vor der Abanderung liegenden Zeitrdume flr den Ver-
gleich entsprechend aufzuwerten. Nicht heranzuziehen ist der Akkord-
bzw. Pramiendurchschnittsverdienst jener Akkorde bzw. Pramien, die
nicht endgultig, sondern nur zur Probe oder Einarbeitung festgelegt
sind. Weiter ist der Akkord- bzw. Pramiendurchschnittsverdienst jener
Arbeitnehmer/innen nicht heranzuziehen, die erst angelernt werden,
nicht voll eingearbeitet bzw. nicht hinreichend fiir die Akkord- oder Pré&-
mienarbeit geeignet sind. Im Einvernehmen mit dem Betriebsrat ist fest-
zustellen, wer fur die Akkord- und Pramienarbeit als nicht geeignet gilt.

(4) Im Einvernehmen mit dem Betriebsrat kénnen auch langere Uber-
prifungsperioden als der betriebliche Lohnabrechnungszeitraum oder
andere Berechnungszeitrdume des Akkord- bzw. Pramiendurch-
schnittsverdienstes (mindestens 2 Monate) vereinbart werden.

(5) Entspricht der Akkord- bzw. Prdmiendurchschnittsverdienst nicht
der unter (2) angefuhrten Bedingung, ist festzulegen, welche Akkorde
bzw. Préamien zu veréndern sind, damit im kommenden Vergleichszeit-
raum der Akkord- bzw. Pramiendurchschnittsverdienst um 25% Uber
dem tariflichen Stundenlohn zu liegen kommt.

(6) Zwischen Firmenleitung und Betriebsrat ist unter eventueller Beizie-
hung der beiderseitigen Organisationen die Grundlage zu vereinbaren,
welche flr die Berechnung von Akkordséatzen bzw. Prdmienséatzen zu
dienen hat. Die Akkordséatze und Pramiensétze sind in den Betriebsréu-
men anzuschlagen, so dass in sie jederzeit Einblick genommen werden
kann.

(7) Ergeben sich bei einer bestimmten Akkord- bzw. Pramienarbeit infol-
ge von Umstanden, die nicht auf der Seite des/der Arbeiternehmers/in
liegen, wie zum Beispiel schlechtes Material, Maschinengebrechen
und dergleichen, Zeitversdumnisse und tritt dadurch eine Minderung
seines/inres Durchschnittsverdienstes ein, so hat der/die Arbeitneh-
mer/in Anspruch auf Vergitung des dadurch eintretenden Verdienst-
ausfalles fur die Héchstdauer von 4 Wochen. Voraussetzung ist jedoch,
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dass der/die Arbeitnehmer/in dem/der Vorgesetzten den Zeit- und
Lohnausfall zeitgerecht zur Kenntnis bringt.

(8) Bei Einfihrung neuer Artikel erhalten stdndige Akkord- bzw. Pra-
mienarbeitnehmer/innen, solange flr diese neuen Artikel noch kein Ak-
kord- bzw. Prdmiensatz vereinbart ist, ihren bisherigen Durchschnitts-
verdienst.

(9) Im Falle der Schwangerschaft sind bei Akkord- bzw. Pramienarbeit-
nehmerinnen die Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes in der je-
weils geltenden Fassung zu beachten.

B. Sonstige variable Leistungspramien

(1) Die variablen Leistungspramien, die nicht nach arbeitstechnischen
Grundsatzen ahnlich wie bei Akkord erstellt werden kénnen und daher
nicht unter § 9, A. fallen, bei denen jedoch je nach der erbrachten Leis-
tung zum Grundlohn ein verschieden hohes Entgelt (variable Pramie)
gewdhrt wird, sind im Einvernehmen mit dem Betriebsrat und unter
eventueller Beiziehung der beiderseitigen Organisationen zu vereinba-
ren. Voraussetzung ist jedoch, dass als Grundlage fur diese Pramien ei-
ne messbare BezugsgréBe festgelegt wird.

(2) Fur Arbeiten, die aus betrieblichen Griinden kurzfristig bzw. in unre-
gelméaBigen Abstanden in Pramienentlohnung vergeben werden, gelten
die Bestimmungen des Abs. (1) nicht.

§ 9 AKKORDE UND PRAMIEN
(gilt nur fir Tirol)

(1) Die in der Lohngruppeneinteilung fir Arbeiten, die im Akkord verrich-
tet werden, festgelegten Lohngruppen liegen grundséatzlich um eine
Lohngruppe héher als bei Verrichtung der gleichen Arbeit im Stunden-
lohn.

(2) Die Akkordsatze (Vorgabezeiten) sind so festzulegen, dass der/die
einzelne Akkordarbeitnehmer/in bei normaler Arbeitsleistung einen Ak-
kordmehrverdienst von 20% Uber dem Akkordgrundlohn seiner/ihrer
Lohngruppe erreicht. Dies entspricht einem Mehrverdienst von mindes-
tens 25% Uber dem tariflichen Stundenlohn fur die gleiche Arbeit.

28



(3) Zwischen Firmenleitung und Betriebsrat ist unter eventueller Beizie-
hung der beiderseitigen Organisationen die Grundlage zu vereinbaren,
welche fiur die Berechnung von Akkordsétzen zu dienen hat.

Die Akkordsatze sind im Betrieb anzuschlagen oder aufzulegen, so
dass in sie jederzeit Einblick genommen werden kann.

(4) Ergeben sich bei einer bestimmten Akkordarbeit infolge von Um-
standen, die nicht auf der Seite des/der Akkordarbeitnehmers/in liegen,
wie z.B. schlechtes Material, Maschinengebrechen und dergleichen,
Zeitversdumnisse und tritt dadurch eine Minderung seines/ihres Durch-
schnittsverdienstes ein, so hat der/die Akkordarbeitnehmer/in Anspruch
auf Vergltung des dadurch eintretenden Verdienstausfalles. Voraus-
setzung ist jedoch, dass der/die Akkordarbeitnehmer/in dem/der Vorge-
setzten den Zeit- und Lohnausfall zeitgerecht zur Kenntnis bringt.

(5) Bei Einflihrung neuer Artikel erhalten standige Akkordarbeitnehmer/
innen, solange flur diese neuen Artikel noch kein Akkordsatz vereinbart
ist, ihren bisherigen Durchschnittsverdienst. Der Durchschnittsver-
dienst wird aus dem Durchschnitt der letzten 4 vollbeschéaftigten Wo-
chen (bzw. des letzten Monats) oder eines mit dem Betriebsrat zu ver-
einbarenden langeren Zeitraumes errechnet. Die Bezahlung des Ak-
korddurchschnittsverdienstes erfolgt nur insoweit, als nicht andere phy-
sische oder juristische Personen flr den entstandenen Verdienstausfall
vergutungspflichtig sind (Ausfallvergltung).

(6) Im Falle der Schwangerschaft sind bei Akkordarbeitnehmerinnen die
Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fas-
sung zu beachten.

(7) Die durchschnittliche Arbeitsleistung einer Akkordlohngruppe oder
einer im Akkord arbeitenden Arbeitskategorie ist zu errechnen unter
Ausschluss der Jugendlichen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr und
Anfénger/innen bis zu einer Beschéaftigungsdauer von 13 Wochen; bei
schwierigen Tétigkeiten kénnen mit dem Betriebsrat auch langere Be-
schéftigungszeiten vereinbart werden. Bei einer Akkordlohngruppe
oder einer im Akkord arbeitenden Arbeitskategorie muss der Akkord-
lohn im Durchschnitt mindestens 20% Uber dem Akkordgrundlohn lie-
gen, sofern der betreffenden Gruppe oder Arbeitskategorie mindestens
5 Arbeitnehmer/innen angehdéren.
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(8) Fur akkordahnliche Pramien gelten die Bestimmungen der Abséatze
1 bis 7 sinngeméan.

§ 9 AKKORD
(gilt nur fir Vorarlberg)

(1) Die in der Lohngruppeneinteilung fur Arbeiten, die im Akkord verrich-
tet werden, festgelegten Lohngruppen liegen grundsétzlich um eine
Lohngruppe héher als bei Verrichtung der gleichen Arbeit im Stunden-
lohn.

(2) Die Akkordsatze (Vorgabezeiten) sind so festzulegen, dass der/die
einzelne Akkordarbeitnehmer/in bei normaler Arbeitsleistung einen Ak-
kordmehrverdienst von 15% (ber dem Akkordgrundlohn seinetr/ihrer
Lohngruppe erreicht. Dies entspricht einem Mehrverdienst von mindes-
tens 20% Uber dem tariflichen Stundenlohn fur die gleiche Arbeit.

Bei Akkordarbeitnehmer/innen mit Mehrstellen (mehr Maschinen, mehr
Spindeln usw.) ist der Erstellung der Akkorde eine 80%ige Arbeitsbelas-
tung zugrunde zu legen.

Unter Arbeitsbelastung ist der zeitliche Arbeitsaufwand zu verstehen,
der von einem/einer Arbeitnehmer/in mit normaler Arbeitsleistung beno-
tigt wird, um die jeweils zugeteilten Maschinen zu bedienen und in Gang
zu halten. Da es sich um einen reinen Arbeitsaufwand handelt, liegen
die Erholungszeiten, persdnliche Verlustzeiten auBerhalb der Arbeits-
belastung.

(3) Zwischen Firmenleitung und Betriebsrat ist unter eventueller Beizie-
hung der beiderseitigen Organisationen die Grundlage zu vereinbaren,
welche fir die Berechnung von Akkordsétzen zu dienen hat.

Die Akkordséatze sind im Betrieb anzuschlagen oder aufzulegen, so
dass in sie jederzeit Einblick genommen werden kann.

(4) Ergeben sich bei einer bestimmten Akkordarbeit infolge von Um-
standen, die nicht auf der Seite des/der Akkordarbeitnehmers/in liegen,
wie zum Beispiel schlechtes Material, Maschinengebrechen und der-
gleichen, Zeitversdumnisse, und tritt dadurch eine Minderung seines/ih-
res Durchschnittsverdienstes ein, so hat der/die Akkordarbeitnenmer/in
Anspruch auf Vergitung des dadurch eintretenden Verdienstausfalles.
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Voraussetzung ist jedoch, dass der/die Akkordarbeitnehmer/in dem/der
Vorgesetzten den Zeit- und Lohnausfall zeitgerecht zur Kenntnis bringt.

(5) Bei Einflihrung neuer Artikel erhalten standige Akkordarbeitnehmer/
innen, solange fur diese neuen Artikel noch kein Akkordsatz vereinbart
ist, ihren bisherigen Durchschnittsverdienst.

Der Durchschnittsverdienst wird aus dem Durchschnitt der letzten 4
vollbeschéftigten Wochen (bzw. des letzten Monats) oder eines mit
dem Betriebsrat zu vereinbarenden langeren Zeitraumes errechnet.
Die Bezahlung des Akkorddurchschnittsverdienstes erfolgt nur inso-
weit, als nicht andere physische oder juristische Personen fur den ent-
standenen Verdienstausfall vergiitungspflichtig sind (Ausfallvergltung).

(6) Im Falle der Schwangerschaft sind bei Akkordarbeitnehmerinnen die
Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fas-
sung zu beachten.

(7) Die durchschnittliche Arbeitsleistung einer Akkordlohngruppe oder
einer im Akkord beschaftigten Arbeitskategorie ist zu errechnen unter
Ausschluss der Jugendlichen und Anfanger/innen (bis mindestens ei-
ner Beschéftigungsdauer von 1 Jahr). Bei einer Akkordlohngruppe oder
einer im Akkord arbeitenden Arbeitskategorie muss der Akkordlohn im
Durchschnitt mindestens 15% Utber dem Akkordgrundlohn liegen, so-
fern der betreffenden Gruppe oder Arbeitskategorie mindestens 5 Ar-
beitnehmer/innen angehdéren.

§ 10 ENTLOHNUNG BEI WECHSELNDER TATIGKEIT

(gilt fiir alle Bundesléander,
ausgenommen Tirol und Vorarlberg)

(1) Arbeitnehmer/innen, die regelmaBig zur Verrichtung verschiedenar-
tiger Tatigkeiten verwendet werden, fir die nach der Lohngruppenein-
teilung verschiedene Lohngruppen in Betracht kommen, haben jeweils
auf jenen tariflichen Stundenlohn Anspruch, der der ausgeubten Tétig-
keit entspricht. Stehen solche Arbeitnehmer/innen in Stundenlohn, so
kann in diesen Fallen zur Vereinfachung der Lohnabrechnung ein
Mischlohn vereinbart werden. Bei der Festlegung eines solchen Misch-
lohnes ist auf den erfahrungsméBigen zeitlichen Anteil, den die ver-
schiedenen, tariflich unterschiedlich, entlohnten Tatigkeiten an der Ge-
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samtarbeitszeit des/der Arbeitnehmers/in einnehmen, Rilcksicht zu
nehmen.

(2) Hat der/die Arbeitnehmer/in eine bestimmte Téatigkeit standig zu ver-
richten (dies ist auch als gegeben anzunehmen, wenn er/sie mit einer
bestimmten Tatigkeit durch einen Zeitraum von 2 Monaten ausschlief3-
lich beschaftigt war), dann hat der/die Arbeitnehmer/in Anspruch auf
Fortzahlung seines/ihres bisherigen durchschnittlichen Stundenver-
dienstes fiir die Héchstdauer von 4 Wochen, wenn et/sie zu einer ande-
ren, niedriger entlohnten Tétigkeit herangezogen wird.

§ 10 ENTLOHNUNG BEI WECHSELNDER TATIGKEIT
(gilt nur fir Tirol und Vorarlberg)

(1) Wird ein/e Arbeitnehmer/in aus betriebsnotwendigen Griinden mit
seiner/ihrer Zustimmung zur Verrichtung einer anderen Arbeit herange-
zogen, die in eine héhere Lohngruppe eingestuft ist als die bisher ver-
richtete Arbeit, so ist ihm/ihr ab sofort flir die Zeit seiner/inrer Beschaf-
tigung in der héheren Lohngruppe der fir diese Lohngruppe gultige
Lohn zu zahlen.

(2) Wird ein/e Arbeitnehmer/in aus betriebsnotwendigen Griinden mit
seiner/ihrer Zustimmung zur Verrichtung einer anderen Arbeit herange-
zogen, die in eine andere Lohngruppe eingestuft ist als die bisher ver-
richtete Arbeit, so ist ihm/ihr fiir 4 Wochen (1 Monat) der bisherige Stun-
denlohn, bei Akkordarbeitnehmer/innen der bisherige Akkorddurch-
schnittsverdienst zu bezahlen, sofern er/sie die bisher verrichtete Tatig-
keit ausschlieBlich durch mindestens 2 Monate verrichtet hat. Dies gilt
nicht, wenn der/die Arbeitnehmer/in diese anderweitige Verwendung
selbst beantragt.

(3) Wenn ein/e Arbeitnehmer/in seine/ihre Akkordarbeit zeitweise im
Stundenlohn verrichten muss, so erhalt er/sie fur die ersten 4 Wochen
(1 Monat) den in der letzten Lohnverrechnungsperiode erreichten Ak-
korddurchschnittsverdienst.

(4) Versetzungen von Arbeitnehmer/innen in eine anders eingestufte
Tatigkeit durfen nur im Einvernehmen mit dem Betriebsrat vorgenom-
men werden. Bei Wiederbedarf von Arbeitnehmer/innen in der Katego-
rie, in welcher der/die Arbeitnehmer/in vor seiner/ihrer Versetzung be-
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schéaftigt war, werden in erster Linie die Arbeitnehmer/innen beriicksich-
tigt und in ihrer friiheren Tatigkeit beschéaftigt, die aus Beschaftigungs-
mangel in eine anders eingestufte Tatigkeit versetzt worden sind.

§ 11 LOHNAUSZAHLUNG

Die Lohnabrechnung bzw. Auszahlung erfolgt wchentlich. Mit dem Be-
triebsrat kann auch eine langere Lohnabrechnungs(Auszahlungs-)pe-
riode vereinbart werden, doch sind dem/der Arbeitnehmer/in innerhalb
der Lohnabrechnungsperiode angemessene Akonto-Zahlungen zu leis-
ten.

Fir Betriebe mit Monatslohn gilt:

(1) Die Verrechnungsperiode ist der Kalendermonat. Fir variable Ent-
geltbestandteile kann ein abweichender Erfassungszeitraum beibehal-
ten bzw. vereinbart werden. Eine bargeldlose Lohnzahlung bedarf einer
Vereinbarung mit dem/der Arbeitnehmer/in.

Falligkeit

(2) Die Zahlung des Monatslohnes und des Vorarbeiter/innen-Zuschla-
ges haben spétestens am Letzten des laufenden Monats zu erfolgen.
Uberstunden, Mehrarbeit, Zulagen und Zuschlage sowie Aufwandsent-
schadigungen, Pramien und dgl. sind nach den tatséchlich erbrachten
Leistungen bis zum Letzten des Folgemonats auszuzahlen.

Den standig in Akkord oder akkordéhnlicher Pramie beschéftigten Ar-
beitnehmer/innen ist spéatestens am Letzten des laufenden Monats
der letztgultige Akkord — bzw. Prémiendurchschnittslohn auf Basis
von 167,4 zu bezahlen. Arbeitnehmer/innen, die nicht standig oder noch
nicht 3 Monate in Akkord oder Akkord &hnlicher Pramie beschaftigt
sind, ist am Monatsletzten der eingestufte Lohn bzw. Grundlohn zu be-
zahlen; die Entgeltdifferenz ist im Folgemonat fallig.

(3) Abweichende, jedoch gleichwertige Regelungen kénnen durch Be-
triebsvereinbarung getroffen werden; ferner kann durch Betriebsverein-
barung die Falligkeit bis zum 15. des Folgemonats hinausgeschoben
werden, wenn bis dahin der Monatslohn und alle variablen Entgelt-Be-
standteile vollstdndig und auf Basis des Vormonates ausbezahlt wer-
den.
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Anteilige Lohnanspriiche; Stundenléhne

(4) Im Eintrittsmonat und im Austrittsmonat sind die effektiven Stunden
(Stunden mit Entgeltanspruch), héchstens jedoch der volle Monatslohn,
zu bezahlen. Beginnt das Arbeitsverhéltnis nicht am Monatsersten, je-
doch am ersten betriebsulblichen Arbeitstag eines Monates, steht der
ungekirzte Monatslohn zu; gleiches gilt sinngemaB bei Beendigung
des Arbeitsverhéltnisses.

(5) Besteht sonst nicht fir alle Tage eines Monats Anspruch auf Lohn,
ist pro Kalendertag innerhalb des bezahlten Zeitraumes 1/30 des Mo-
natslohnes zu bezahlen. Einzelne Stunden ohne Lohnanspruch sind
vom Monatslohn abzuziehen.

(6) Zur Berechnung von Stundenléhnen ist der Monatslohn durch 167
zu teilen. Variable Entgeltbestandteile kbnnen nach tatséachlicher Leis-
tung (bzw. Anspruch) oder unter Berlicksichtigung obiger Regelungen
abgerechnet werden. Davon abweichende, jedoch gleichwertige Rege-
lungen kdnnen durch Betriebsvereinbarung festgelegt werden. Am
30.04.2018 bestehende, gleichwertige Regelungen bleiben aufrecht.

§ 12 ENTGELT BEI DIENSTVERHINDERUNG

A. Aus wichtigen, die Person des/der Arbeitnehmers/in betreffen-
den Griinden

(1) Der/die Arbeitnehmer/in hat, wenn er/sie in den nachstehend ge-
nannten Féllen ohne sein/ihr Verschulden an der Dienstleistung verhin-
dert wird, Anspruch auf Fortzahlung seines/ihres Lohnes (Durch-
schnittsverdienstes) fur die dadurch ausfallenden Normalarbeitsstun-
den, und zwar pro Kalenderjahr fiir die Hochstdauer der Normalarbeits-
zeit 1 Woche.

Diese Félle sind:

a) Vorladungen zu Gerichten, Behérden und éffentlichen Amtern, wenn

es sich nicht um selbstverschuldete Angelegenheiten handelt, sofern
sich der/die Arbeitnehmer/in mit der schriftlichen Vorladung auswei-
sen kann.
Eine Fortzahlung entféllt, wenn der Vorladung auch auB3erhalb der
Arbeitszeit Folge geleistet werden kann oder der/die Arbeitnehmer/
in als Partei in einem zivilgerichtlichen Verfahren oder als Beschul-
digte/r in einem Strafverfahren geladen ist.

34



b) Verkehrsstérungen bei 6ffentlichen Verkehrsmitteln, sofern hiertiber
eine Bestétigung oder ein sonstiger glaubwuirdiger Nachweis er-
bracht wird. Dieser Nachweis entféllt, wenn die Verkehrsstérung all-
gemein bekannt ist. Konnte die Verkehrsstérung vorausgesehen und
der Weg zur Arbeit zu FuB zurlickgelegt werden, gebuhrt keine
Lohnfortzahlung.

c) Teilnahme an Abordnungen zu Begrabnissen, wenn sie im Einver-
nehmen mit der Betriebsleitung erfolgt.

d) bei eigener EheschlieBung oder Eintragung im Sinne des
EP G . 3 Tage

e) bei Wohnungswechsel im Falle eines bereits bestehenden
eigenen Haushaltes oder im Falle der Griindung eines eige-
nen Haushaltes ...........coooiiiiiiiiiii e, 2 Tage

f) bei Niederkunft der Ehefrau bzw. Lebensgeféahrtin ........... 1 Tag

g) bei EheschlieBung oder Eintragungen im Sinne des EPG
von Geschwistern oder Kindern bzw. des Kindes des einge-
tragenen Partners oder der eingetragenen Partnerin im Sin-

Nedes EPG ... 1 Tag

h) Bei Tod des Ehegatten/der Ehegattin, bzw des eingetrage-
nen Partners bzw. der eingetragenen Partnerin im Sinne
AES EPG ..o 3 Tage

i) beim Tod des Lebensgefahrten/der Lebensgeféhrtin, wenn
er/sie mit dem/der Arbeitnehmer/in im gemeinsamen Haus-

halt [ebte ... 3 Tage
j) beim Tod eines Elternteiles ...........cccovviiiiiiiiiiiinns 3 Tage
k) beim Tod eines Kindes ...........ccoveiiiiiiiiiiiiniieieeeee, 3 Tage

I) beim Tod von Geschwistern, Schwiegereltern oder eines El-
ternteiles des/der eingetragenen Partners/Partnerin sowie
GroBeElEIN ...iveiie e 1 Tag

(2) In Fallen des Abs. 1 lit. d bis f ist der oben genannte Freizeitanspruch
in Form betrieblicher Arbeitstage zu gewéhren, die aber im Zusammen-
hang mit dem betreffenden Ereignis konsumiert werden missen.

(3) Im Falle des Abs. 1 lit. g) gebiihrt keine besondere Freizeit, wenn die
EheschlieBung oder Eintragung im Sinne des EPG auf einen ohnedies
dienstfreien Tag des/der Arbeitnehmers/in féllt.

(4) Bei den Dienstverhinderungen durch Todesfall im Sinne des Abs. 1
lit. h bis | z&hlt der Tag des Begrabnisses bei den oben genannten Ta-
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gen mit. Fallt der Begrabnistag also auf einen arbeitsfreien Tag, so ge-
bihrt dem/der Arbeitnehmer/in im Falle des lit. | keine besondere Frei-
zeit; in den Féllen der lit. h bis k sind dem/der Arbeitnehmer/in nur noch
die restlichen Tage des oben genannten Freizeitanspruches freizuge-
ben, allerdings in Form betrieblicher Arbeitstage, die jedoch im Zusam-
menhang mit dem betreffenden Todesfall konsumiert werden mussen.

(5) Eine Fortzahlung des Lohnes im Sinne des Abs. (1) gebihrt jedoch
nicht, wenn der/die Arbeitnehmer/in auf Grund anderweitiger Rechts-
vorschriften eine Entschéadigung fur Verdienstentgang beanspruchen
kann*) (z.B. fur die Tatigkeit als Geschworene/r, Schoffe/Schoffin, Zeu-
ge/Zeugin, als Beisitzer/in bei Arbeitsgerichten, Einigungséamtern u.a.).

(6) Bei ambulatorischer (arztlicher und Zahn-)Behandlung ist dem/der
Arbeitnehmer/in, sofern die Behandlung nicht auBerhalb der Normalar-
beitszeit mdglich ist, sein/ihr Lohn (Durchschnittsverdienst) fur die tat-
sachlich versdumten Normalarbeitsstunden bis zu 8 Stunden in der Wo-
che und in der Héchstdauer der Normalarbeitszeit 1 Woche pro Kalen-
derhalbjahr fortzuzahlen. Besuch und Wartezeit beim Arzt missen
nachgewiesen werden.

(7) Fur das erstmalige Antreten zur FlUhrerscheinprifung (ausgenom-
men die Klassen A) gebuhrt die fir die Ablegung der Prifung notwen-
dige Zeit.

B. Aus Griinden, die nicht die Person des/der Arbeitnehmers/in be-
treffen

(1) Im Falle einer Einstellung des Betriebes oder einer Betriebsabteilung
aus Grunden, welche nicht auf Seiten des/der Arbeitnehmers/in liegen,
z.B. Betriebsstdérungen, wird die ausfallende Normalarbeitszeit am ers-
ten Tag voll bezahlt; fir die eventuell weiter ausfallende Normalarbeits-
zeit bis zu einer Gesamtdauer von 2 Wochen werden 50% des bisheri-
gen Durchschnittsverdienstes bezahlt, sofern dem/der Arbeitnehmer/in
nicht auf Grund besonderer Rechtsvorschriften der Verdienstausfall*)
anderweitig vergutet wird.

*) Es wird empfohlen, den Arbeitnehmer/innen eine Verdienstentgangsbestétigung
mitzugeben.
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(2) Werden Arbeitnehmer/innen wahrend einer solchen Arbeitsunter-
brechung zu Ersatzarbeiten herangezogen, gelten hinsichtlich der Ent-
lohnung die Bestimmungen des § 10 Abs. (2).

§ 12a ELTERNKARENZ - VERSTANDIGUNG DURCH
DEN/DIE ARBEITGEBER/IN

(1) Wird Elternkarenz im Sinne des MSchG oder VKG bis langstens
zum zweiten Geburtstag des Kindes beansprucht, hat der/die Arbeitge-
ber/in im sechsten oder fiinften Monat vor dem Ende der Karenz den in
Karenz befindlichen Elternteil an die zuletzt bekannt gegebene Adresse
schriftlich zu informieren, zu welchem Zeitpunkt die Karenz endet.

(2) Wird diese Verstandigung unterlassen und erfolgte kein Austritt
gem. § 23a Abs. 3 bzw. 4 AngG (in Verbindung mit § 2 ArbAbfG) kann
der/die Arbeitnehmer/in bis zu vier Wochen nach einer nachgeholten
Verstandigung im obigen Sinn die Arbeit antreten (spatestens mit Ab-
lauf des Anspruchs auf Kinderbetreuungsgeld) oder binnen zwei Wo-
chen nach dieser Verstédndigung den Austritt erklaren; in diesem Fall
besteht Anspruch auf Abfertigung gem. § 23a Abs. 3 und 4 AngG (in
Verbindung mit § 2 ArbAbfG), sofern nicht das BMVG Anwendung fin-
det.

(3) Die Unterlassung der Dienstleistung zwischen dem Ende der ge-
setzlichen Karenz und dem Wiederantritt im Sinne der obigen Bestim-
mungen gilt als nicht pflichtwidrig. Es besteht kein Kindigungsschutz
Uber den gesetzlichen Anspruch hinaus.

(4) Diese Regelung gilt fur Karenzen, die nach dem 31.10.2004 enden.

§ 12b ANRECHNUNG DES KARENZURLAUBES
(§ 15 MSchG § 2 VKG) UND
ABFERTIGUNG NACH ENTBINDUNG
(§ 2 ArbADbfG iVm § 23a AngG)

Karenzen (Karenzurlaube) innerhalb des Dienstverhéltnisses im Sinne
des MSchG oder VKG werden fur die Bemessung der Kiindigungsfrist,
die Dauer des Krankenentgeltanspruches und die Urlaubsdauer bis
zum Héchstausmal von insgesamt zehn Monaten, soweit Karenzurlau-
be fir das zweite bzw. folgende Lebensjahre des Kindes in Anspruch
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genommen werden, bis zu insgesamt hdchstens 22 Monaten angerech-
net.

Fir die Bemessung der Héhe der Abfertigung und die Voraussetzung
der fUnfjahrigen Dienstzeit gem. § 2 ArbAbfG iVm § 23a Abs. 3 AngG
werden Karenzen (Karenzurlaube) im Sinn des vorigen Absatzes bis
zum Hdéchstausmal von insgesamt zehn Monaten angerechnet.
Voraussetzung ist eine mindestens dreijéhrige Dauer des Dienstver-
héltnisses, wobei Karenzen (Karenzurlaube) im obigen Sinn einzurech-
nen sind.

Diese Regelung gilt ab dem 1.4.2010, wobei Karenzen (Karenzurlau-
be), welche nach dem 1.1.2007 begonnen haben, mit eingerechnet
werden.

Karenzen (Karenzurlaube) die nach dem 1.4.2017 enden, werden auf
dienstzeitabhéngige Anspriiche zur Génze angerechnet.

§ 13 URLAUB

(1) Hinsichtlich des Urlaubes gelten die Bestimmungen des Bundesge-
setzes betreffend die Vereinheitlichung des Urlaubsrechtes und die Ein-
fihrung einer Pflegefreistellung in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Werden der Betrieb oder einzelne Betriebsabteilungen wegen allge-
meinen Urlaubes gesperrt, ist Arbeitnehmer/innen, denen noch kein
entsprechender Urlaubsanspruch zusteht und welche weder zur Ar-
beitsleistung herangezogen werden noch vorschussweise einen Urlaub
erhalten, 50% des Verdienstes fir die wegen des Betriebsurlaubes aus-
fallende Normalarbeitszeit zu verguten.

§ 14 URLAUBSZUSCHUSS

(1) Alle Arbeitnehmer/innen erhalten einmal in jedem Kalenderjahr ei-
nen Urlaubszuschuss. Der Urlaubszuschuss betragt einen Monatsver-
dienst.

(2) Der Monatsverdienst wird aus 4 1/3 Wochenverdiensten errechnet.
Der Wochenverdienst wird aus dem Durchschnittsverdienst der letzten
voll gearbeiteten dreizehn Wochen errechnet. Uberstunden bleiben hie-
bei unberucksichtigt. Bei gewerblichen Lehrlingen wird der Urlaubszu-
schuss unter Zugrundelegung des wdéchentlichen Lehrlingseinkom-
mens ermittelt.
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(3) Der Urlaubszuschuss ist bei Urlaubsantritt auszuzahlen. Werden im
Kalenderjahr mehrere Urlaubsteile konsumiert, so gebuhrt der Urlaubs-
zuschuss bei Antritt des l&ngeren Urlaubsteils. Bei gleichen Urlaubstei-
len ist er mit Antritt des ersten Urlaubsteils fallig.

Zwischen Firmenleitung und dem Betriebsrat kann vereinbart werden,
dass die Auszahlung des Urlaubszuschusses zu einem spéateren Ter-
min, spatestens jedoch zum Ende des Kalenderjahres erfolgt.

Ist eine solche Abanderung des Auszahlungstermins vereinbart worden
und endet das Arbeitsverhaltnis dann vor Ablauf des vereinbarten Aus-
zahlungstermins, so ist beim Ausscheiden der Urlaubszuschuss zu be-
zahlen, es sei denn, der/die Arbeitnehmer/in wird gemai § 82 GewO
1859 entlassen, oder er/sie tritt ohne wichtigen Grund im Sinne des
§ 82a GewO 1859 vorzeitig aus.

(4) Den wahrend des Kalenderjahres eintretenden Arbeitnehmer/innen
gebuhrt der aliquote Teil entsprechend der im Kalenderjahr zuriickge-
legten Dienstzeit.

Im Eintrittsjahr erhélt der/die Arbeitnehmer/in den Urlaubszuschuss im
aliquoten Ausmaf3 zum Félligkeitstermin der Weihnachtsremuneration
ausbezahlt.

(5) Arbeitnehmer/innen, die wahrend des Kalenderjahres ausscheiden,
erhalten den aliquoten Teil des Urlaubszuschusses entsprechend der
im Kalenderjahr zuriickgelegten Dienstzeit. Der Anspruch auf den ali-
quoten Teil im Sinne dieses Absatzes entféllt jedoch, wenn der/die Ar-
beitnehmer/in geman § 82 GewO 1859 entlassen wird oder wenn er/sie
ohne wichtigen Grund im Sinne des § 82 GewO 1859 vorzeitig austritt.

(6) Arbeitnehmer/innen, die den Urlaubszuschuss fir das laufende Ka-
lenderjahr bereits erhalten haben, aber noch vor Ablauf des Kalender-
jahres ausscheiden, haben den erhaltenen Urlaubszuschuss zur Gan-
ze zurlickzuzahlen, wenn sie nach § 82 GewO 1859 entlassen werden
oder ohne wichtigen Grund im Sinne des § 82a GewO 1859 vorzeitig
austreten.

Arbeitnehmer/innen, die unter Einhaltung der ordnungsgeméBen Kuin-
digungsfrist selbst kiindigen, haben in einem solchen Falle nur den ver-
héaltnismaBig zu viel bezahlten Anteil des Urlaubszuschusses, der auf
den restlichen Teil des Kalenderjahres entféllt, zurlickzuzahlen.
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(7) Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten des Prasenzdienstes, Wochen-
geldbezuges oder Karenzurlaubs, so mindert sich das gebihrende
Ausmaf des Urlaubszuschusses um den aliquoten Teil.
Karenzurlaube, deren Dauer zwei Wochen nicht Uberschreitet, wirken
nicht anspruchsmindernd.

Hat der/die Arbeitnehmer/in den Urlaubszuschuss fiir das laufende Ka-
lenderjahr bereits erhalten und tritt er/sie erst nach Erhalt des Urlaubs-
zuschusses den Prasenzdienst, Wochengeldbezug oder Karenzurlaub
an, so besteht flir ihn/sie — die Falle des Abs. (6) ausgenommen — keine
Ruckzahlungsverpflichtung.

(8) Bestehen in den Betrieben bereits Urlaubszuschiisse oder wurden
solche unter einem anderen Titel vereinbart oder sonstige einmalige
Bezlige oder Sonderzahlungen gewéhrt, so kdnnen sie von der Firmen-
leitung auf den kollektivvertraglichen Urlaubszuschuss angerechnet
werden.

Von der Anrechnung sind ausgenommen:

— Weihnachtsremuneration, unmittelbar

— leistungsabhéngige Zahlungen (Prémien) und die Ablésen fur Sach-
bezlge.

§ 15 WEIHNACHTSREMUNERATION

(1) Alle Arbeitnehmer/innen erhalten einmal im Kalenderjahr, und zwar
in der Woche, in die der 10. Dezember féllt, eine Weihnachtsremunera-
tion. Die Weihnachtsremuneration betragt einen Monatsverdienst.

Der Monatsverdienst wird aus 4 1/3 Wochenverdiensten errechnet. Der
Wochenverdienst wird aus dem Durchschnittsverdienst der letzten voll
gearbeiteten dreizehn Wochen errechnet. Uberstunden bleiben hiebei
unberucksichtigt. Bei gewerblichen Lehrlingen wird die Weihnachtsre-
muneration unter Zugrundelegung des wdchentlichen Lehrlingseinkom-
mens ermittelt. Das Ausmaf der geblhrenden Weihnachtsremunera-
tion richtet sich nach jener ununterbrochenen Dienstzeit, die am 10. De-
zember bzw. bei Beendigung des Arbeitsverhéltnisses erreicht ist. Un-
terbrochene Dienstzeiten sind dabei flir die Zwecke der Weihnachtsre-
muneration in gleicher Weise zusammenzurechnen, wie dies flr die Be-
messung der Urlaubsdauer vorgesehen ist.
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(2) Betrieblich vereinbarte héhere Weihnachtsremunerationen oder un-
ter welchem Titel immer gewéhrte sonstige Sonderzuwendungen an-
lasslich des Weihnachtsfestes sind auf die kollektivvertragliche Weih-
nachtsremuneration anzurechnen.

(3) Arbeitnehmer/innen, die wéhrend des Kalenderjahres eingetreten
sind, erhalten den aliquoten Teil der Weihnachtsremuneration entspre-
chend ihrer im Kalenderjahr zurlickgelegten Dienstzeit.

(4) Arbeitnehmer/innen, die wahrend des Kalenderjahres ausscheiden,
erhalten bei Beendigung des Arbeitsverhéltnisses gleichfalls den ali-
quoten Teil. Der Anspruch auf den aliquoten Teil im Sinne des Absatzes
entféllt jedoch, wenn der/die Arbeithehmer/in geman § 82 GewO 1859
fristlos entlassen wird oder wenn er/sie ohne wichtigen Grund (§ 82a
GewO 1859) vorzeitig austritt. Arbeitnehmer/innen, die unter Einhaltung
der ordnungsgemaBen Kindigungsfrist selbst kiindigen, haben in ei-
nem solchen Falle nur den verhaltnismaBig zu viel bezahlten Anteil
der Weihnachtsremuneration, der auf den restlichen Teil des Kalender-
jahres entfallt, zurlickzuzahlen.

(5) Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten des Prasenzdienstes, Wochen-
geldbezuges oder Karenzurlaubes, so mindert sich das gebihrende
Ausmaf der Weihnachtsremuneration um den aliquoten Teil. Karenzur-
laube, deren Dauer zwei Wochen nicht tberschreitet, wirken nicht an-
spruchsmindernd.

§ 15a SONDERZAHLUNGEN FUR
TEILZEITBESCHAFTIGTE

Fur Arbeitnehmer/innen, die wahrend des Kalenderjahres von einer
Vollbeschéaftigung in eine Teilzeitbeschaftigung oder umgekehrt Uber-
treten, setzt sich der Urlaubszuschuss und die Weihnachtsremunera-
tion jeweils aus dem der Dienstzeit im Kalenderjahr entsprechenden
Teil des Urlaubszuschusses/Weihnachtsremuneration vor dem Ubertritt
und dem entsprechenden Teil nach dem Ubertritt (Auszahlungsmonat)
zusammen. Wurde der Urlaubszuschuss bereits vor dem Ubertritt aus-
bezahlt, ist eine Nachzahlung zum Zeitpunkt der Auszahlung der Weih-
nachtsremuneration vorzunehmen.
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§ 16 ABFERTIGUNG , ALT“

(1) Hinsichtlich der Abfertigung gelten die Bestimmungen des Bundes-
gesetzes betreffend Arbeiterabfertigung in der jeweils geltenden Fas-
sung.

(2) Der Anspruch auf Abfertigung besteht auch dann, wenn das Dienst-
verhaltnis mindestens 5 Jahre ununterbrochen gedauert hat und

a) bei M@nnern nach Vollendung des 65. Lebensjahres, bei Frauen
nach Vollendung des 60. Lebensjahres oder

b) wegen der Inanspruchnahme der vorzeitigen Alterspension bei lan-
ger Versicherungsdauer aus der gesetzlichen Pensionsversiche-
rung durch Kiindigung seitens des/der Arbeitnehmers/in endet.

(3) Sind unter den gesetzlichen Erben, zu deren Erhaltung der Erblas-
ser gesetzlich verpflichtet war, Minderjéhrige, die zum Zeitpunkt des To-
des des/der Arbeitnehmers/in das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, so erhéht sich der Anspruch geman § 2 Arbeiter-Abfertigungs-
gesetz (ArbAbfG) in Verbindung mit § 23 Abs 6 des Angestelltengeset-
zes auf die volle Abfertigung. Dies gilt auch, wenn derartige gesetzliche
Erben das 18. Lebensjahr vollendet haben, jedoch in einem Ausbil-
dungsverhéltnis stehen und geman § 2 lit b) Familienlastenausgleichs-
gesetz Anspruch auf Familienbeihilfe besteht. Der letzte Satz ist auch
anzuwenden, wenn das Ausbildungsverhélinis wegen einer Ferialpra-
xis unterbrochen wird und in diesem Zeitraum keine Familienbeihilfe ge-
wahrt wird. Die Abfertigung geblhrt in diesen Fallen den gesetzlichen
Erben, zu deren Erhaltung der Erblasser im Zeitpunkt des Todes ver-
pflichtet war, und der Witwe oder dem Witwer bzw. dem/der eingetrage-
nen Partner/in im Sinne des EPG gemeinsam und wird unter diesen
nach Koépfen zu gleichen Teilen aufgeteilt. Keinesfalls gebuhrt im To-
desfall insgesamt mehr als die volle Abfertigung.

(4) Ist ein Ehegatte oder eine Ehegattin bzw. ein eingetragener Partner
oder eine eingetragene Partnerin im Sinne des EPG, jedoch kein min-
derjahriger Angehdriger im Sinne des Abs 3 zum Zeitpunkt des Todes
des/der Arbeitnehmers/in vorhanden, erhoht sich der Anspruch auf
die halbe Abfertigung geman § 2 Arbeiter-Abfertigungsgesetz (ArbAbf-
G) in Verbindung mit § 23 Abs 6 des Angestelltengesetzes auf 70% der
vollen Abfertigung.
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Dieser Anspruch besteht, gleichgultig ob der/die tberlebende Ehegatte/
in oder der/die eingetragene Partner/in zum Zeitpunkt des Todes des/
der Arbeitnehmers/in unterhaltsberechtigt war oder nicht. Vorausset-
zung ist jedoch, dass die Ehe bzw. die eingetragene Partnerschaft
zum Zeitpunkt des Ablebens des/der Arbeitnehmers/in 3 Jahre ge-
dauert hat.

(5) Die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages, die die Abfertigung
betreffen und am 1.7.2002 bestanden haben, gelten fiir die Arbeitneh-
mer/innen, die dem BMSVG unterliegen, nur, soweit sie fir diese Arbeit-
nehmer/innen durch das BMSVG nicht auBer Kraft gesetzt wurden.
Dies gilt sinngeman auch fiir die seither abgeschlossenen Regelungen.

§ 16a WECHSEL IN DAS SYSTEM DER ,, ABFERTIGUNG
NEU“

Vereinbaren Arbeitgeber/innen und Arbeitnehmer/innen einen Ubertritt
aus dem Abfertigungsrecht des Angestelltengesetzes/Arbeiter-Abferti-
gungsgesetzes in jenes des BMSVG (Betriebliches Mitarbeiter- und
Selbststandigenvorsorgegesetz), ist der/die Arbeitnehmer/in berechtigt,
binnen einem Monat ab Unterzeichnung der Ubertrittsvereinbarung oh-
ne Angabe von Grinden von dieser zurlickzutreten. Dies gilt nicht, so-
fern die Ubertrittsvereinbarung inhaltlich durch eine Betriebsvereinba-
rung geman § 97 Abs. 1 Z 26 ArbVG (Festlegung von Rahmenbedin-
gungen fur den Ubertritt in das Abfertigungsrecht des BMSVG) be-
stimmt ist.

Dies gilt fir Arbeitnehmer/innen, die ab 1. April 2003 vom alten Abferti-
gungsrecht in die Abfertigungsbestimmungen des BMSVG Ubertreten.

§ 17 BETRIEBSVERSAMMLUNG

(1) Arbeitsausfalle wahrend der Normalarbeitszeit, die durch eine Be-
triebs-(Betriebshaupt-, Gruppen-, Teil-)Versammlung entstehen, wer-
den den Arbeitnehmer/innen bis zu einem Hdchstausmaf von insge-
samt einer Stunde pro Kalenderjahr mit dem Stundenlohn (Durch-
schnittsverdienst) bezahilt.

Voraussetzung ist, dass die Betriebs-(Betriebshaupt-, Gruppen-, Teil-)
Versammlung nach den Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgeset-
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zes einberufen, ihre Abhaltung dem/der Arbeitgeber/in 14 Tage vorher
angezeigt und § 47 Arbeitsverfassungsgesetz beachtet wurde.

(2) Gunstigere betriebliche Regelungen bleiben insofern aufrecht, als
diese eine Bezahlung im Gesamtausmaf von mehr als einer Stunde
pro Kalenderjahr vorsehen.

§ 18 VERBESSERUNGSVORSCHLAGE

Uber die Vergiitung fiir Verbesserungsvorschlage kénnen Betriebsver-
einbarungen geman § 29 Arbeitsverfassungsgesetz abgeschlossen
werden.

§ 19 BEISTELLUNG VON SCHUHEN UND
ARBEITSKLEIDERN

Fur besonders schmutzige und die Kleider abnutzende Beschéftigung
werden Arbeitskleider und Schuhe sowie Waschmittel vom/von der Ar-
beitgeber/in beigestellt.

§ 20 EINSTELLUNG VON ARBEITNEHMERN/INNEN

Fur die Einstellung, Kindigung und Entlassung von Arbeitnehmer/innen
gelten die Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgesetzes in der je-
weils geltenden Fassung.

§ 21 KUNDIGUNG DES ARBEITSVERHALTNISSES

(1) Die ersten 4 Wochen des Arbeitsverhaltnisses gelten als Probezeit,
innerhalb der das Arbeitsverhdltnis jederzeit beiderseits mit sofortiger
Wirkung aufgeldst werden kann. Nach vierwdchiger Dauer des Arbeits-
verhéltnisses betragt die Klndigungsfrist fir den Arbeitnehmer 14 Ta-
ge.

Fuar durch den/die Arbeitgeber/in ausgesprochene Kiindigungen betragt
die Kindigungsfrist nach einer ununterbrochenen Dauer des Arbeits-
verhaltnisses von

biS 2JaNre ..o 6 Wochen
nach 2Jahren ..o 2 Monate
NACh 5 JaNreNn .....ocviiiiiiiii s 3 Monate
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NACh 15 Janren .....o.oiieiii e 4 Monate
nach 25 Jahren ... 5 Monate

Ab dem 1.7.2021 gilt hinsichtlich der Kindigungstermine bei Arbeitge-
berkindigung folgende Regelung: Fur alle bestehenden sowie kinftig
neu begriindeten Dienstverhéltnisse gilt im ersten Jahr des Dienstver-
haltnisses der Funfzehnte und letzte Tag eines jeden Kalendermonats
als vereinbarter Kiindigungstermin. Ab dem zweiten Jahr des Dienst-
verhaltnisses gilt nur mehr der letzte Tag eines jeden Kalendermonats
als vereinbarter Kiindigungstermin.

Endet das Arbeitsverhéltnis durch Kindigung, sind dem/der Arbeitneh-
mer/in bei Beendigung des Arbeitsverhdltnisses die Arbeitspapiere aus-
zufolgen. Ist bei der Beendigung des Arbeitsverhaltnisses eine Abrech-
nung noch nicht méglich, ist eine angemessene Akontierung zu leisten.

(2) Hinsichtlich Freizeit fur Postensuche gelten die Bestimmungen des
§ 1160 ABGB.

§ 22 ANSPRUCHE BEI TOD DES ARBEITNEHMERS

(1) Wird das Arbeitsverhaltnis durch den Tod des/der Arbeitnehmers/in
geldst und hat das Arbeitsverhélinis langer als ein Jahr gedauert, so ist
der Lohn fur den Sterbemonat und den folgenden Monat weiterzuzah-
len. Hat das Arbeitsverhaltnis im Zeitpunkt des Todes langer als 5 Jahre
gedauert, so ist der Lohn fiir den Sterbemonat und die beiden folgenden
Monate weiterzuzahlen.

Hatte der/die Arbeitnehmer/in im Zeitpunkt des Todes keinen oder nur
einen verringerten Entgeltanspruch, so ist hinsichtlich des Sterbemona-
tes das Entgelt in voller Héhe nur fur den ab dem Todesfall laufenden
restlichen Monatsteil zu leisten.

(2) Fur die Dauer einer Entgeltfortzahlung im Sinne des Abs 1 sind auch
die aliquoten Teile der gebiihrenden Sonderzahlungen zu leisten.

(3) Anspruchsberechtigt sind die gesetzlichen Erben bzw. Erbinnen —
dazu zahlen auch eingetragene Partner und Partnerinnen im Sinne
des EPG — zu deren Erhaltung der Erblasser gesetzlich verpflichtet war.

(4) Besteht neben dem Anspruch auf Weiterzahlung des Entgeltes nach
Abs 1 bis 3 auch ein gesetzlicher Anspruch auf eine Auszahlung im
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Sterbefall bzw ein Anspruch nach § 16 Abs 3 oder 4, so kann nur einer
der beiden Anspriiche geltend gemacht werden.

§ 23 ERLOSCHEN VON ANSPRUCHEN

Alle Anspruche aus dem Arbeitsverhéltnis erléschen allgemein, wenn
sie nichtinnerhalb von 6 Monaten nach Abrechnung des Lohnzahlungs-
zeitraumes, in dem sie entstanden sind, schriftlich oder miindlich gel-
tend gemacht wurden.

§ 24 BESONDERE BESTIMMUNGEN FUR TIROL UND
VORARLBERG

Wegen der besonderen Lohnregelung in der Textilindustrie Tirols und
Vorarlbergs gelten fur diese Bundeslander besondere Fassungen be-
ziehungsweise Sonderregelungen der §§ 8, 9 und 10.

§ 25 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

(1) Die vorliegende Fassung des Kollektivvertrages trittam 1. April 2016
in Kraft. In diesem Zeitpunkt bestehende gunstigere betriebliche Verein-
barungen bleiben unberihrt.

(2) Der Kollektivvertrag kann von jedem Vertragsteil unter Einhaltung ei-
ner dreimonatigen Kindigungsfrist zum Letzten eines jeden Kalender-
monates geklndigt werden.

(3) Sofern bei Ablauf der Kiindigungsfrist noch kein neuer Kollektivver-
trag abgeschlossen ist, bleibt der vorliegende Kollektivvertrag fur beide
Vertragsteile durch weitere 6 Monate bindend.

(4) Der Lohntarif kann jederzeit mit einer Kiindigungsfrist von 4 Wochen
gekundigt werden.

(5) Kiindigungen haben durch eingeschriebenen Brief an den anderen
Vertragsteil zu erfolgen.
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Anhang 1

HEIMARBEITSGESAMTVERTRAG

Abgeschlossen zwischen dem Fachverband der Textilindustrie Oster-
reichs einerseits und dem Osterreichischen Gewerkschaftsbund, Ge-
werkschaft Metall — Textil, andererseits

§ 1 GELTUNGSBEREICH

Der Heimarbeitsgesamtvertrag gilt

a) raumlich: )

fur alle Bundeslander der Republik Osterreich;

b) fachlich:

fur alle dem Fachverband der Textilindustrie angehdrenden Betriebe;
c) personlich:

fir Heimarbeiter/innen.

§ 2 FESTSETZUNG DER STUCKENTGELTE UND
STUCKZEITEN

(1) Die Stlickentgelte (Stlickzeiten) der Heimarbeiter/innen sind inner-
betrieblich festzusetzen, und zwar so, dass die Heimarbeiter/innen
den jeweils geltenden kollektivvertraglichen Stundenlohn des/der Be-
triebsarbeiters/in der entsprechenden Kategorie erreichen kénnen.

(2) Der kollektivvertragliche Stundenlohn ist dem fiir die Textilindustrie
jeweils geltenden ,Lohntarif“ und der fir die einzelnen Sparten in Be-
tracht kommenden ,Lohngruppeneinteilung“ zu entnehmen.

(3) Heimarbeiter/innen, die auf eigenen Maschinen arbeiten, erhalten
einen Kostenzuschlag von 10%.

(4) Die Bestimmungen von Heimarbeitstarifen, die Gegenstand der Re-
gelung dieses Heimarbeitsgesamtvertrages sind, insbesondere solche
Bestimmungen, die eine Regelung oder Festsetzung von Stlickzeiten
enthalten, finden fir den Geltungsbereich dieses Heimarbeitsgesamt-
vertrages keine Anwendung. Die Bestimmungen des Heimarbeitsge-
setzes in der jeweils geltenden Fassung (§ 29, Abs. 1 und 2), wonach
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im Einzelfall Entgeltberechnungen tiber Antrag auf ihre Ubereinstim-
mung mit den obigen Bestimmungen zu Uberprifen sind und das fir
die Stlick- und Leistungseinheit gebiihrende Entgelt durch den Entgelt-
berechnungsausschuss festzustellen ist, bleiben unberihrt.

(5) Sofern Handhékeln, Handstricken und Bedienen von Handstrickap-
paraten mit Hakennadeln in Heimarbeit vergeben wird, sind die Stiicke-
ntgelte (Stlckzeiten) unter Berlicksichtigung allfalliger Zu- bzw. Ab-
schlage innerbetrieblich so festzusetzen, dass die Heimarbeiter/innen
den jeweils geltenden kollektivvertraglichen Stundenlohn der Lohngrup-
pe 1 erreichen kénnen.

(6) Sofern Stricken auf Handstrickapparaten mit Zungennadeln in Heim-
arbeit vergeben wird, sind die Stlickentgelte (Stuckzeiten) unter Bertick-
sichtigung allfélliger Zu- bzw. Abschlage innerbetrieblich so festzuset-
zen, dass die Heimarbeiter/innen den jeweils geltenden kollektivver-
traglichen Stundenlohn der Lohngruppe 7 erreichen kénnen.

§ 3 ERLOSCHEN VON ANSPRUCHEN

Alle gegenseitigen Anspriche aus dem Heimarbeitsverhéltnis erl6-
schen, wenn sie nicht innerhalb von 6 Monaten nach Abrechnung jenes
Berechnungszeitraumes, in dem sie entstanden sind, schriftlich oder
mundlich geltend gemacht werden.

§ 4 WIRKSAMKEITSBEGINN

(1) Dieser Heimarbeitsgesamtvertrag tritt mit 1. Janner 1985 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt der zwischen den vertragschlieBenden Organisatio-
nen abgeschlossene Heimarbeitsgesamtvertrag vom 22. November
1973 auBer Kraft.
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Anhang 2

KLARSTELLUNG ZUR ALIQUOTIERUNG VON
SONDERZAHLUNGEN

Zeiten des Arbeitsverhaltnisses ohne Entgeltanspruch vermindern nicht
den Anspruch auf Sonderzahlungen, ausgenommen in den gesetzlich
ausdricklich angefihrten (z.B. §§ 14/4 und 15/2 MSchG, 10 APSG,
119/3 ArbVG). Fur Zeiten des ungerechtfertigten Fernbleibens von
der Arbeit stehen keine Sonderzahlungen zu. Fir Zeiten des freiwillig
vereinbarten Entfalls der Dienstleistung ohne Entgelt, kann der Entfall
der Sonderzahlungen vereinbart werden (ausgenommen fir unbezahl-
ten Urlaub fir Schulungs- und Bildungsveranstaltungen i.S. des § 118
ArbVG Uber die dort vorgesehene Dauer hinaus).

Erhalt der/die Arbeitnehmer/in auf Grund offentlich-rechtlicher Vor-
schriften vollen Entgeltersatz (einschlief3lich der Sonderzahlungen) ent-
fallt insoweit der Anspruch gegenliber dem/der Arbeitgeber/in.

Anhang 3

GEMEINSAME ERKLARUNG ZU AUS- UND
WEITERBILDUNG

Die Kollektivvertragspartner betonen die Wichtigkeit von Aus- und Wei-
terbildungsmafBnahmen der Betriebe und der Arbeitnehmer/innen. Sie
empfehlen, Bildungsinteressen der Arbeitnehmer/innen zu férdern
und betrieblich mégliche Ricksicht zu nehmen. Sie heben hervor, dass
die diskriminierungsfreie Einbeziehung gerade von Frauen in Aus- und
WeiterbildungsmafBnahmen ein wichtiges gemeinsames Anliegen ist.
Ebenso wichtig ist es, durch rechtzeitige Weiterqualifizierung zur Ver-
besserung der Beschéftigungsfahigkeit alterer Arbeitnehmer/innen bei-
zutragen.
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Anhang 4

EMPFEHLUNG BETREFFEND DIENSTJUBILAUM

(1) Es ist seit jeher Ublich, Arbeitnehmer/innen, die Iangere Zeit ununter-
brochen in einem Dienstverhaltnis zur gleichen Firma stehen, anlésslich
ihres Dienstjubilaums durch Uberreichung von Wertgeschenken oder
Geldzuwendungen zu ehren.

Die Bundessparte Industrie empfiehlt jedoch fir derartige Falle die
nachstehend genannten Richtsétze:

beim 25jahrigen Dienstjubildum ........................ 1 Monatslohn*),
beim 35jéahrigen Dienstjubildum ........................ 2 Monatsléhne™*),
beim 45jéhrigen Dienstjubildum ........................ 3 Monatsléhne®).

(2) Es bleibt vorbehalten, dass ausnahmsweise einzelne Betriebe im
Falle wirtschaftlich und finanziell ungunstiger Umstande auch geringere
Zuwendungen erwéagen koénnen. Selbstverstandlich kann die Bargeld-
zuwendung auch durch Wertgeschenke, wie Uhren und dergleichen,
ganz oder teilweise ersetzt werden.

Diese Regelung gilt fir Jubildumsstichtage ab 1.4.2005.

*) (Hinweis Berechnung Monatslohn: Der Monatsverdienst wird aus 4 1/3 Wochen-
verdiensten errechnet. Der Wochenverdienst wird aus dem Durchschnittsverdienst
der letzten voll gearbeiteten dreizehn Wochen errechnet. Uberstunden bleiben hier-
bei unberticksichtigt.)
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Anhang 5

REISEKOSTEN- UND AUFWANDSENTSCHADIGUNG
(gilt fiir alle Bundeslander)
fiir Dienstreisen, die ab 1.6.2009 beginnen

A) KILOMETERGELD - VERRECHNUNG FUR
PERSONENKRAFTWAGEN

§ 1 KILOMETERGELD

(1) Wird einem/r Arbeitnehmer/in die Verrechnung einer Aufwandsent-
schadigung (Fahrtkostenentschadigung) fur eine ihm/ihr freigestellte
Verwendung seines/ihres Privat-Pkw fir Dienstreisen im Sinne der Be-
stimmungen fir Inlandsdienstreisen genehmigt, richtet sich die Bezah-
lung dieser Aufwandsentschédigung nach diesen Bestimmungen. Ein
derartiger Anspruch entsteht nur dann, wenn die Genehmigung zur Ver-
rechnung einer Aufwandsentschadigung vor Antritt der Dienstreise, tun-
lichst schriftlich, erteilt wird. Sofern nichts anderes bestimmt ist, wird als
Aufwandsentschadigung ein Kilometergeld gewahrt.

(2) Das Kilometergeld dient zur Abdeckung des durch die Haltung des
Kraftfahrzeuges und die Beniitzung entstehenden Aufwandes. Uber
das Kilometergeld hinaus besteht keinerlei Anspruch gegen den Dienst-
geber aus einer Benltzung des Pkw im Sinne des Abs 1.

(3) Die Hohe des Kilometergeldes betragt ab 1. April 2010:

bis 15.000 KM ....ooiiiiiiiiiic € 0,420
Uber 15.000 KM ... € 0,395
Die Hbhe des Kilometergeldes betragt ab 1. April 2026:

bis 15.000 KM ..ooiiiiiiii €0,50
Uber 15.000 KM ... €047

Das niedrigere Kilometergeld im Sinne obiger Tabelle geblhrt jeweils
ab dem Uberschreiten der angefuhrten Kilometeruntergrenzen.

Wenn das innerbetriebliche Geschéftsjahr vom Kalenderjahr abweicht,
kann das Geschéftsjahr an Stelle des Kalenderjahres fiir die Berech-
nung des Kilometergeldes herangezogen werden. Darlber hinaus kdn-
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nen innerbetrieblich auch andere Jahreszeitrdume, zum Beispiel ab
Eintritt des/der Arbeitnehmer/in, vereinbart werden.

Wird ein Teil des Aufwandes direkt durch den Dienstgeber getragen
(zum Beispiel Treibstoff, Versicherung, Reparatur), ist das Kilometer-
geld entsprechend zu verringern. Bei der Verringerung ist auf einen
von den Kraftfahrervereinigungen veréffentlichten Verteilungsschlissel
Rucksicht zu nehmen.

(4) Aus der Genehmigung der Verrechnung von Kilometergeld im Sinne
des § 1 Abs 1 kann kein dienstlicher Auftrag zur Verwendung des Pkw
abgeleitet werden. Die Kilometergeldverrechnung im Sinne dieser Be-
stimmungen bedingt daher keinerlei Haftung des Dienstgebers fiir
Schéaden, die aus der Beniitzung des Pkw durch den/die Arbeitneh-
mer/in entstehen.

§ 2 RECHNUNGSREGELUNG UND NACHWEIS DER
KILOMETERGELDER

Die Abrechnung der Kilometergelder hat schriftlich in Form einer Auf-
zeichnung Uber die gefahrenen Kilometer zu erfolgen. Uber Aufforde-
rung des Dienstgebers hat der/die Arbeitnehmer/in diese Abrechnung
entweder nach jeder Fahrt oder in bestimmten Zeitabstanden (zum Bei-
spiel Monat) zu erstellen. Uber die gefahrenen Kilometer im Sinne des
§ 1 Abs 1 ist ein Fahrtenbuch zu fliihren, das Uber Aufforderung, jeden-
falls aber am Ende des Kalender- oder Geschéaftsjahres bzw. beim Aus-
scheiden des/der Arbeithehmers/in vor Ablauf des Kalender- oder Ge-
schéftsjahres zur Abrechnung zu Ubergeben ist. Die Flhrung eines
Nachweises kann der Dienstgeber auch verlangen, wenn eine Pau-
schalregelung mit dem/der Arbeitnehmer/in vereinbart wurde.

§ 3 VERFALL DER ANSPRUCHE

Der/Die Arbeitnehmer/in hat die Rechnungslegung spatestens einen
Monat nach dem Zeitpunkt der vereinbarten oder aufgetragenen Vorla-
ge durchzufuhren. Der Anspruch auf die Entschadigung im Sinne die-
ses Kollektivvertrages verféllt, wenn die Rechnungslegung nicht inner-
halb von 2 Monaten nach der vereinbarten oder aufgetragenen Vorlage
erfolgt.
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§ 4 SONDERVEREINBARUNGEN,
BETRIEBSVEREINBARUNGEN, BETRIEBLICHE
REGELUNGEN UND GUNSTIGKEITSKLAUSEL

(1) Diese Bestimmungen gelten nicht fiir Arbeitnehmer/innen, die auf
Grund ihrer Dienstverwendung mit Privat-Pkw reisen (zum Beispiel Ver-
treterinnen, Fahrerlnnen), und mit denen eine andere Vereinbarung
Uber den Aufwandsersatz getroffen wurde bzw. wird.

(2) Bestehende Firmenregelungen bleiben in ihrem gesamten Umfang
als Betriebsvereinbarungen aufrecht und treten an Stelle dieser Bestim-
mungen, wenn binnen 2 Monaten nach In-Kraft-Treten dieser Bestim-
mungen die Firmenleitung und der Betriebsrat einvernehmlich die Wei-
tergeltung der Regelung festlegen. Kommt keine Einigung zustande, gilt
Abs 3. Regelungen im Sinne dieses Absatzes haben schriftlich zu erfol-
gen.

(3) Bestehende, fur den/die Arbeitnehmer/in glinstigere Vereinbarun-
gen, Betriebsvereinbarungen und Regelungen bleiben aufrecht und
kénnen auch in Hinkunft abgeschlossen werden. Diese Gnstigkeits-
klausel ist so anzuwenden, dass nur die betriebliche Regelung als Gan-
zes auf ihre Glnstigkeit geprift wird, ein Herausgreifen einzelner Teile
der einen oder anderen Regelung unter Berufung auf diese Ginstig-
keitsklausel ist nicht gestattet. Die betriebliche Regelung ist jedenfalls
dann als glnstiger anzusehen, wenn die Regelung nach Hubraum
und Kilometergrenze fiir die Mehrzahl der mit Fahrten geméafi § 1 Abs 1
befassten Arbeitnehmer/in glnstiger ist.

§ 5 SCHLICHTUNGSVERFAHREN

Mit der Beilegung von Auslegungsstreitigkeiten Uber die Anwendung
der Gunstigkeitsklausel geman § 4 hat sich vor Anrufung des Arbeits-
und Sozialgerichtes ein paritatisch aus je drei Vertreterlnnen der ver-
tragsschlieBenden Organisationen zusammengesetzter Ausschuss zu
befassen, dessen Mitglieder tunlichst aus dem Kreis der an den Ver-
handlungen Uber diese Bestimmungen Beteiligten zu entnehmen sind.
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B) INLANDSDIENSTREISEN

§ 1 REISEKOSTEN UND AUFWANDSENTSCHADIGUNG

(1) Wenn der/die Arbeitnehmer/in eine Dienstreise zu unternehmen hat,
so sind ihm die durch die Dienstreise verursachten Auslagen und Mehr-
aufwendungen nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen zu erstat-
ten.

Die Bestimmungen des Abs (5) bis (11) finden auf jene Arbeitnehmer/
innen keine Anwendung, die aufgrund ihres Dienstvertrages oder ihrer
dienstlichen Verwendung regelméBig zu reisen haben (Reisende, Ver-
treterlnnen, Fahrerlnnen), und mit denen entweder einvernehmlich ein
Pauschalsatz fir Reiseaufwandsentschadigungen vereinbart ist, oder
mit denen einvernehmlich ein Entgelt vereinbart ist, in dem Reiseauf-
wandsentschadigungen bereits abgegolten sind.

Enthalt das vereinbarte Pauschale oder Entgelt auch eine Abgeltung
der Fahrtauslagen, so entféllt fir diese Angestellten auch die Anwen-
dung des Abs (4) Uber die ,Fahrtvergitung”.

Ebenso finden die Abs. 5 bis 11 keine Anwendung auf Arbeitnehmer/in-
nen, die ihren Dienstort nicht nur voribergehend verlassen, ausgenom-
men bei Baustellen- und Montagetétigkeiten. In diesen Féllen kénnen
Anspriche auf Reiseaufwandsentschadigungen, Fahrtkostenvergltun-
gen und Wegzeitenvergitungen durch Betriebsvereinbarungen im Sin-
ne des § 68 Abs. 4 Z 5 EStG geregelt werden.

Begriff der Dienstreise

(2) Eine Dienstreise liegt vor, wenn der/die Arbeitnehmer/in seinen/ih-
ren Dienstort verlasst, um in einem oder mehreren anderen Orten Auf-
trage seines Arbeitgebers auszufihren. Dienstort im Sinne dieser Be-
stimmung ist das Gemeindegebiet des Ortes, in dem die standige Ar-
beitsstatte des/der Arbeitnehmers/in liegt. Fir Wien gelten als Gemein-
degebiet die Bezirke 1 bis 23 geméB dem Gebietséanderungsgesetz
vom 26. Juli 1946, BGBI Nr 110/54, unter Beriicksichtigung der Bezirks-
einteilungsnovelle, LGBI fur Wien, Nr 21/55 vom 21. 10. 1955.

Als Dienstort im Sinne dieser Bestimmung gilt auBerdem in allen Fallen
ein Tatigkeitsgebiet im Umkreis von 12 km, gerechnet von der Betriebs-
statte als Mittelpunkt.
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Bemessung der Reisedauer

(3) Die Reise beginnt, wenn sie von der Arbeitsstétte aus angetreten
wird, mit dem Verlassen der Arbeitsstatte; in allen anderen Fallen mit
dem notwendigen Verlassen der Wohnung. Das Gleiche gilt sinngeman
fur die Beendigung der Reise.

Fahrtvergiitung

(4) Arbeitnehmer/innen erhalten bei ununterbrochenen Fahrten bis
250 km Entfernung die Eisenbahn-Fahrtkosten Il. Klasse oder Autobus,
bei ununterbrochenen Fahrten Uber 250 km oder bei angeordneten
Nachtfahrten die Eisenbahn-Fahrtkosten |. Klasse oder Autobus er-
setzt.

Eine Nachtfahrt liegt vor, wenn wenigstens drei Fahrtstunden in die Zeit
zwischen 22 Uhr und 6 Uhr fallen.

Vergutung fur Schlafwagenbeniitzung, Verwendung von Flugzeugen
und Luxuszilgen wird nur auf Grund besonderer Bewilligung der Be-
triebsleitung gewéhrt. Es werden nur tatsachlich aufgelaufene Fahrt-
kosten ersetzt.

Reisekosten und Aufwandsentschéadigung

(5) Fur die Bestreitung des mit der Dienstreise verbundenen personli-
chen Mehraufwandes erhélt der/die Arbeitnehmer/in fir jeden vollen
Kalendertag eine Reiseaufwandsentschadigung. Sie besteht aus dem
Taggeld und dem Nachtgeld.

Die Reiseaufwandsentschéadigung betragt pro Kalendertag

volle Reiseaufwandsentschadi-
Taggeld Nachtgeld gung (Tag- und Nachtgeld)
€67,83 € 23,32 €91,15

(Stand 1.4.2026)

(6) Das Taggeld dient zur Deckung der Mehrausgaben flr Verpflegung
sowie aller mit der Dienstreise verbundenen persdnlichen Aufwendun-
gen, einschlieBlich der Trinkgelder fir persénliche Bedienung. Das
Nachtgeld dient zur Deckung der Unterkunftsbezahlung bzw. bei ange-
ordneten Fahrten wahrend der Nacht fir den anfallenden Mehrauf-
wand. Unvermeidliche Mehrauslagen fiir Ubernachtung werden gegen
Vorlage der Quartierrechnung gesondert vergltet. Fir eine Nacht wird
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nur einmal Nachtgeld vergutet. Ist die Dienstreise mit keiner Nachtigung
bzw. angeordneten Nachtfahrt verbunden, oder wird das Quartier oder
Schlafwagen kostenlos beigestellt, entfallt das Nachtgeld. Bei Fahrten
im Schlafwagen oder bei kostenlos beigestelltem Quartier wird tatséch-
lich verausgabtes Trinkgeld bis zu € 2,18 erstattet. Bei aufeinander fol-
genden Nachtigungen im gleichen kostenlos beigestellten Quartier ge-
blhrt der Betrag von € 2,18 fur die erste Nachtigung. Fir jede weitere
N&chtigung erhéht sich der genannte Betrag um je € 0,73, jedoch ge-
buhrt pro Woche nur ein Hchstbetrag von € 3,63. Fir jede weitere Wo-
che der Nachtigung im gleichen kostenlos beigestellten Quartier ist da-
her ebenfalls fiir die erste Nachtigung ein Betrag von € 2,18, fir jede
weitere N&chtigung ein Betrag von € 0,73 hdchstens jedoch € 3,63,
zu erstatten.

(7) Ist gelegentlich einer Dienstreise ein mehr als 28-tagiger ununterbro-
chener Aufenthalt in einem Ort erforderlich, so vermindert sich ab dem
29. Tag die geblUhrende Reiseaufwandsentschadigung (Abs 5) um
25%.

(8) Fur den Tag des Antrittes und der Beendigung einer mehrtagigen
Dienstreise sowie bei Dienstreisen, die keinen vollen Kalendertag be-
anspruchen, betragt das Taggeld Bruchteile des vorgesehenen Satzes
nach MaBgabe der Reisedauer an dem betreffenden Kalendertag, und
zwar gebuhrt bei einer Abwesenheit von

0 bis 3 Stunden .........cooeiiiiiiniinnnn, 0
mehr als 3 bis 6 Stunden ............c..eeeennen. 1/4 des Taggeldes,
mehr als 6 bis 9 Stunden ......................l 1/2 des Taggeldes,
mehr als 9 bis 12 Stunden ............ccocvieneenn. 3/4 des Taggeldes,
mehr als 12 Stunden ..., das volle Taggeld.
Sonstige Aufwendungen

(9) Sonstige, mit der Dienstreise im Zusammenhang stehende notwen-
dige Dienstauslagen, wie Porti, Telegramm- und Fernsprechgebuhren,
Kosten fiir die Zu- und Abfahrt vom Bahnhof und dergl. sind in ihrem
notwendigen und glaubhaft gemachten Ausmaf gesondert zu vergu-
ten.
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Zusatzliche Reiseaufwandsentschadigung

(10) Soweit bei angeordneten Dienstreisen die effektive Reisezeit (das
ist die Zeit der unmittelbaren Reisebewegung in Beférderungsmitteln,
wie Eisenbahn, Autobus usw., einschlieBlich notwendiger Wartezeiten
auf Umsteigbahnhofen) nicht in die Normalarbeitszeit des/der Arbeit-
nehmers/in fallt, gebuhrt fir jede solche begonnene — sonst dienstfreie
— effektive Reisestunde ein Siebentel der vollen kollektivvertraglichen
Reiseaufwandsentschadigung. Fir Reisestunden an Samstagen ab
13 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen gebihrt ein Viertel der vollen kol-
lektivvertraglichen Reiseaufwandsentschadigung.

Liegt jedoch gleichzeitig eine Nachtfahrtim Sinne des § 1, Abs (4) zwei-
ter Satz vor, dann gebUhrt die obige Vergltung nur fur die vor 22 Uhr
liegenden effektiven Reisestunden.

Uberstunden auf Dienstreisen

(11) Fir Zeiten, fur welche Reiseaufwandsentschadigung gezahlt wird,
erfolgt in der Regel keine besondere Vergiitung von Uberstunden. Die
Reisezeit gilt nicht als Arbeitszeit. Werden jedoch von der Firmenleitung
effektive Dienstleistungen am Zielort der Dienstreise iber die tagliche
Normalarbeitszeit hinaus angeordnet, so werden neben der gebuhren-
den einfachen Reiseaufwandsentschadigung die tatsachlich geleiste-
ten Uberstunden vergiitet.

(12) Anspriiche im Sinne dieses Paragraphen missen spatestens in-
nerhalb von einem Monat nach Beendigung der Dienstreise, bei sonsti-
gem Verfall, durch Rechnungslegung geltend gemacht werden.

§ 2 TRENNUNGSKOSTENENTSCHADIGUNG

(1) Arbeitnehmer/innen, die infolge Versetzung an einen anderen
Dienstort gezwungen sind, einen getrennten Haushalt zu fiihren, erhal-
ten zur Abgeltung des dadurch entstehenden Mehraufwandes eine
Trennungskostenentschadigung.

(2) Anspruchsberechtigt sind Arbeitnehmer/innen, die mit ihrem Ehe-
partner, mit ihrem/ihrer eingetragenen Partner/in im Sinne des EPG,
mit ihren Eltern oder einem Elternteil, mit eigenen Kindern (auch Zieh-
oder Stiefkinder) oder Geschwistern dauernd im gemeinsamen Haus-
halt lebten und die Mittel hiezu nachweislich ganz oder zum Utberwie-
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genden Teil aufbringen. AuBerdem besteht unter den gleichen Voraus-
setzungen die Anspruchsberechtigung auch fur Lebensgemeinschaf-
ten, die mindestens seit einem Jahr im gemeinsamen Haushalt lebten.

(3) Die Notwendigkeit getrennter Haushaltsfiihrung ist als gegeben an-
zunehmen, wenn dem/der Arbeitnehmer/in die tagliche Heimfahrt vom
neuen Dienstort zum bisherigen Wohnort nicht zugemutet werden kann.

(4) Die Trennungskostenentschadigung betrdgt pro Kalendertag

€ 28,53.

(Stand 1.4.2026)

Wird ein angemessenes Quartier vom Arbeitgeber unentgeltlich beige-

stellt, so verringern sich die Satze um 25%. Fir die ersten zwei Wochen

nach erfolgter Versetzung geblhrt statt obiger Satze die Reiseauf-

wandsentschadigung.

(5) Der Anspruch auf Trennungskostenentschadigung ruht:

a) wahrend des Urlaubes;

b) wahrend einer Krankheit, wenn der/die Arbeitnehmer/in sich nach
Hause in Pflege begibt, ab dem auf die Abreise folgenden Tag;

c¢) wahrend des Krankenhausaufenthaltes ab dem auf die Aufnahme
folgenden Tag;

d) wahrend jenes Zeitraumes, den der/die Arbeitnehmer/in unentschul-
digt der Arbeit fernbleibt;

e) fur Zeitrdume, flr die Reisekosten verrechnet werden;

f) bei Dienstreisen an seinem/ihrem standigen Wohnort.

Bei nachweislich weiterlaufenden Quartierkosten gebihrt jedoch auch

in den Féllen a) bis f) ein Viertel der Trennungskostenentschadigung.

(6) Die Trennungskostenentschadigung entféllt:

(a) wenn dem/der Arbeitnehmer/in eine geeignete, seinen/ihren Ein-
kommens- und Familienverhéltnissen angemessene Wohnung am
neuen Dienstort oder so nahe hievon angeboten wird, dass ihm/
ihr die tagliche Heimfahrt zugemutet werden kann;

b) wenn der/die Arbeitnehmer/in wahrend mehr als drei Monaten seit
der Versetzung nachweislich nur ungentigend um die Beschaffung
einer Wohnung besorgt war;
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¢) wenn die sonstigen, nach den Bestimmungen dieses Paragraphen
notigen Voraussetzungen zur Zahlung der Trennungskostenent-
schadigung nicht mehr gegeben sind.

(7) Der/Die Arbeitnehmer/in ist verpflichtet, jede Anderung der Voraus-
setzungen flr die Gewahrung der Trennungskostenentschadigung un-
verzuglich zu melden. Widerrechtlich bezogene Trennungskostenent-
schadigungen sind zurtickzuzahlen.

(8) Die Auszahlung der Trennungskostenentschadigung erfolgt mit der
monatlichen Lohnzahlung. Der Anspruch auf Trennungskostenent-
schadigung muss innerhalb von drei Monaten nach Falligkeit bei sonsti-
gem Verfall geltend gemacht werden.

§ 3 MESSEGELDER

(1) Arbeitnehmer/innen, die zu Dienstleistungen auf Messen oder Aus-
stellungen am Dienstort herangezogen werden, erhalten, sofern sie da-
durch an der Einnahme des Mittagmahles am sonst tiblichen Ort verhin-
dert sind, eine Aufwandsentschadigung (Messegeld).

Das Messegeld betragt pro Kalendertag € 31,42.

(Stand 1.4.2026)

(2) Sonstige durch Messe-(Ausstellungs-)dienst begriindete Auslagen
(zB Repréasentationsspesen) sind gesondert zu verguten.

(3) Tatsachliche Mehrarbeitsstunden gegeniiber der normalen tégli-
chen Arbeitszeit sind durch das Messegeld nicht abgegolten und sind
gemén § 3 des Rahmenkollektivvertrages fur Arbeiterinnen und Arbei-
ter der 6sterreichischen Textilindustrie vom 1. April 1991 (in der jeweils
gultigen Fassung) gesondert zu verguten.

(4) Fur Arbeitnehmer/innen, die zu Dienstleistungen auf Messen oder
Ausstellungen auB3erhalb ihres Dienstortes herangezogen werden, gel-
ten die Bestimmungen der Reisekosten- und Aufwandsentschadigung
geman § 1.

§ 4 GUNSTIGKEITSKLAUSEL

Bestehende, fiir den/die Arbeitnehmer/in giinstigere Ubungen und Ver-
einbarungen bleiben aufrecht. Diese Gunstigkeitsklausel ist so anzu-
wenden, dass nur die betreffende Inlandsdienstreiseregelung dieser
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Bestimmungen als Ganzes (zB § 1, Reisekosten- und Aufwandsent-
schadigung) oder die bisher bestehende Inlandsdienstreise Regelung
als Ganzes angewendet werden kann. Ein Herausgreifen einzelner Tei-
le der einen oder anderen Regelung unter Berufung auf die Giinstig-
keitsklausel ist nicht gestattet.

C) AUSLANDSDIENSTREISEN

§ 1 AUSLANDSDIENSTREISEN

Eine Auslandsdienstreise liegt vor, wenn ein/e Arbeitnehmer/in von sei-
nem/ihrem Dienstort in Osterreich voriibergehend ins Ausland entsen-
det wird.

§ 2 REISEVORBEREITUNG

Dem/Der Arbeitnehmer/in ist vor Antritt der Beschéftigung im Ausland
die zur Erledigung der mit der Entsendung verbundenen Angelegenhei-
ten notwendigen Zeit freizugeben. Die notwendigen und unvermeidli-
chen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Ent-
sendung sind zu ersetzen.

§ 3 SCHRIFTLICHE AUFZEICHNUNGEN

Die fur die Entsendung vereinbarte Aufwandsentschadigung gemaf § 6
dieser Bestimmung und Vereinbarungen im Zusammenhang mit der
Entsendung, soweit letztere von dieser Bestimmung bzw einer betrieb-
lichen Regelung abweichen oder diese erganzen, sind schriftlich festzu-
halten, zum Beispiel in Form einer Ergdnzung des Dienstzettels.

Dem Betriebsrat sind schriftliche Aufzeichnungen Uber die vereinbarte
Hohe der Aufwandsentschadigungen sowie Uber auf Grund dieser Be-
stimmungen ermdglichte abweichende Regelungen zu Ubergeben.
Werden derartige Regelungen im Betrieb, insbesondere auf Grund ei-
ner Betriebsvereinbarung, allgemein angewendet, genligt die einmalige
Ubergabe dieser Regelung. Dem/Der Arbeitnehmer/in ist vor Beginn
der Entsendung insbesondere mitzuteilen:

a) Beginn und voraussichtliches Ende der Beschéftigung,
b) Hbhe des Tag- bzw. Nachtgeldes,
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c) Art des Verkehrsmittels,

d) Uberweisungsart des Entgelts,

e) Entlohnungs- und Abrechnungszeitrdume,
f) Art und Héhe der Versicherungen.

Die Mitteilung kann insoweit entfallen, als sich auf Grund der Dauer der
Entsendung und bestehender Regelungen im Unternehmen keine Not-
wendigkeit einer besonderen Mitteilung ergibt.

§ 4 BEFORDERUNGSMITTEL UND FAHRTKOSTEN

(1) Die Wahl des Beférderungsmittels und die Festlegung der Reiserou-
te obliegen dem Dienstgeber. Soweit eine Wahimdglichkeit fur den
Dienstgeber besteht, darf durch die getroffene Wahl nicht ein offensicht-
liches Missverhéltnis zwischen den wirtschaftlichen und betrieblichen
Interessen des Arbeitgebers und den eintretenden Belastungen des/
der Arbeitnehmers/in in zeitlicher und kérperlicher Hinsicht entstehen.

(2) Es werden nur tatsachlich aufgelaufene und nachgewiesene Fahrt-
kosten ersetzt.

(3) Hinsichtlich des Kostenersatzes der benltzten Wagenklasse bei
Bahnfahrten sind die entsprechenden Bestimmungen fur Inlandsdienst-
reisen im Sinne des Osterreichischen Standards sinngemaf anzuwen-
den.

§ 5 ARBEITSZEIT UND WOCHENRUHE

(1) Die Verteilung der in Osterreich geltenden wéchentlichen Normalar-
beitszeit auf die einzelnen Tage der Woche und die Festlegung der tag-
lichen Normalarbeitszeit kann flr die im Ausland tatigen Arbeitnehmer/
innen entsprechend den Regelungen und der Ubung des Auslands-
staates und dem Erfordernis der Zusammenarbeit mit Arbeitnehmer/in-
nen des Auslandsstaates oder unter Berlicksichtigung der sonstigen
Gegebenheiten und Erfordernisse abweichend von den Regelungen
im Inland festgelegt werden.

(2) Gilt in dem Auslandsstaat, in den der/die Arbeitnehmer/in entsendet
wird ein anderer Tag der Woche als der Sonntag als wochentlicher Ru-
hetag, tritt dieser Tag an die Stelle des Sonntags.
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§ 6 AUFWANDSENTSCHADIGUNG

(1) Fir die Bestreitung des mit der Entsendung verbundenen Mehrauf-
wandes erhélt der/die Arbeitnehmer/in eine Aufwandsentschadigung,
welche aus einem Tag- und Nachtgeld besteht. Das Taggeld dient
zur Deckung der Mehrausgaben fiir Verpflegung sowie aller mit der Ent-
sendung verbundenen personlichen Aufwendungen einschlie3lich der
Trinkgelder fur persénliche Bedienung. Das Nachtgeld dient zur De-
ckung der Unterkunftsbezahlung bzw. bei angeordneten Fahrten wéh-
rend der Nacht fur den anfallenden Mehraufwand.

Fur die Definition der Nachtfahrt ist die jeweilige Bestimmung fur In-
landsdienstreisen heranzuziehen. Unvermeidliche Mehrauslagen fur
Unterkunfte werden gegen Vorlage der Quartierrechnung gesondert
vergutet. Bei kostenloser Beistellung von zumutbarem Quartier bzw.
Schlafwagen entféllt das Nachtgeld.

Allfallig erforderliche Unterkunftszusatzkosten sind in diesem Falle vom
Arbeitgeber zu entrichten oder zu ersetzen.

(2) Durch die Vereinbarung des Tag- und Nachtgeldes darf das Taggeld
sowie das Nachtgeld der Gebuhrenstufe 3 der Bundesbediensteten um
nicht mehr als 10% unterschritten werden.

(2a) Abs 2 gilt nicht, insoweit generell oder fir bestimmte Bereiche
durch Betriebsvereinbarung nachfolgende Regelung besteht oder ge-
troffen wird, die als der Regelung geman Abs 2 gleichwertig gilt: Es ge-
bihrt das Tag- und Nachtgeld der Gebuhrenstufe 2b.

(3) Bei Reisen in Mitgliedsstaaten der Europaischen Union zum Stand
1.11.2001 sowie in die Schweiz und Liechtenstein geblhren Tages-
und N&chtigungsgelder zumindest im Ausmaf3 der flr Inlandsreisen
vorgesehenen Satze, soweit sich daraus ein héherer Anspruch ergibt.
Diese Regelung gilt fir Dienstreisen, die nach dem 1. April 2015 begin-
nen.

(4) ie Aufwandsentschadigung nach diesen Bestimmungen gebuhrt fir
die Dauer des Aufenthaltes im Ausland, der mit dem GrenzUlbertritt be-
ginnt bzw. endet. Wird bei der Entsendung ein Flugzeug beniitzt, so gilt
als GrenzUbertritt der Abflug vom bzw. die Ankunft am letztben(tzten In-
landsflughafen. Das Tag und Nachtgeld (Abs 2 bzw. 3) richten sich
nach dem Ansatz fir den Staat, der bei der Entsendung durchfahren
wird bzw. in dem sich der/die Arbeitnehmer/in zur Verrichtung der
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Dienstleistung aufhalt. Bei Flugreisen richtet sich das Taggeld (Abs 2
bzw. 3) nach dem Ansatz des Staates, in den die Entsendung flhrt.
Der/Die Arbeitnehmer/in erhélt firr je volle 24 Stunden des Aufenthaltes
im Ausland das vereinbarte Taggeld. Bruchteile bis zu 5 Stunden blei-
ben unbericksichtigt, fir Bruchteile in der Dauer von mehr als 5 Stun-
den gebuihrt 1/3, von mehr als 8 Stunden 2/3 und von mehr als 12 Stun-
den das volle Taggeld. Ausdricklich auf die Aufwandsentschadigung
als anrechenbar bezeichnete vom Arbeitgeber oder einem Dritten ge-
wéhrte besondere Entschadigungen sind auf die Aufwandsentschéadi-
gungen im Sinne dieses Paragraphen anrechenbar.

Die Aufwandsentschadigung gebuihrt grundsétzlich in dsterreichischer
Wahrung. Die Bezahlung der Aufwandsentschadigung in Fremdwéh-
rung ist in Betrieben mit Betriebsrat im Einvernehmen mit diesem, an-
sonsten im Einvernehmen mit dem/der Arbeitnehmer/in zu regeln, wo-
bei auf auftragsbezogene Bedingungen Rucksicht zu nehmen ist.

(5) Vom Taggeld entfallen 15% auf das Frihstlick, 30% auf das Mittag-
essen und 25% auf das Nachtmahl. Werden die Mahlzeiten umsonst
zur Verfligung gestellt bzw. die sonstigen Aufwendungen nicht vom/
von der Arbeitnehmer/in getragen, verringert sich das vereinbarte Tag-
geld entsprechend. Im Falle der Zurverfigungstellung von verbilligten
Mahlzeiten (etwa Werkskiiche) gilt ebenfalls die Kirzungsbestimmung
des ersten Satzes, es sind jedoch in diesem Fall die Kosten der Mahl-
zeit durch die Firma zu ersetzen.

Diese Bestimmung ist dann anzuwenden, wenn die umsonst oder ver-
billigt zur Verfigung gestellten Mahlzeiten nach inlandischen Begriffen
zumutbar sind oder nicht gesundheitliche Griinde entgegenstehen.
Wird gemalB § 6 Abs 4 zweiter Absatz nur ein aliquotes Taggeld ver-
rechnet und findet ein Abzug fir Mahlzeiten statt, sind die Abzugssétze
des ersten Satzes auf das jeweilige aliquote Taggeld zu beziehen.

(6) Sonstige mit der Dienstreise im Zusammenhang stehende notwen-
dige Dienstauslagen, wie zB Porti, Telegramm- und Fernsprechgebtih-
ren, Kosten fur die Zu- und Abfahrt vom Bahnhof und notwendige Klei-
derreinigung, sind in ihrem notwendigen und glaubhaft gemachten Aus-
maf gesondert zu verglten.

(7) Die tagliche Aufwandsentschadigung (Tag- und Nachtgeld) entfallt
im Falle eines unentschuldigten Fernbleibens zur Ganze. Das Gleiche
gilt, wenn eine Dienstverhinderung bzw. Arbeitsunféhigkeit jedweder
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Art vorsatzlich oder grobfahrlassig herbeigefiihrt wird. Im Falle eines Ar-
beitsunfalles entféllt die tagliche Aufwandsentschadigung nur bei vor-
séatzlicher Herbeiftihrung. Bei einem notwendigen Krankenhausaufent-
halt im Ausland verringert sich der Taggeldsatz auf 1/3 des vollen ver-
einbarten Taggeldsatzes. Das Nachtgeld entfallt, jedoch werden weiter-
laufende Quartierkosten gegen Nachweis bis auf Widerruf durch die Fir-
menleitung ersetzt.

(8) Bis zum Grenzlbertritt bzw. zum letztbenitzten Inlandsflughafen ist
die Aufwandsentschéadigung nach den entsprechenden im Inland gel-
tenden Bestimmungen zu bemessen. Das Gleiche gilt sinngemas fur
die Ruckkehr. Ergibt sich bei Dienstreisen von bis zu 24-stundiger
Dauer auf Grund der Dauer des Auslandsaufenthaltes kein (aliquoter)
Anspruch auf eine Aufwandsentschadigung im Sinne des Abs 4, sind
auf die gesamte Dienstreise die entsprechenden im Inland geltenden
Bestimmungen hinsichtlich der Bemessung der Aufwandsentschadi-
gung anzuwenden.

(9) Bei Aufenthalten zur Schulung oder Ausbildung kann vereinbart wer-
den, dass sich das gemaf Abs 2 bzw. 3 jeweils zustehende Taggeld auf
10% dieses Satzes verringert, wenn ein ganztagig erweiterter Betreu-
ungsumfang (Mahlzeiten und Nebenleistungen) gewahrt wird.

§ 7 VERGUTUNG FUR REISEZEIT UND LENKZEIT

(1) Hinsichtlich der Vergltung von Reisezeit und Lenkzeit sind die ent-
sprechenden Bestimmungen betreffend die Inlandsdienstreisen in den
jeweiligen Bereichen anzuwenden, wobei fir die Bemessung der Ver-
gutung fir Reisezeit die Aufwandsentschadigung (Tag- und Nachtgeld)
des Inlandes heranzuziehen ist. Dasselbe gilt hinsichtlich Uberstunden
auf Dienstreisen. Mit dieser Vergutung ist die Reisetéatigkeit abgegolten.

(2) Hinsichtlich der Vergutung gelten die Zeiten der Reisebewegung im
In- und Ausland als Einheit. Wird vom Einsatzort am Zielort der Dienst-
reise im Auslandsstaat eine Dienstreise vergleichbar einer Dienstreise
nach den jeweiligen Bestimmungen Uber Inlandsdienstreisen angetre-
ten, gelten die Bestimmungen uber die Definition des Dienstortes sinn-
geman im Ausland.

64



§ 8 FAMILIENHEIMFAHRT

Nach einem ununterbrochenen Aufenthalt von der Dauer eines halben
Jahres in Europa oder 11 Monaten in auBereuropéischen Staaten hat
der/die Arbeitnehmer/in Anspruch auf eine bezahlte Familienheimreise
mit anschlieBendem Geblhrenurlaub, sofern die Beendigung der Ent-
sendung bzw. eine Heimreise aus sonstigen Grinden nicht in den
nachsten 3 Monaten zu erwarten ist. Heimreisezeiten diurfen auf den
Geblhrenurlaub nicht angerechnet werden. Fir die Familienheimreise
gelten hinsichtlich der Beférderungsmittel und der Reisezeit die ent-
sprechenden Regelungen dieser Bestimmungen. Wird jedoch die
Heimreise bedingt zB durch die Auftragslage nicht méglich, gebihrt
bei ununterbrochenem Aufenthalt von mehr als 6 Monaten in europa-
ischen Staaten fiir jeden darliber hinausgehenden Monat 1/6, in auBBer-
europaischen Staaten fiir jeden iber 11 Monate hinausgehenden Mo-
nat 1/11 der gesamten Fahrtkosten fur die Hin- und Ruickreise zum
sténdigen Wohnort als Abgeltung fur die nicht konsumierte Heimreise.

§ 9 UNFALLVERSICHERUNG

Der Arbeitgeber hat dem/der Arbeitnehmer/in die Kosten einer Unfall-
versicherung flr Unfalle wahrend der Dauer der Entsendung, ausge-
nommen Arbeits- und Wegunfall im Sinne des ASVG, die zum Tod oder
dauernder Invaliditat fihren, zu ersetzen. Hinsichtlich des Kostenersat-
zes wird fur Tod eine Versicherungssumme von mindestens
€ 10.900,93, flr dauernde Invaliditdt von mindestens € 21.801,85 fest-
gesetzt. Es werden nur die Kosten flr eine Versicherung gedeckt, die
jene Risiken abdeckt, die nach den 8sterreichischen Versicherungsbe-
dingungen unter das normale Unfallrisiko fallen. Der Kostenersatz fallt
weg oder verringert sich entsprechend, wenn auf eine andere Weise
fir Abdeckung des Unfallrisikos in obigem Ausmaf3 durch die Firma ge-
sorgt ist; von dieser anderweitigen Vorsorge ist dem/der Arbeitnehmer/
in schriftlich Mitteilung zu machen.

§ 10 TOD NAHER ANGEHORIGER

Bei Tod des/der Ehegatten/in, der/die eingetragene Partner/in im Sinne
des EPG, des/der Lebensgefahrten/in (im Sinne der Bestimmungen des
ASVG), der Kinder, der Adoptivkinder oder der Eltern sind die Kosten
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der Ruckreise zu erstatten und die Fahrzeit bei der Riickreise in gleicher
Weise wie bei einer Entsendung zu behandeln, sofern die Heimfahrt tat-
séchlich beansprucht wird.

§ 11 ERKRANKUNG UND UNFALLE

Bei Erkrankung im Ausland gilt § 130 ASVG bzw. das jeweilige zwi-
schenstaatliche Sozialversicherungsabkommen.

Uber Verlangen der unter § 10 genannten nahen Angehdrigen hat die
Firma im Falle des Todes des/der Arbeitnehmer/in wahrend der Dauer
der Entsendung die notwendigen Kosten des Rucktransportes zu Uber-
nehmen, soweit diese nicht von dritter Seite (zB Versicherung) getragen
werden, wobei die Kostenlbernahme mit € 7.267,28 nach oben be-
grenztist. Uber Verlangen der Hinterbliebenen hat die Firma bei der ad-
ministrativen Abwicklung des Rucktransportes behilflich zu sein.

§ 12 HOHERE GEWALT

Im Falle einer konkreten persénlichen Geféahrdung (z.B. durch Krieg, in-
nerpolitische Unruhe am Zielort der Entsendung) ist der/die Arbeitneh-
mer/in berechtigt, die Heimreise anzutreten. Vor Antritt ist nach Mdglich-
keit das Einvernehmen mit dem Arbeitgeber bzw. dessen bevollméach-
tigtem Vertreter herzustellen, ansonsten ist der Arbeitgeber vom Antritt
der Reise unverzlglich zu verstédndigen. Wird der/die Arbeitnehmer/in
durch héhere Gewalt an der Ruckreise gehindert, so ist den Angehdri-
gen — und dazu zahlen auch eingetragene Partner/innen im Sinne des
EPG —, zu deren Erhaltung der/die Arbeitnehmer/in gesetzlich verpflich-
tet ist, jenes Gehalt fur die Dauer von 6 Monaten weiterzubezahlen, das
er/sie bei Dienstleistung an der Dienststelle im Inland erreicht hatte. Fur
weitere 6 Monate ist diesen Angehorigen ein Betrag in der Héhe des auf
gleicher Basis berechneten pfandungsfreien Einkommens zu bezahlen.

§ 13 BEVORSCHUSSUNG UND REISEABRECHNUNG

Die Aufwandsentschadigung (Tag- und Nachtgeld) und Fahrtkosten
(soweit nicht Fahrkarten gestellt werden) sind dem/der Arbeitnehmer/
in zeitgerecht gegen nachherige Verrechnung zu akontieren. Die Ab-
rechnung der Anspriiche hat grundséatzlich fur jeden abgelaufenen Ka-
lendermonat bis zum Ende des nachsten Kalendermonats durch schrift-
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liche Rechnungslegung zu erfolgen. Die Anspriche verfallen, wenn die-
se Rechnungslegung nicht innerhalb von 2 weiteren Kalendermonaten,
im Falle einer unverschuldeten Verhinderung an der Rechnungslegung
innerhalb von 2 Kalendermonaten nach Wegfall der Verhinderung, er-
folgt.

§ 14 ABTRETUNG VON ANSPRUCHEN

Uber Aufforderung des Dienstgebers hat der/die Arbeitnehmer/in bzw.
seine/ihre Hinterbliebenen Ersatzanspriiche, die sich aus einem Ereig-
nis im Sinne der §§ 9, 11 und 12 gegen Dritte ergeben, bis zur Héhe des
vom Dienstgebers auszubezahlenden bzw. ausbezahlten Betrages an
den Dienstgeber bei sonstigem Verlust im Sinne obiger Paragraphen
abzutreten.

§ 15 SONDERVEREINBARUNGEN,
BETRIEBSVEREINBARUNGEN, BETRIEBLICHE
REGELUNGEN UND GUNSTIGKEITSKLAUSEL

(1) Die Anspriiche nach §§ 6 und 7 kénnen einvernehmlich auch auf an-
dere Weise, etwa durch eine Pauschale, eine Auslandszulage oder ein
Entgelt bzw. eine andere Vergltung, das die Abgeltung flir diese An-
spriche einschlieBt, abgegolten werden. Als solches gilt auch die Ab-
rechnung gegen Beleg.

(2) Bestehende Firmenregelungen bleiben in ihrem gesamten Umfang
als Betriebsvereinbarung aufrecht und treten anstelle dieser Bestim-
mungen, wenn binnen 2 Monaten nach In-Kraft-Treten dieser Bestim-
mung (1. Juni 2009) die Firmenleitung und der Betriebsrat einvernehm-
lich die Weitergeltung der Regelung festlegen. Kommt keine Einigung
zustande, gilt Abs 3. Regelungen im Sinne dieses Absatzes haben
schriftlich zu erfolgen.

(3) Bestehende, fur die Arbeitnehmer/in gunstigere Vereinbarungen,
Betriebsvereinbarungen und Regelungenbleiben aufrecht und kénnen
auch in Hinkunft abgeschlossen werden. Diese Gunstigkeitsklausel ist
so anzuwenden, dass nur die betriebliche Regelung als Ganzes auf ihre
Gunstigkeit gepruft wird, ein Herausgreifen einzelner Teile der einen
oder anderen Regelung unter Berufung auf diese Glnstigkeitsklausel
ist nicht gestattet.
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§ 16 SCHLICHTUNGSVERFAHREN

Mit der Beilegung von Auslegungsstreitigkeiten und Streitigkeiten tber
die Anwendung der Gunstigkeitsklausel gemaf § 15 Abs 3 hat sich vor
Anrufung des Arbeits- und Sozialgerichtes ein paritatisch aus je drei
Vertreterlnnen der vertragschlieBenden Organisationen zusammenge-
setzter Ausschuss zu befassen, dessen Mitglieder tunlichst aus dem
Kreis der an den Verhandlungen tber diese Bestimmungen Beteiligten
zu entnehmen sind.
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Anhang 6

EINFUHRUNG EINES MONATSLOHNES

Spéatestens ab 1.5.2018 haben alle Arbeitnehmer Anspruch auf einen
Monatslohn. Die vor Einfihrung des Monatslohnes bestehenden Stun-
denléhne (auch die in betrieblichen Lohnschemata vorgesehenen) sind
mit 167,4 zu multiplizieren.

Bereits vor 1. April 2016 bestehende Monatsléhne, die auf Grundlage
von 167 Stundenldhnen errechnet wurden, sind nicht mehr riickabzuwi-
ckeln.

Bei teilzeitbeschaftigten Arbeitnehmern sind die bestehenden Stunden-
I6hne gleichfalls mit dem Faktor laut der voranstehenden Regelung zu
vervielfachen, sodann durch 38,5 zu teilen und mit der vereinbarten Wo-
chenstundenanzahl zu multiplizieren.
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Anhang 7
EINFUHRUNG DES NEUEN LOHNGRUPPENSCHEMAS

Uberleitung in die neuen Lohngruppen

(1) Richtlinie

Arbeitnehmerlnnen, deren Arbeitsverhéltnisse vor dem 31.10.2016 be-
gonnen haben, sind in die neuen Lohngruppen einzustufen. Als Richt-
linie ist die Uberleitungstabelle heranzuziehen, in der die bisherigen

Lohngruppen den neuen Lohngruppen gegenibergestellt werden (z.
B. Lohngruppe 2 = Lohngruppe A).

Lohngruppen Lohngruppen Lohngruppen Lohngruppen
ALT (auBer T, V) ALT - Tirol ALT - Vorarlberg NEU
1 1
1 2 2
A
2 3 3
3 4 4
4 5 5 B
5 6 6
C
6 7 7
7 8 8
D
8 9 9
9 10 10
E
10 11 11
11 12 12
12 13 13 F
14 14

(2) Einstufung unter Mitwirkung des Betriebsrates

Diese Einstufung ist bis 31.10.2016 mit Wirkung vom 1.11.2016 in Be-
trieben mit Betriebsrat unter Mitwirkung des Betriebsrates vorzuneh-
men.
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(3) Einreihung von Arbeitnehmerinnnen

Die Einstufung in die neuen Lohngruppen hat unter Berticksichtigung
der beschriebenen Tétigkeiten und — wo vorgesehen — einschlégigen
Berufsausbildung zu erfolgen.

Weiters erfolgt die Einreihung von Arbeitnehmerinnen in die neue Lohn-
gruppe unter Anrechnung der individuellen Uberzahlung der Arbeitneh-
merin. In jedem Fall hat ein Vergleich des alten IST-Lohnes mit dem
neuen Stundenlohn zu erfolgen. Sollte der individuelle IST-Lohn nicht
der Héhe des neuen Mindest-KV-Lohnes entsprechen, so ist der neue
IST-Lohn entsprechend auf den neuen Mindest-KV-Lohn anzuheben.
Soweit__ Leistungen auf Betriebsvereinbarungen beruhen, ist dies nur
durch Anderung der Betriebsvereinbarung mdéglich. Durch Betriebsver-
einbarung ist auch eine Umwandlung steuerbegunstigter Leistungen
zuléssig. Ferner kénnen unter den Voraussetzungen des vorstehenden
Absatzes Pramien, die nicht akkordahnlich sind, in Lohn umgewandelt
werden, indem der laufende Lohn um den Jahres-Durchschnittswert der
Pramie erhéht wird; die BV kann Abweichendes vorsehen.

(4) Betriebliche Lohnschemata

Die Kollektivvertragsparteien empfehlen, betriebliche Lohnschemata,
die vor dem 31.10.2016 abgeschlossen wurden, unter Beachtung der
Grundsatze dieser Vereinbarung anzupassen. Betriebliche Schemata
im Sinne dieser Bestimmungen sind Betriebsvereinbarungen; ferner
sonstige betriebliche Regelungen oder Ubungen, bei denen eine ein-
heitliche Vorgehensweise gegenlber allen Arbeitnehmern oder Grup-
pen von Arbeitnehmern ohne Rucksicht auf eine formale Grundlage ein-
gehalten wird, sofern kein Widerrufsrecht besteht. Uber derartige be-
triebliche Regelungen kdnnen Betriebsvereinbarungen abgeschlossen
werden.

(5) Vermittlung der Kollektivvertragsparteien

Wird auf betrieblicher Ebene keine Einigung tber die Einstufung von Ar-
beitnehmerlnnen erzielt, haben die KV-Parteien auf Wunsch des Arbeit-
gebers bzw. des Betriebsrates ein Vermittlungsverfahren durchzufih-
ren.

In Betrieben ohne Betriebsrat ist eine Vermittlung durch die KV-Parteien
durchzufiihren, wenn eine der KV-Parteien begrindet vermutet, dass
die Einstufung von Arbeitnehmerinnen falsch vorgenommen wird.
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(6) Unternehmen mit geringer Uberzahlung

Fiir Betriebe mit geringen Uberzahlungen, die durch die Einfiihrung des
neuen Lohnsystems auBerordentlich hoch finanziell belastet werden,
kénnen betriebsspezifische Sonderregelungen vereinbart werden, um
die Kostenbelastung zu dampfen. Eine auBerordentliche Belastung
liegt dann vor, wenn die Auswirkung der Einfihrung gréBer als 0,5 %
der September-Lohn- und Gehaltssumme 2016 betragt.

Bei Vorliegen dieser Voraussetzung werden nach Antragstellung der
betroffenen Unternehmen unter Mitwirkung der KV-Parteien abwei-
chende MaBnahmen von obiger Regelung, dass zum Inkrafttretenster-
min 01.11.2016 der individuelle Ist-Lohn auf den neuen kollektivvertrag-
lichen Mindestlohn anzuheben ist, getroffen. In Betrieben mit Betriebs-
rat ist dazu bis zum 30.11.2016 eine Betriebsvereinbarung abzuschlie-
Ben. In Betrieben ohne Betriebsrat kann eine entsprechende Vereinba-
rung mit den KV-Parteien abgeschlossen werden. Eine derartige (Be-
triebs-)Vereinbarung gilt auch fur Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhaltnis
erst nach dem 31.10.2016 begonnen hat.

(7) Dienstzettel

Mittels eines Dienstzettels sind die Arbeitnehmer darliber zu informie-
ren, welche Eckdaten sich aus dieser Vereinbarung flr sie ergeben.
(8) Neufestsetzung des Lohntarifes

Die ab 1. November 2016 geltenden tariflichen Mindestléhne flr die be-
stehenden sechs Lohngruppen ergeben sich aus dem im Anhang bei-
geschlossenen Lohntarif.
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Anhang 8

VEREINBARUNG ZUR ERREICHUNG VON
1.500 EURO MINDESTLOHN

1. Grundsétze zum Stufenplan zur Erreichung von 1.500 Euro Min-
destlohn

Die KV-Léhne werden entsprechend dem Stufenplan zur Erreichung
des Mindestlohns von € 1.500,— zum 1.12.2018 gemaf beiliegender
Lohntabellen mit Wirkung vom 1.4.2017, 1.4.2018 und 1.12.2018 fest-
gesetzt.

Als Bezugspunkte dienen in den A-Gruppen der Fehlbetrag auf
€ 1.500,— Monatslohn, in den F-Gruppen fur 2017 1,2 %, fir 1. April
2018 1,9 % und fir 1. Dezember 2018 2,0 %.

Die Anpassung erfolgt unter Anrechnung der individuellen Uberzah-
lung.

2. Anrechnungen auf den Mindestlohn

RegelméaBige Uberzahlungen des Mindestlohnes sowie Sozialzulagen
(wie z.B. Familien-, Haushalts-, Kinderzulagen) und sonstige Zulagen
(nicht aber echte Fahrtkosten- oder Essenszuschiisse) gelten als Be-
standteil des Grundlohnes und sind auf den Mindestlohn anrechenbar.
RegelméBige Uberzahlungen, die unter die Akkord- bzw. Pramienbe-
stimmungen (§9 Abschnitt A und B) fallen oder Zulagen, die Arbeitsbe-
lastungen abgelten (z.B. SEG-Zulagen, Abgeltung flr Rufbereitschaft,
Vorarbeiter/innen-Zuschlag), sind nicht Bestandteil des Grundlohnes
und sind daher auf den Mindestlohn nicht anrechenbar. i

Die Anpassung erfolgt unter Anrechnung der individuellen Uberzah-
lung. In jedem Fall hat ein Vergleich des alten IST-Lohnes mit dem
neuen Mindestlohn zu erfolgen. Sollte der individuelle IST-Lohn nicht
der H6he des neuen Mindest-KV-Lohnes entsprechen, so ist der neue
IST-Lohn entsprechend auf den neuen Mindest-KV-Lohn anzuheben.

Soweit Leistungen auf Betriebsvereinbarungen beruhen, ist dies nur
durch Anderung der Betriebsvereinbarung méglich. Durch Betriebsver-
einbarung ist auch eine Umwandlung steuerbegunstigter Leistungen
zuldssig. Ferner kdnnen unter den Voraussetzungen des vorstehenden
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Absatzes Pramien, die nicht akkordahnlich sind, in Lohn umgewandelt
und angerechnet werden; die BV kann Abweichendes vorsehen.

3. Unternehmen mit geringer Uberzahlung

Flr Betriebe, die durch die Umsetzung des Stufenplanes zur Errei-
chung des Mindestlohnes auB3erordentlich belastet werden, kénnen be-
triebsspezifische Sonderregelungen vereinbart werden, um die Kosten-
belastung zu ddmpfen. Eine auBerordentliche Belastung liegt vor, wenn
die zusétzliche Ist-Auswirkung der Einfiihrung zum jeweiligen Stichtag
(31.3.2017, 31.3.2018, 30.11.2018) groBer als 0,5% der Lohn- und Ge-
haltssumme betrégt.

Bei Vorliegen dieser Voraussetzung werden nach Antragstellung der
betroffenen Unternehmen unter Mitwirkung der KV-Parteien individuelle
betrieblich abweichende MaBnahmen (z.B. Aufteilung der Mehrkosten
auf mehrere Jahre) getroffen. In Betrieben mit Betriebsrat ist dazu je-
weils zum Stichtag eine Betriebsvereinbarung abzuschlieBen. In Betrie-
ben ohne Betriebsrat kann eine entsprechende Vereinbarung mit den
KV-Parteien abgeschlossen werden. Eine derartige (Betriebs-)Verein-
barung gilt auch fir Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhélinis erst nach
dem 1.4.2017 begonnen hat.

4. Konjunktur-Klausel

Die Sozialpartner verpflichten sich weiters, aufgrund der langen Lauf-
zeit des Kollektivvertrages bei Vorliegen gravierender wirtschaftlicher
Belastungen mit &hnlichen Auswirkungen wie beispielsweise der Wirt-
schaftskrise 2008 umgehend in Gesprache zur Neugestaltung einzutre-
ten.
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Anhang 9

GEMEINSAME ERK_I__I'-'\RUNG DER
SOZIALPARTNER ZU UBERLASSENEN
ARBEITSKRAFTEN

Die Kollektivvertragsparteien erklaren, dass die Flexibilitat durch Ar-
beitskraftetiberlassung fur die Unternehmen der Textilindustrie gro3e
Bedeutung hat und dabei geltendes Recht jedenfalls einzuhalten ist.
Aus diesem Grund wirken sie auf die Unternehmen dahingehend ein,
Vertrage nur mit Arbeitskréaftelberlassern abzuschlieBen, von denen
angenommen werden kann, dass sie die Bestimmungen des AUG so-
wie die sonstigen kollektivvertraglichen und gesetzlichen Vorschriften
einhalten.

Nehmen die Kollektivvertragsparteien einen Versto3 gegen die ein-
schlagigen Rechtsvorschriften wahr, werden die Kollektivvertragspar-
teien den Sachverhalt nach Méglichkeit prifen, bewerten und sollte kei-
ne Lésung auf betrieblicher Ebene erreicht werden, nétigenfalls ge-
meinsam auf die Unternehmen einwirken, dass ein rechtskonformer Zu-
stand hergestellt wird.
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ABSCHLUSS 1.4.2026 / OHNE T, VBG

VEREINBARUNG UBER DIE ERHOHUNG DER
ZEITLOHNE, AKKORDE UND
AKKORDAHNLICHE PRAMIEN SOWIE DER
VARIABLEN LEISTUNGSPRAMIEN

(ausgenommen Tirol und Vorarlberg)

Il. NEUFESTSETZUNG DES LOHNTARIFES

Die seit 1. April 2026 geltenden tariflichen Mindestléhne fur die beste-
henden sechs Lohngruppen ergeben sich aus dem im Anhang beige-
schlossenen Lohntarif.

ll. ERHOHUNG DER ZEITLOHNERINNEN

1. Die tatsachlich bezahlten IST-L6hne, ausgenommen der gewerbli-
chen Lehrlinge, werden mit Wirkung ab 1. April 2026 um 2,5 % erhoht.
Der so erhohte IST-Lohn ist Gberdies darauf zu prifen, ob er dem neuen
tariflichen Mindestlohn laut Anlage entspricht. Ist dies nicht der Fall, so
ist der IST-Lohn auf den neuen tariflichen Mindestlohn anzuheben.

2. Unter IST-Lohn im Sinne des Punkt 1 ist der tatsdchliche Gesamtver-
dienst des/der Arbeiters/Arbeiterinnen, einschlielich aller wie immer
gearteten Zulagen und Pramien, mit Ausnahme der neben dem Grund-
lohn gesondert berechneten Schmutz-, Staub- und Gefahrenzulagen,
zu verstehen.

3. Wird der Grundlohn auf den neuen tariflichen Mindestlohn angeho-
ben, kdnnen starre Pramien und Zulagen (mit Ausnahme der neben
dem Grundlohn gesondert berechneten Schmutz-, Staub- und Gefah-
renzulagen) in ihrer Héhe so abgeandert werden, dass Uber die IST-
Lohnerhéhung hinaus keine weitere Erhdhung des bisherigen tatsach-
lichen Gesamtverdienstes eintritt.
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IV. ERHOHUNG BEI AKKORDEN UND
AKKORDAHNLICHEN PRAMIEN (§ 9 ABSCHNITT A DES
RAHMENKOLLEKTIVVERTRAGES)

1. Die Akkorde, gleichgultig, ob es sich um Geld- oder Zeitakkorde han-
delt, sind mit Wirkung ab 1. April 2026 um 2,5 % zu erhdhen.

Die IST-Lohnerhdéhung ist so durchzufiihren, dass bei Geldakkorden
die bestehenden Akkordsatze bzw. Stickpreise (also die Satze fur
1.000 Schuss, 1kg gespultes Garn etc.), bei Zeitakkorden der bisher
angewandte Minutenfaktor mit dem Umrechnungsfaktor 1,025 multipli-
ziert werden.

2. Erreicht oder Ubersteigt der um die IST-Lohnerhdhung erhdhte bishe-
rige Akkorddurchschnittsverdienst der Gesamtheit jener Arbeiterinnen,
die der gleichen in der Lohngruppeneinteilung angefihrten Arbeitstatig-
keit zuzuordnen sind, den neuen tariflichen Mindestlohn um 25 %, ist
keine weitere Erhéhung der Akkorde vorzunehmen. (Fur die Ermittlung
des Akkorddurchschnittsverdienstes ist § 9 Abschnitt A (2)—(4) anzu-
wenden.) Ist dies nicht der Fall, ist festzulegen, welche Akkorde zu ver-
andern sind, damit die oben genannte Arbeiterinnengruppe einen Ak-
korddurchschnittsverdienst von 25 % Uber dem neuen tariflichen Min-
destlohn erreicht.

3. Bei Entlohnungsformen, bei denen sich der Gesamtverdienst aus ei-
nem Akkordverdienst und einem Pramienverdienst zusammensetzt,
z.B. Qualitéatspramien u.&., wird lediglich der Akkordverdienst von der
IST-Lohnerhéhung erfasst, die Pramie bleibt in ihrer betragsmafBigen
Héhe unveréandert. Der Uberpriifung im Sinne des Punkt 2 ist daher
ebenfalls nur der Akkorddurchschnittsverdienst zugrunde zu legen.

4. Bei akkordahnlichen Pramien (§ 9 Abschnitt A des Rahmenkollektiv-
vertrages) sind fur die Erhéhung der IST-L6hne die Bestimmungen des
Punkt 1 und 2 Uber die Akkorde sinngemafR anzuwenden. Ist die Vo-
raussetzung des Punkt 2 erfillt und fihrt die Erhéhung des Grundloh-
nes zu einer Uber die IST-Lohnerhéhung geméan Punkt 1 hinausgehen-
den Erh6éhung des Gesamtdurchschnittsverdienstes der Pramiengrup-
pe, sind die Pramien in ihrer HOhe so abzuéndern, dass Uber die IST-
Lohnerhéhung hinaus keine weitere Erhéhung des bisherigen Gesamt-
durchschnittsverdienstes (Grundlohn plus Préamie) eintritt.
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V. ERHOHUNG BEI VARIABLEN LEISTUNGSPRAMIEN
(§ 9 ABSCHNITT B DES
RAHMENKOLLEKTIVVERTRAGES)

1. Der Gesamtdurchschnittsverdienst (Grundlohn plus Pramie) der Pra-
miengruppe ist mit Wirkung vom 1. April 2026 um 2,5 % zu erhdhen.

2. Durchfuhrung der IST-Lohnerhéhung:

Die IST-Lohnerhdéhung ist nach MaBgabe folgender Bestimmungen
vorzunehmen:

Fur die einzelnen Pramiengruppen wird der bisherige Gesamtdurch-
schnittsverdienst ermittelt. Unter "Pramiengruppe” im obigen Sinne sind
alle Arbeiterlnnen zusammenzufassen, die die gleiche im Pramienlohn
vergebene Tatigkeit verrichten. Der Berechnung des Gesamtverdiens-
tes sind die letzten dreizehn, vor dem 1. April 2026 liegenden Lohnwo-
chen zugrunde zu legen. Wurden im Berechnungszeitraum Verénde-
rungen der Pradmien vorgenommen, die den Verdienst beeinflussen,
sind die in der Zeit vor der Ab&nderung bestehenden Pramien entspre-
chend aufzuwerten. Aus Griinden einer abrechnungsmagigen Verein-
fachung kann fur die Ermittlung des bisherigen Gesamtdurchschnitts-
verdienstes auch ein anderer Zeitraum, fiir den derartige Durchschnitts-
berechnungen bereits vorliegen, im Einvernehmen mit dem Betriebsrat
herangezogen werden.

Der so ermittelte Gesamtdurchschnittsverdienst der Pramiengruppe, ist
um den Faktor der IST-Lohnerhéhung pro Monat zu erhéhen. Um den
so ermittelten Erhéhungsbetrag ist der Grundlohn anzuheben.
Erreicht trotz der IST-Lohnerh6hung der Pramiengrundlohn nicht den
neuen Tariflohn, so ist der Pramiengrundlohn auf den neuen Tariflohn
anzuheben.

3. Flhrt die Erhéhung des Grundlohnes zu einer Uber die IST-Lohner-
héhung gemén Punkt 1 und 2 hinausgehenden Erhéhung des Gesamt-
durchschnittsverdienstes der Prdmiengruppe, sind die Pramien in ihrer
Hohe so abzuandern, dass Uber die IST-Lohnerhéhung hinaus keine
weitere Erhéhung des bisherigen Gesamtdurchschnittsverdienstes
(Grundlohn plus Pramie) eintritt.
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VI. ANDERUNGEN DES
RAHMENKOLLEKTIVVERTRAGES (RKV)
VOM 1. APRIL 2025 FUR DIE ARBEITERINNEN
DER OSTERREICHISCHEN TEXTILINDUSTRIE

Geéndert wird ANHANG 5, ,,A) KILOMETERGELD“

§ 1 (3) Kilometergeld
Die Hohe des Kilometergeldes betragt ab 1. April 2010:

biS 15.000 KM ..viiiii i € 0,420
Uber 15.000 KM ...iuiiieie e € 0,395
Die Hohe des Kilometergeldes betragt ab 1. April 2026:

bis 15.000 KM ....iviiiii e € 0,50
Uber 15.000 KM ..uninie e €0,47

Das niedrigere Kilometergeld im Sinne obiger Tabelle gebuhrt jeweils
ab dem Uberschreiten der angeflihrten Kilometeruntergrenzen.

Geéndert wird ANHANG 5, ,,B) INLANDSDIENSTREISEN*

§ 1 (5) Reisekosten und Aufwandsentschadigung

Das Taggeld gemaB § 1 (5) Reisekosten- und Aufwandsentschadigung
wird von € 66,18 auf € 67,83 erhoht. Die volle Reiseaufwandsentscha-
digung (Tag- und Nachtgeld) wird von € 89,50 auf € 91,15 erhdht.

§ 2 (4) Trennungskostenentschédigung

Die Trennungskostenentschadigung geman § 2 (4) wird von € 27,83 auf
€ 28,53 erhoht.

§ 3 (1) Messegelder
Das Messegeld gemaf § 3 (1) wird von € 30,65 auf € 31,42 erhoht.

Vil. GELTUNGSBEGINN
Inkrafttreten: 1.4.2026
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Lohntarif fur die Textilindustrie
(ausgenommen Tirol und Vorarlberg)

giiltig ab 1.4.2026

Lohngruppe €/Monat
A 2.058,00
Téatigkeiten einfacher Art, auch mit kurzer Einarbeitung und Einweisung
B o 2.090,00
Tatigkeiten mit kurzer Zweckausbildung

C 2.123,00
Tatigkeiten mit langerer Zweckausbildung und Fachkenntnissen

D 2.163,00

Tatigkeiten mit l&ngerer Zweckausbildung, die entsprechende Fach-
kenntnisse, selbstandige Ausflihrung sowie Verantwortung erfordern
E 2.206,00
Facharbeiter/innen oder Arbeitnehmer/innen, die Téatigkeiten austben,
fur die typischerweise der Abschluss einer einschléagigen Berufsausbil-
dung erforderlich ist

Spitzenfacharbeiterlnnen

Die Lehrlingseinkommen betragen ab 1.4.2026:

Bei 3- bzw. 4-jahriger Lehrzeit in €: Tabelle | Tabelle Il

im 1. Lehrjahr ... 916,00 1.124,00
im 2. Lehrjahr ... 1.116,00 1.481,00
im 3. Lehrjahr ... 1.417,00 1.829,00
im4. Lehrjahr ... 1.743,00 2.108,00
Bei 2-jahriger Lehrzeit pro Monat in €: Tabelle | Tabelle Il

im 1. Lehrjahr ... 916,00 1.124,00
im 2. Lehrjahr ... 1.246,00 1.616,00

Die Tabelle Il gilt fr Lehrlinge, deren Lehrverhaltnis nach Vollendung
des 18. Lebensjahres oder nach bestandener Reifeprifung beginnt.*)

*) Gemeinsame Interpretation der Kollektivvertragspartner des Kollektivvertrags Tex-
tilindustrie: Bei Wechsel des Lehrberechtigten innerhalb des fachlichen Geltungsbe-
reiches des Kollektivvertrags der Textilindustrie verbleibt der Lehrling im Anwen-
dungsbereich der Tabelle I, sofern er/ sie bei erstmaligem Abschluss seines/ihres
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Wien, 23.03.2026

FACHVERBAND TEXTIL-, BEKLEIDUNGS-, SCHUH- UND
LEDERINDUSTRIE

Obmann: Geschaftsfihrerin:

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Menitz e.h. Mag. Eva Maria Strasser e.h.

BERUFSGRUPPE TEXTILINDUSTRIE
Berufsgruppenleiterin:

Mag. Ursula Feyerer e.h.

Osterreichischer Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft PRO-GE

Bundesvorsitzende: Bundesgeschéftsfihrer:
Reinhold Binder e.h. Peter Schleinbach e.h.
Branchensekretar:

Gerald Cuny-Kreuzer e.h.

Lehrverhéltnisses das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet bzw. die Matura noch
nicht erfolgreich abgeschlossen hat.
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VEREINBARUNG UBER DIE ERHOHUNG
DER ZEITLOHNE, AKKORDE UND
AKKORDAHNLICHE PRAMIEN SOWIE
DER VARIABLEN LEISTUNGSPRAMIEN

(Tirol)

lll. LOHNORDNUNG

Die seit 1. April 2026 geltenden tariflichen Mindestléhne fiir die beste-
henden sechs Lohngruppen ergeben sich aus dem im Anhang beige-
schlossenen Lohntarif.

Der zuletzt gultige Lohntarif mit dem Ecklohn (= Grundstundenlohn und
Akkordgrundlohn der Lohngruppe B) wird durch den einen integrieren-
den Bestandteil dieses Vertrages bildenden neuen Lohntarif (Anhang)
mit einem Ecklohn von € 2.104,00 gultig ab 1.4.2026 ersetzt.

Die zuletzt gultigen Lehrlingseinkommen werden mit Gultigkeit ab
1.4.2026 neu festgesetzt. Sie sind integrierender Bestandteil dieses
Vertrages und der neuen Lohntarife.

IV. ISTLOHNERHOHUNG

1. Erhéhung bei Zeitldhnern:

Die tatsachlich bezahlten IST-L6hne, ausgenommen der gewerblichen
Lehrlinge sind mit Wirkung ab 1.4.2026 um 2,5 % zu erhdhen.

Die dabei errechneten Betrage sind auf zwei Dezimalstellen zu runden,
wobei abzurunden ist, wenn die dritte Nachkommastelle kleiner als 5 ist,
andernfalls ist aufzurunden. Nach der Einfihrung eines Monatslohnes
werden die Betrdge auf den nachsten vollen Euro aufgerundet.

Der so erhdhte IST-Lohn ist Uberdies darauf zu Uberpriifen, ob er dem
neuen tariflichen Mindestlohn laut Anlage entspricht. Ist dies nicht der
Fall, so ist der IST-Lohn auf den neuen tariflichen Mindestlohn anzuhe-
ben.

Unter den ,tatsachlich bezahlten IST-Léhnen® ist der tatsachliche Ge-
samtverdienst der Arbeiterinnen einschlieBlich aller wie immer gearte-
ten Zulagen und Pramien — mit Ausnahme der neben dem Grundlohn
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gesondert berechneten Schmutz-, Staub- und Gefahrenzulagen — zu
verstehen.

Wird der Grundlohn auf den neuen tariflichen Mindestlohn angehoben,
kénnen starre Pramien und Zulagen (mit Ausnahme der neben dem
Grundlohn gesondert berechneten Schmutz-, Staub- und Gefahrenzu-
lagen) in ihrer Hohe so abgeéndert werden, dass Uber die IST-Lohner-
héhung hinaus keine weitere Erhdhung des bisherigen tatsachlichen
Gesamtverdienstes eintritt.

2. Erhéhung bei Akkord- und Pramienléhnern:

Die Akkord- und Pramienléhne sind mit Wirkung ab 1.4.2026 um 2,5 %
zu erhéhen.

Die dabei errechneten Betrage sind auf zwei Dezimalstellen zu runden,
wobei abzurunden ist, wenn die dritte Nachkommastelle kleiner als 5 ist,
andernfalls ist aufzurunden.

Fir die einzelnen Akkordgruppen wird der bisherige Akkorddurch-
schnittsverdienst ermittelt. In den einzelnen Akkordgruppen im obigen
Sinne sind jeweils alle Arbeiterlnnen zusammenzufassen, die die glei-
che im Akkord vergebene Tétigkeit verrichten.

Der Berechnung des Durchschnittsverdienstes sind die letzten drei-
zehn, vor dem 1. April 2026 liegenden Lohnwochen zugrunde zu legen.
Aus Griinden einer abrechnungsméaBigen Vereinfachung kann fur die
Ermittlung des bisherigen Durchschnittsverdienstes auch ein anderer
Zeitraum, fir den derartige Durchschnittsberechnungen bereits vorlie-
gen, im Einvernehmen mit dem Betriebsrat herangezogen werden.
Der so ermittelte bisherige Akkorddurchschnittsverdienst ist ab
1.4.2026 um 2,5 % zu erhéhen und das Resultat durch den bisherigen
Akkorddurchschnittsverdienst zu dividieren.

Die Division ist dabei auf drei Dezimalstellen genau durchzufiihren, und
zwar so, dass die 4. Dezimalstelle, wenn sie 5 oder gréer ist, zur Auf-
rundung der 3. Dezimalstelle verwendet wird.

Das Resultat dieser Division stellt den Umrechnungsfaktor dar, mit dem
bei Geldakkorden die bestehenden Akkordsétze bzw. Stlickpreise und
bei Zeitakkorden der bisher angewandte Minutenfaktor zu multiplizieren
ist.

Bei Pramienldhnen (ausgenommen ,starre Pramien“ gemas Art. lll
Ziff. 1) ist die IST-Lohnerhéhung sinngeman wie bei den Akkorden vor-
zunehmen.
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Bei Akkordarbeiterlnnen, deren Akkordgrundlagen per 1. April 2026 un-
ter Beachtung der ab diesem Zeitpunkt geltenden neuen Mindestlohn-
satze veradndert werden mussten, kann die sich darauf ergebende
Lohnerhéhung auf die geméan Artikel Ill, Ziff. 2 vorzunehmende I1ST-
Lohn-Erhéhung angerechnet werden.

V. UBERGANGS- UND GUNSTIGKEITSKLAUSEL

Im Ubrigen finden die Bestimmungen der §§ 8 und 9 des ,Rahmenkol-
lektivvertrages fur die Arbeiter der dsterreichischen Textilindustrie vom
1.4.2016 in der fur Tirol geltenden Fassung“ sinngeméanB Anwendung.

Gunstigere betriebliche Vereinbarungen, die im Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses bestehen, bleiben von diesem Kollektivvertrag unberthrt.

VI. ANDERUNGEN DES
RAHMENKOLLEKTIVVERTRAGES (RKV)
VOM 1. APRIL 2016 FUR DIE ARBEITERINNEN
DER OSTERREICHISCHEN TEXTILINDUSTRIE

Geéndert wird ANHANG 5, ,,A) KILOMETERGELD“

§ 1 (3) Kilometergeld
Die Hohe des Kilometergeldes betragt ab 1. April 2010:

bis 15.000 KM ..eviiiiiiii e €0,420
Uber 15.000 KM ..ot e € 0,395
Die Hohe des Kilometergeldes betragt ab 1. April 2026:

bis 15.000 KM ...oviiiiiiiii e €0,50
Gber 15.000 KM ..uuiei e €047

Das niedrigere Kilometergeld im Sinne obiger Tabelle geblhrt jeweils
ab dem Uberschreiten der angefuhrten Kilometeruntergrenzen.

Geéndert wird ANHANG 5, ,,B) INLANDSDIENSTREISEN“

§ 1 (5) Reisekosten und Aufwandsentschadigung

Das Taggeld gemaB § 1 (5) Reisekosten- und Aufwandsentschadigung
wird von € 66,18 auf € 67,83 erhoht. Die volle Reiseaufwandsentscha-
digung (Tag- und Nachtgeld) wird von € 89,50 auf € 91,15 erhoht.
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§ 2 (4) Trennungskostenentschédigung

Die Trennungskostenentschadigung geman § 2 (4) wird von € 27,83 auf
€ 28,53 erhoht.

§ 3 (1) Messegelder
Das Messegeld gemaf § 3 (1) wird von € 30,65 auf € 31,42 erhoht.

Vil. GELTUNGSBEGINN
Inkrafttreten: 1.4.2026
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Lohntarif fur die Textilindustrie

Tirol

giiltig ab 1.4.2026
Lohngruppe €/Monat
A 2.058,00
Téatigkeiten einfacher Art, auch mit kurzer Einarbeitung und Einweisung
B o 2.104,00
Tatigkeiten mit kurzer Zweckausbildung
C 2.152,00
Tatigkeiten mit langerer Zweckausbildung und Fachkenntnissen
D 2.295,00

Tatigkeiten mit l&ngerer Zweckausbildung, die entsprechende Fach-
kenntnisse, selbstandige Ausflihrung sowie Verantwortung erfordern
E 2.498,00
Facharbeiter/innen oder Arbeitnehmer/innen, die Téatigkeiten austben,
fur die typischerweise der Abschluss einer einschléagigen Berufsausbil-
dung erforderlich ist

Spitzenfacharbeiterlnnen

Die Lehrlingseinkommen betragen ab 1. 4. 2026:

Bei 3- bzw. 4-jahriger Lehrzeit in Euro: Tabelle | Tabelle Il

im 1. Lehrjahr ... 916,00 1.124,00
im 2. Lehrjahr ... 1.116,00 1.481,00
im 3. Lehrjahr ... 1.417,00 1.829,00
im4. Lehrjahr ... 1.743,00 2.108,00
Bei 2-jahriger Lehrzeit in Euro: Tabelle | Tabelle Il

im 1. Lehrjahr ... 916,00 1.124,00
im 2. Lehrjahr ... 1.246,00 1.616,00

Die Tabelle Il gilt fr Lehrlinge, deren Lehrverhaltnis nach Vollendung
des 18. Lebensjahres oder nach bestandener Reifeprifung beginnt.*)

*) Gemeinsame Interpretation der Kollektivvertragspartner des Kollektivvertrags Tex-
tilindustrie: Bei Wechsel des Lehrberechtigten innerhalb des fachlichen Geltungsbe-
reiches des Kollektivvertrags der Textilindustrie verbleibt der Lehrling im Anwen-
dungsbereich der Tabelle I, sofern er/ sie bei erstmaligem Abschluss seines/ihres
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Wien, 23.03.2026

FACHVERBAND TEXTIL-, BEKLEIDUNGS-, SCHUH- UND
LEDERINDUSTRIE

Obmann: Geschaftsfihrerin:

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Menitz e.h. Mag. Eva Maria Strasser e.h.

BERUFSGRUPPE TEXTILINDUSTRIE
Berufsgruppenleiterin:

Mag. Ursula Feyerer e.h.

Osterreichischer Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft PRO-GE

Bundesvorsitzende: Bundesgeschéftsfihrer:
Reinhold Binder e.h. Peter Schleinbach e.h.
Branchensekretar:

Gerald Cuny-Kreuzer e.h.

Lehrverhéltnisses das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet bzw. die Matura noch
nicht erfolgreich abgeschlossen hat.
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VEREINBARUNG UBER DIE ERHOHUNG DER
ZEITLOHNE, AKKORDE UND
AKKORDAHNLICHE PRAMIEN SOWIE DER
VARIABLEN LEISTUNGSPRAMIEN

(Vorarlberg)

lll. LOHNORDNUNG

Die seit 1. April 2026 geltenden tariflichen Mindestléhne fiir die beste-
henden sechs Lohngruppen ergeben sich aus dem im Anhang beige-
schlossenen Lohntarif.

Der zuletzt gultige Lohntarif mit dem Ecklohn (= Grundstundenlohn und
Akkordgrundlohn der Lohngruppe B) wird durch den einen integrieren-
den Bestandteil dieses Vertrages bildenden neuen Lohntarif (Anhang)
mit einem Ecklohn von € 2.138 gultig ab 1.4.2026 ersetzt.

Die Lehrlingseinkommen werden gleichfalls mit Gultigkeit ab 1.4.2026
neu festgelegt; sie sind Bestandteil der neuen Lohntarife.

IV. EFFEKTIVLOHNERHOHUNG

1. Erhéhung bei Zeitléhnern:

Die tatsachlich bezahlten IST-L6hne, ausgenommen der gewerblichen
Lehrlinge sind mit Wirkung ab 1.4.2026 um 2,5 % zu erhéhen.

Die dabei errechneten Betrage sind auf zwei Dezimalstellen zu runden,
wobei abzurunden ist, wenn die dritte Nachkommastelle kleiner als 5 ist,
andernfalls ist aufzurunden. Nach der Einflihrung eines Monatslohnes
werden die Betrdge auf den nachsten vollen Euro aufgerundet.

Der so erhdhte IST-Lohn ist Uberdies darauf zu Uberprifen, ob er dem
neuen tariflichen Mindestlohn laut Anlage (Lohntabelle) entspricht. Ist
dies nicht der Fall, so ist der IST-Lohn auf den neuen tariflichen Min-
destlohn anzuheben.

Unter den ,tatsachlich bezahlten IST-Léhnen® ist der tatsachliche Ge-
samtverdienst der Arbeiterlnnen einschlieBlich aller wie immer gearte-
ten Zulagen und Préamien — mit Ausnahme der neben dem Grundlohn
gesondert berechneten Schmutz-, Staub- und Gefahrenzulagen — zu
verstehen.
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Wird der Grundlohn auf den neuen tariflichen Mindestlohn angehoben,
kénnen starre Pramien und Zulagen (mit Ausnahme der neben dem
Gundlohn gesondert berechneten Schmutz-, Staub- und Gefahrenzula-
gen) in ihrer Hohe so abgeandert werden, dass Uber die IST-Lohnerhd-
hung hinaus keine weitere Erhdhung des bisherigen tatsachlichen Ge-
samtverdienstes eintritt.

2. Erhéhung bei Akkord- und Pramienléhnern:

Die Akkord- und Pramienléhne sind mit Wirkung ab 1.4.2026 um 2,5 %
zu erhéhen.

Die dabei errechneten Betrége sind auf zwei Dezimalstellen zu runden,
wobei abzurunden ist, wenn die dritte Nachkommastelle kleiner als 5 ist,
andernfalls ist aufzurunden.

Die Erh6hung der Akkordldhne ist so durchzufiihren, dass bei Geldakk-
orden die bestehenden Akkordsétze bzw. Stlckpreise (also die Satze
fr 1000 Schuss, 1 kg gespultes Garn usw.) und bei Zeitakkorden der
bisher angewandte Minutenfaktor mit dem Umrechnungsfaktor 1,025
multipliziert werden.

Bei Pramienléhnen (ausgenommen ,starre Pramien” geman Art. IV Zif-
fer 1) ist die IST-Lohnerhéhung sinngeman wie bei den Akkorden vor-
zunehmen.

Bei Akkordarbeiterinnen, deren Akkordgrundlagen per 1.4.2026 unter
Beachtung der ab diesem Zeitpunkt geltenden neuen Mindestlohnsétze
verdndert werden mussten, kann die sich darauf ergebende Lohnerhé-
hung auf die gemas Artikel IV Ziffer 2 vorzunehmende IST-Lohn-Erh6-
hung angerechnet werden.

V. UBERGANGS- UND BEGUNSTIGUNGSKLAUSEL

Im Ubrigen finden die Bestimmungen der §§ 8 und 9 des ,,Rahmenkol-
lektivvertrages flr Arbeiter der Osterreichischen Textilindustrie vom
1.4.2016 in der fur Vorarlberg geltenden Fassung“ sinngeméan Anwen-
dung.

Gunstigere betriebliche Vereinbarungen, die im Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses bestehen, bleiben von diesem Kollektivvertrag unberihrt.
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VI. ANDERUNGEN DES
RAHMENKOLLEKTIVVERTRAGES (RKV)
VOM 1. APRIL 2016 FUR DIE ARBEITERINNEN
DER OSTERREICHISCHEN TEXTILINDUSTRIE

Geéndert wird ANHANG 5, ,,A) KILOMETERGELD“

§ 1 (3) Kilometergeld
Die Hohe des Kilometergeldes betragt ab 1. April 2010:

biS 15.000 KM ..viiiii i € 0,420
Uber 15.000 KM ...iuiiieie e € 0,395
Die Hohe des Kilometergeldes betragt ab 1. April 2026:

bis 15.000 KM ....iviiiii e € 0,50
Uber 15.000 KM ..uninie e €0,47

Das niedrigere Kilometergeld im Sinne obiger Tabelle gebuhrt jeweils
ab dem Uberschreiten der angeflihrten Kilometeruntergrenzen.

Geéndert wird ANHANG 5, ,,B) INLANDSDIENSTREISEN*

§ 1 (5) Reisekosten und Aufwandsentschadigung

Das Taggeld gemaB § 1 (5) Reisekosten- und Aufwandsentschadigung
wird von € 66,18 auf € 67,83 erhoht. Die volle Reiseaufwandsentscha-
digung (Tag- und Nachtgeld) wird von € 89,50 auf € 91,15 erhdht.

§ 2 (4) Trennungskostenentschédigung

Die Trennungskostenentschadigung geman § 2 (4) wird von € 27,83 auf
€ 28,53 erhoht.

§ 3 (1) Messegelder
Das Messegeld gemaf § 3 (1) wird von € 30,65 auf € 31,42 erhoht.

Vil. GELTUNGSBEGINN
Inkrafttreten: 1.4.2026
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Lohntarif fur die Textilindustrie

Vorarlberg

giiltig ab 1.4.2026
Lohngruppe €/Monat
A 2.058,00
Téatigkeiten einfacher Art, auch mit kurzer Einarbeitung und Einweisung
B o 2.138,00
Tatigkeiten mit kurzer Zweckausbildung
C 2.233,00
Tatigkeiten mit langerer Zweckausbildung und Fachkenntnissen
D 2.351,00

Tatigkeiten mit l&ngerer Zweckausbildung, die entsprechende Fach-
kenntnisse, selbstandige Ausflihrung sowie Verantwortung erfordern
E 2.539,00
Facharbeiter/innen oder Arbeitnehmer/innen, die Téatigkeiten austben,
fur die typischerweise der Abschluss einer einschléagigen Berufsausbil-
dung erforderlich ist

Spitzenfacharbeiterlnnen

Die Lehrlingseinkommen betragen ab 1. 4. 2026:

Bei 3- bzw. 4-jahriger Lehrzeit in €: Tabelle | Tabelle Il

im 1. Lehrjahr ... 916,00 1.124,00
im 2. Lehrjahr ... 1.116,00 1.481,00
im 3. Lehrjahr ... 1.417,00 1.829,00
im4. Lehrjahr ... 1.743,00 2.108,00
Bei 2-jahriger Lehrzeit pro Monat in €: Tabelle | Tabelle Il

im 1. Lehrjahr ... 916,00 1.124,00
im 2. Lehrjahr ... 1.246,00 1.616,00

Die Tabelle Il gilt fr Lehrlinge, deren Lehrverhaltnis nach Vollendung
des 18. Lebensjahres oder nach bestandener Reifeprifung beginnt.*)

*) Gemeinsame Interpretation der Kollektivvertragspartner des Kollektivvertrags Tex-
tilindustrie: Bei Wechsel des Lehrberechtigten innerhalb des fachlichen Geltungsbe-
reiches des Kollektivvertrags der Textilindustrie verbleibt der Lehrling im Anwen-
dungsbereich der Tabelle I, sofern er/ sie bei erstmaligem Abschluss seines/ihres
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Wien, 23.03.2026

FACHVERBAND TEXTIL-, BEKLEIDUNGS-, SCHUH-
UND LEDERINDUSTRIE

Obmann: Geschaftsfihrer:

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Menitz e.h. Mag. Eva-Maria Strasser e.h.

BERUFSGRUPPE TEXTILINDUSTRIE
Die Berufsgruppenleiterin:

Mag. Ursula Feyerer e.h.

Osterreichischer Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft PRO-GE

Bundesvorsitzende: Der Bundesgeschaftsflihrer:
Reinhold Binder e.h. Peter Schleinbach e.h.
Branchensekretar:

Gerald Cuny-Kreuzer e.h.

Lehrverhéltnisses das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet bzw. die Matura noch
nicht erfolgreich abgeschlossen hat.
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proge @proge.at
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wrneustadt@proge.at

Regionalsekretariat St. Pélten-Lilienfeld:

3100 St. Polten, Gewerkschaftsplatz 1, Tel. 02742/832 04-27,
stpoelten @proge.at



http://maps.google.at/maps?q=1020+Wien,Johann+B�hm+Platz+1&z=15
mailto:proge@proge.at
http://www.proge.at
http://maps.google.at/maps?q=7000+Eisenstadt,Wiener+Stra�e+7&z=15
mailto:burgenland@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=9020+Klagenfurt,Bahnhofstra�e+44&z=15
mailto:kaernten@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=2500+Baden,Wassergasse+31a&z=15
mailto:niederoesterreich@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=3300+Amstetten,Wiener+Stra�e+55&z=15
mailto:amstetten@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=2500+Baden,Elisabethstra�e+38&z=15
mailto:baden@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=2230+G�nserndorf,Wiener+Stra�e+7a&z=15
mailto:gaenserndorf@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=3430+Tulln,Rudolf+Buchinger+Stra�e+27&z=15
mailto:krems@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=3950+Gm�nd,Weitraerstra�e+19&z=15
mailto:gmuend@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=2700+Wiener+Neustadt,Gr�hrm�hlgasse+4&z=15
mailto:wrneustadt@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=3100+St+P�lten,Gewerkschaftsplatz+1&z=15
mailto:stpoelten@proge.at

Landessekretariat Oberosterreich:

4020 Linz, VolksgartenstraBe 34, Tel. 0732/65 33 47
oberoesterreich @ proge.at

Bezirkssekretariat Steyr:

4400 Steyr, Redtenbachergasse 1a, Tel. 07252/546 61,
steyr@proge.at

Landessekretariat Salzburg:
5020 Salzburg, Markus-Sittikus-StraBe 10, Tel. 0662/87 64 53,

salzburg@proge.at

Landessekretariat Steiermark:

8020 Graz, Karl-Morre-StraBe 32, Tel. 0316/70 71-271 bis 276,
steiermark @ proge.at

Bezirkssekretariat Bruck/Mur:

8600 Bruck/Mur, SchillerstraBe 22, Tel. 03862/510 60-66100,
bruckmur@proge.at

Bezirkssekretariat Leoben:

8700 Leoben, Buchmiillerplatz 2, Tel. 03842/459 86,
leoben@proge.at

Landessekretariat Tirol:
6020 Innsbruck, Sudtiroler Platz 14-16, Tel. 0512/597 77-506,

tirol@proge.at

Landessekretariat Vorarlberg:
6900 Bregenz, Reutegasse 11, Tel. 05574/717 90,
vorarlberg @proge.at

Landessekretariat Wien:
1020 Wien, Johann-Béhm-Platz 1, Tel. 01/534 44-69 661

wien @proge.at

Herausgeber: Osterreichischer Gewerkschaftsbund,
Gewerkschaft PRO-GE
ZVR 576439352
Medieninhaber und Hersteller: Verlag des OGB Ges.m.b.H.
Verlags- und Herstellungsort Wien


http://maps.google.at/maps?q=4020+Linz,Volksgartenstra�e+34&z=15
mailto:oberoesterreich@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=4400+Steyr,Redtenbachergasse+1a&z=15
mailto:steyr@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=5020+Salzburg,Markus+Sittikus+Stra�e+10&z=15
mailto:salzburg@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=8020+Graz,Karl+Morre+Stra�e+32&z=15
mailto:steiermark@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=8600+Bruck+Mur,Schillerstra�e+22&z=15
mailto:bruckmur@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=8700+Leoben,Buchm�llerplatz+2&z=15
mailto:leoben@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=6010+Innsbruck,S�dtiroler+Platz+14&z=15
mailto:tirol@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=6900+Bregenz,Reutegasse+11&z=15
mailto:vorarlberg@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=1020+Wien,Johann+B�hm+Platz+1&z=15
mailto:wien@proge.at

&

Berufsforderungsinstitut

HIER BILDEN SICH
NEUE PERSPEKTIVEN

LehrabschllUsse
Berufsreifepriifung

Gesundheit Soziales

Wellness EDV/IT Logistik
Transport Verkehr
Management Wirtschaft
Padagogik Beratung ... und
Persénlichkeit Sprachen [esain=s
Technik Okologie online

Sicherheit

Tourismus
Gastronomie

DAS BFI - DEIN VERLASSLICHER PARTNER FUR
AUS- UND WEITERBILDUNG www.bfi.at




©BB
RISKIERT

RISKIERT
ELIMINIERT

\
— S\

A

Achtloses Uberqueren von
Eisenbahnkreuzungen ist lebensgefahrlich.

passaufdichauf.at



	Verhandlungsergebnis 2026
	Inhaltsverzeichnis
	Rahmenkollektivvertrag
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Normalarbeitszeit
	§ 3 Mehrarbeit
	§ 4 Kurzarbeit
	§ 4a Altersteilzeit
	§ 5 Überstunden, Sonn- und Feiertagsarbeit, Schicht- und Nachtarbeit
	§ 5a Nachtarbeit
	§ 6 Mehrstellenarbeit
	§ 7 Reisekosten- und Aufwandsentschädigung für Arbeiter/Arbeiterinnen
	§ 8 Entlohnung
	§ 8a Integrative Berufsausbildung
	§ 8b Prüfungsvorbereitung/studienfreizeit
	§ 8c Erfolgsprämie für Lehrlinge
	§ 8d Internatskosten und Fahrtkosten zum Berufsschulinternat
	§ 8e Pflichtpraktikanten/Pflichtpraktikantinnen
	§ 9 Akkorde und Prämien
	§ 9 Akkorde und Prämien
	§ 9 Akkord
	§ 10 Entlohnung bei wechselnder Tätigkeit
	§ 10 Entlohnung bei wechselnder Tätigkeit
	§ 11 Lohnauszahlung
	§ 12 Entgelt bei Dienstverhinderung
	§ 12a Elternkarenz – Verständigung durch den/die Arbeitgeber/in
	§ 12b Anrechnung des Karenzurlaubes (§ 15 MSchG § 2 VKG) und Abfertigung nach Entbindung (§ 2 ArbAbfG iVm § 23a AngG)
	§ 13 Urlaub
	§ 14 Urlaubszuschuss
	§ 15 Weihnachtsremuneration
	§ 15a Sonderzahlungen für Teilzeitbeschäftigte
	§ 16 Abfertigung „ALT“
	§ 16a Wechsel in das System der „Abfertigung NEU“
	§ 17 Betriebsversammlung
	§ 18 Verbesserungsvorschläge
	§ 19 Beistellung von Schuhen und Arbeitskleidern
	§ 20 Einstellung von Arbeitnehmern/innen
	§ 21 Kündigung des Arbeitsverhältnisses
	§ 22 Ansprüche bei Tod des Arbeitnehmers
	§ 23 Erlöschen von Ansprüchen
	§ 24 Besondere Bestimmungen für Tirol und Vorarlberg
	§ 25 Schlussbestimmungen

	Anhang 1: Heimarbeitsgesamtvertrag
	Heimarbeitsgesamtvertrag
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Festsetzung der Stückentgelte und Stückzeiten
	§ 3 Erlöschen von Ansprüchen
	§ 4 Wirksamkeitsbeginn


	Anhang 2: Klarstellung Aliquotierung Sonderzahlungen
	Klarstellung zur Aliquotierung von Sonderzahlungen

	Anhang 3: Gemeinsame Erklärung Aus-, Weiterbildung
	Gemeinsame Erklärung zu Aus- und Weiterbildung

	Anhang 4: Empfehlung betreffend Dienstjubiläum
	Empfehlung betreffend Dienstjubiläum

	Anhang 5: Reisekosten- und Aufwandsentschädigung
	Reisekosten- und Aufwandsentschädigung
	A) Kilometergeld – Verrechnung für Personenkraftwagen
	§ 1 Kilometergeld
	§ 2 Rechnungsregelung und Nachweis der Kilometergelder
	§ 3 Verfall der Ansprüche
	§ 4 Sondervereinbarungen, Betriebsvereinbarungen, betriebliche Regelungen und Günstigkeitsklausel
	§ 5 Schlichtungsverfahren

	B) Inlandsdienstreisen
	§ 1 Reisekosten und Aufwandsentschädigung
	§ 2 Trennungskostenentschädigung
	§ 3 Messegelder
	§ 4 Günstigkeitsklausel

	C) Auslandsdienstreisen
	§ 1 Auslandsdienstreisen
	§ 2 Reisevorbereitung
	§ 3 Schriftliche Aufzeichnungen
	§ 4 Beförderungsmittel und Fahrtkosten
	§ 5 Arbeitszeit und Wochenruhe
	§ 6 Aufwandsentschädigung
	§ 7 Vergütung für Reisezeit und Lenkzeit
	§ 8 Familienheimfahrt
	§ 9 Unfallversicherung
	§ 10 Tod naher Angehöriger
	§ 11 Erkrankung und Unfälle
	§ 12 Höhere Gewalt
	§ 13 Bevorschussung und Reiseabrechnung
	§ 14 Abtretung von Ansprüchen
	§ 15 Sondervereinbarungen, Betriebsvereinbarungen, betriebliche Regelungen und Günstigkeitsklausel
	§ 16 Schlichtungsverfahren



	Anhang 6: Einführung Monatslohn
	Einführung eines Monatslohnes

	Anhang 7: Einführung neues Lohngruppenschemas
	Einführung des neuen Lohngruppenschemas

	Anhang 8: Vereinbarung Erreichung 1.500 Euro Mindestlohn
	Vereinbarung zur Erreichung von 1.500 Euro Mindestlohn

	Anhang 9: Einführung Monatslohn
	Gemeinsame Erklärung der Sozialpartner zu überlassenen Arbeitskräften

	Vereinbarung & Lohntarife
	Abschluss 1.4.2026 / ohne T, Vbg
	Vereinbarung Erhöhung Zeitlöhne, Akkorde, akkordähnliche Prämien, variable Leistungsprämien / ausgenommen Tirol und Vorarlberg
	II. Neufestsetzung des Lohntarifes
	III. Erhöhung der ZeitlöhnerInnen
	IV. Erhöhung bei Akkorden und akkordähnlichen Prämien (§ 9 Abschnitt A des Rahmenkollektivvertrages)
	V. Erhöhung bei variablen Leistungsprämien (§ 9 Abschnitt B des Rahmenkollektivvertrages)
	VI. Änderungen des Rahmenkollektivvertrages (RKV) vom 1. April 2025 für die ArbeiterInnen der österreichischen Textilindustrie
	VII. Geltungsbeginn

	Lohntarif für die Textilindustrie (ausgenommen Tirol und Vorarlberg) 1.6.2026
	[Unterschriften – ohne T, Vbg]

	Abschluss 1.4.2026 – T
	Vereinbarung Erhöhung Zeitlöhne, Akkorde, akkordähnliche Prämien, variable Leistungsprämien / Tirol
	III. Lohnordnung
	IV. Istlohnerhöhung
	V. Übergangs- und Günstigkeitsklausel
	VI. Änderungen des Rahmenkollektivvertrages (RKV) vom 1. April 2016 für die ArbeiterInnen der österreichischen Textilindustrie
	VII. Geltungsbeginn

	Lohntarif für die  Textilindustrie Tirol 1.6.2024
	[Unterschriften – T]

	Abschluss 1.4.2026 – Vbg
	Vereinbarung Erhöhung Zeitlöhne, Akkorde, akkordähnliche Prämien, variable Leistungsprämien / Vorarlberg
	III. Lohnordnung
	IV. Effektivlohnerhöhung
	V. Übergangs- und Begünstigungsklausel
	VIII. Änderungen des Rahmenkollektivvertrages (RKV) vom 1. April 2016 für die ArbeiterInnen der österreichischen Textilindustrie
	VII. Geltungsbeginn

	Lohntarif für die  Textilindustrie Vorarlberg 1.4.2026
	[Unterschriften – Vbg]


	Anschriften Gewerkschaft PRO-GE


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


